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ANZE IGE

NEU aus dem Lebenshilfe-Verlag 

|  Hans-Jürgen Pitsch, 
Ingeborg Thümmel

Lebenschancen für 
Menschen mit geistiger 
Behinderung im Alter
Konzepte und Methoden 
zur Bewältigung neuer 
Herausforderungen im Alter

1. Aufl age 2017, 15,8 x 23,5 cm, 
broschiert, 316 Seiten,
ISBN: 978-3-89896-696-2; 
im Buchhandel 29,50 Euro [D]; 
Bestellnummer LFK 075
Sonderpreis für Lebenshilfe-Mitglieder: 
26,50 Euro [D]

Immer mehr Menschen mit geistiger Behinde-
rung werden alt. Diese Publikation bietet 
eindrückliche Zahlen zu dieser demografi schen 
Herausforderung und ergänzt/erweitert die 
medizinisch und pfl egerisch orientierte 
Literatur um eine pädagogische Sicht. Sie be-
schreibt Anforderungen an Unterstützungs-
systeme und Behindertenhilfe und fokussiert im 
Besonderen Anregungen zur konzeptionellen 
Neuorientierung und Lösungsansätze, die im 
Rahmen von Modellprojekten entwickelt 
wurden und in der ambulanten Betreuung 
sowie in stationären Wohneinrichtungen 
einfach umsetzbar sind.

Darüber hinaus werden Optionen für einen 
aktiven Alterungsprozess, für Teilhabe und 
Selbstbestimmung in den wichtigsten Le-
bensbereichen erörtert. Beginnend mit dem 
Übergang in den Ruhestand sind dies die 
Bereiche des Wohnens, der sozialen Bezie-
hungen, des Informiertseins und der Kommu-
nikation, der Gesundheitsvorsorge und 
Gesundheitspfl ege, der Mobilität, der Freizeit, 
der Teilhabe an Bildung und Kultur sowie der 
Religiosität und der Spiritualität. Kooperation 
mit dem ATHENA Verlag Oberhausen.

|  Geschwisterkinder Netzwerk (Hrsg.)

Geschwister stärken   
Arbeitsmaterial zur Gruppenarbeit 
mit Geschwistern von Kindern mit 
Behinderung oder schwerer 
Erkrankung

1. Aufl age 2018, DIN A4, Hardcover, 
160 Seiten,
ISBN: 978-3-88617-563-5; 
Bestellnummer LEA 563
14,50 Euro [D]; 18.– sFr.

Zwei Millionen Kinder in Deutschland leben 
derzeit laut Schätzungen mit einem Bruder 
oder einer Schwester mit einer Behinderung 
oder einer schweren chronischen Erkrankung. 
Das Gleichgewicht der Geschwister gerät in 
solchen Familien manchmal aus den Fugen – 
das kranke oder behinderte Kind steht im 
Fokus der Eltern, die Geschwister stehen 
im Schatten der Situation.

Nach vorliegenden empirischen Untersu-
chungen zeigen etwa ein Drittel der Ge-
schwisterkinder Belastungssymptome oder 
sogar deutliche Anpassungsprobleme an 
die psychosozialen Herausforderungen und 
Belastungen der besonderen Familiensituation. 

FRAME – das Konzept des hier vorliegenden 
Arbeitsmaterials – bietet den Kindern eine 
präventive »Selbsthilfegruppe«, in der 
ressourcenorientiert Resilienz, Selbstwertge-
fühl, das Gefühl der Selbstwirksamkeit und 
das Gemeinschaftsgefühl  gestärkt und 
das Wissen über die Behinderungen und 
Erkrankungen der Geschwister erweitert 
werden soll.
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Familien, in denen ein Mensch mit Behinde-
rung lebt, sind in erster Linie Familien, egal, ob 
»normale« Familien oder Einelternfamilien, 
Großfamilien, Patchworkfamilien oder 
Regenbogenfamilien oder, oder… 

Eine Aufgabe aller Familien – und zugleich eine 
ihrer zentralen Herausforderungen – ist, den Alltag 
gemeinsam zu bewältigen. Damit das dauer-
haft gelingen kann, braucht es familiären 
Zusammenhalt, die Bündelung von Ressourcen 
und die gegenseitige Fürsorge in den Familien 
als wesentliche Voraussetzungen. Sie beein-
fl ussen die Stabilität des Systems Familie 
insgesamt genauso wie die gesellschaftlichen 
Teilhabemöglichkeiten der einzelnen 
Familienmitglieder. 

Dieses Handbuch will einerseits herausstellen, 
was Familien im Alltag leisten und anderer-
seits aufzeigen, an welchen Stellen sie Unter-
stützung gut gebrauchen können. Dabei legt 
es den Fokus auf die programmatischen und 
inhaltlichen Aspekte. In Fachartikeln werden 
neben den theoretischen Grundlagen zum 
Themenfeld Familie und Behinderung be-
sondere Zielgruppen und Unterstützungskon-
zepte genauer betrachtet. Zudem werden 
Ideen und Konzepte aus der Praxis kurz und 
prägnant vorgestellt. Weitere Konzepte und 
Ideen fi nden Sie unter: www.lebenshilfe.de/
ideenspeicher-familie.
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fahren pluralistischer Willensbildung
und Entscheidungsfindung abgelehnt.
Stattdessen fordert Populismus sei-
ner dritten Dimension folgend, dass
Politik ein unmittelbarer Ausdruck
des Volkswillens sein sollte“.1

In einem Editorial kann eine umfassen-
de Analyse der Thematik nicht geleistet
werden. Daher will ich mich auf die Ge-
fahren beschränken, die allein in der
Dimension „Anti-Pluralismus“ liegen.
Diese bedeutet letztendlich Einfalt, Iso-
lation, Marginalisierung und Exklusion.

Inklusion als Gegenbegriff ist ein in
der Behindertenhilfe weithin akzep-
tiertes Leitbild. Inklusion basiert auf
einem gelingenden Umgang mit Viel-
falt, Anti-Pluralismus stellt somit einen
Gegenpol zu Inklusion dar. Das ver-
deutlicht das AfD-Grundsatzprogramm
auf Seite 54, wenn es heißt: „Die ideo-
logisch motivierte Inklusion ‚um jeden
Preis‘ lehnen wir ab“ und behauptet
wird: „Die Behindertenrechtskonventi-
on der Vereinten Nationen stellt unsere
bewährten Förder- und Sonderschulen
keineswegs in Frage. Die Forderung,
behinderten Kindern Teilhabe am Bil-
dungssystem zu garantieren, ist bereits
umfassend und erfolgreich erfüllt.“2

Konrad Adam, von 2013–2015 einer
der drei Bundessprecher(innen) der
AfD, schreibt in einem Artikel für die
„Junge Freiheit“: „Das deutsche Schul-
wesen, einst Vorbild für alle Welt, ist
nicht nur auf einem, sondern auf vielen
Wegen ruiniert worden; und jedesmal
mit durchschlagendem Erfolg. (…) Der
dritte und einstweilen letzte Weg läuft
über die Inklusion und verlangt, behin-
derte und nichtbehinderte Kinder in
sämtlichen Fächern gemeinsam zu
unterrichten. Wie seine Vorläufer ist
der Ruf nach Inklusion ein Erzeugnis
der Theorie, nicht der Praxis. Er dient
dazu, Schul-, Lern- und Bildungsfor-
schern Aufträge und einer ahnungslo-

Die Behindertenhilfe in Zeiten 
des Populismus

Liebe Leserin, lieber Leser,

Zugegeben: die stupenden Entwicklun-
gen in den letzten Jahren in Richtung
(Rechts-)Populismus beunruhigen!
Einige Phänomene hatte ich schlicht
nicht für möglich gehalten. So zum
Beispiel das Rollback des erreichten
Demokratieniveaus in Europa, im Spe-
ziellen in der Türkei, in den Niederlan-
den, Polen, Österreich, Ungarn usw.
Auch in Deutschland hat die anfäng-
lich eurokritische „Alternative für
Deutschland“ (AfD) binnen kürzester
Zeit ein rechtsextremes Profil entwi-
ckeln und damit breite Unterstützung
bei Wahlen erfahren können (in den
neuen Bundesländern 22,5 % bei den
Bundestagswahlen 2017, im Bundes-
durchschnitt 12,6 % und damit dritt-
stärkste Kraft hinter CDU und SPD).
In den USA ist 2017 ein narzisstischer
Rechtspopulist Präsident geworden,
nachdem die Bürger zuvor für acht Jahre
einen afroamerikanischen Demokraten
gewählt und damit dem Verdacht eines
immer noch latent vorhandenen Rassis-
mus anscheinend einen Gegenbeweis
geliefert hatten. 

„Populismus hat drei wesentliche
Dimensionen: „Anti-Establishment“,
„Anti-Pluralismus“ und „Pro-Volks-
souveränität“. Kennzeichnend für
Populisten ist deshalb ihre Kritik
am personellen und institutionellen
Establishment der Gesellschaft. Im
Fokus der Populisten stehen dabei
die etablierten Parteien, Parlamen-
te und Politiker, als typische Reprä-
sentanten des politischen Establish-
ments. Auch kritische Einstellungen
gegenüber den Medien, der Euro-
päischen Union (EU) oder gegen-
über dem Rechtsstaat zählen zu
dieser Anti-Establishment-Dimen-
sion. Kennzeichnend für die zweite
Dimension von Populismus sind
anti-pluralistische Einstellungen.
Ausgehend von einem behaupteten
allgemeinen Volkswillen, werden
dabei die Institutionen und Ver-

Ulrich Niehoff

1 www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/
ZD_Studie_Populismus_DE.pdf (abgerufen am 3.1.2018)

2 www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/01/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_
web-version.pdf (abgerufen am 15.01.2018)

http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ZD_Studie_Populismus_DE.pdf
http://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/01/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_web-version.pdf
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sen Kultusbürokratie Vorwände zu 
verschaffen, die ohnehin schon leidge-
prüfte deutsche Schule mit weiteren
Reformen vollends zu überfrachten.“3

Die US-amerikanische Regierung
„schießt den Vogel ab“, wenn sie neu-
erdings Wörter verbieten lassen will.
Laut einem Artikel von Nina Weber für
Spiegel-Online soll die US-Seuchen-
schutzbehörde bei den kommenden
Bugdetverhandlungen auf bestimmte
Begriffe verzichten, darunter u. a.
„Transgender“, „Anspruch“, „auf wis-
senschaftlicher Grundlage“ oder „auf
Grundlage von Beweisen“ und „Viel-
falt“(!). Handelt es sich um „Neusprech“
aus dem Roman „1984“ von George
Orwell, eine neue Sprache, die Wörter,
die das Regime gefährden könnten,
schlicht nicht mehr umfasst, wenn die
US-Regierung den Gebrauch des Wor-
tes „Vielfalt“ verbieten lassen will? Es
ist bezeichnend, dass die Gesellschaft
für Deutsche Sprache das Wort „post-
faktisch“ im Jahr 2016 zum Wort des
Jahres gewählt hat. Der Schweizer
Physiker und Philosoph Eduard Kaeser
sieht im postfaktischen Zeitalter die
Gefahr einer „Demokratie der Nicht-
wissenwollengesellschaft – als Folge
der Informationsflut in der digitalen
Welt, die zentrale Standards wie Objek-
tivität und Wahrheit auswäscht.“4

Diese wenigen Beispiele zeigen, was
die Behindertenhilfe zu erwarten hat,
wenn Populist(inn)en Macht erhalten:
Verzerrung der Wahrheit durch Trivia-
lisierung von Sachverhalten, Leugnen
und Nichtwahrhabenwollen von Fak-
ten, Einfalt und Ausgrenzung, die zu
Gewalt führen kann. Es braucht also
nicht erst Populist(inn)en an der Macht,
da manche Volkspolitiker bis in die
demokratische Mitte schon sinngemäß
manche Sichtweisen und Vokabulare
der AfD faktisch übernehmen. Die
Unvereinbarkeit von Lebenshilfe und
Populismus stellt die Vorsitzende der
Bundesvereinigung Lebenshilfe Ulla
Schmidt auch mit Blick auf die Mord-
aktionen der Nationalsozialisten
heraus, wenn sie wenige Tage vor der
Bundestagswahl Aussagen des AfD-
Politikers Alexander Gauland aufgreift,
der am 02. September 2017 in seiner
Rede beim Kyffhäusertreffen zur NS-
Zeit wörtlich sagte: „Man muss uns
diese zwölf Jahre jetzt nicht mehr vor-
halten. Sie betreffen unsere Identität

heute nicht mehr. Und das sprechen
wir auch aus. Und deshalb haben wir
auch das Recht, uns nicht nur unser
Land, sondern auch unsere Vergangen-
heit zurückzuholen.“5 Ehrenmitglied
Achim Wegmer, der selbst mit einer
Behinderung lebt, unterstrich dies bei
der letzten Mitgliederversammlung der
Lebenshilfe: „Die aktuellen Entwick-
lungen in der Politik machen mir Angst.
Die schrecklichen Verbrechen der Ver-
gangenheit dürfen nie wieder geschehen!“

Ein für die zukünftigen Auseinander-
setzungen hoffentlich hilfreicher Aspekt
sei abschließend noch genannt: Men-
schen brauchen Anerkennung! Gegen-
seitige Anerkennung ist grundlegend
für das Zusammenleben in jeglichen
Gemeinschaften. Sie hat eine Voraus-
setzungsfunktion zur Entwicklung
einer positiven Selbstbeziehung von
Individuen und Gruppen. Nur wenn
Menschen sich durch dialogische
Kommunikation und sie bestätigende
Verhaltensweisen der anderen Gesell-
schaftsmitglieder als akzeptiert und
gewollt fühlen können, können sie ein
positives Selbstbild aufbauen und ein
Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Sozial-
raum entwickeln. Das Gegenteil von
Anerkennung ist Missachtung. Werden
Gemeindemitglieder im sozialen Kon-
takt missachtet, geraten sie in Gefahr,
marginalisiert und schließlich ausge-
grenzt, exkludiert zu werden. Es scheint,
als gelänge es gerade Populist(inn)en
gut, von Marginalisierung bedrohte Be-
völkerungsgruppen durch Anerkennung
und Aufwertung ihrer Position anzu-
sprechen und für sich zu gewinnen.
Diese Tatsache müssen sich auch die
demokratischen Kräfte im Lande an-
eignen, in ihren politischen Strategien

ehrlich berücksichtigen und solida-
risch handeln, wie es ihnen z. B. in
den Zeiten der starken Arbeiterbewe-
gung gelungen ist. Tun sie dies nicht,
besteht auch weiterhin die Gefahr,
dass (charismatische) Populist(inn)en
erfolgreich sind.

Anerkennung bleibt aber auch in der
Behindertenhilfe ein wichtiges Deside-
rat – insbesondere Anerkennung von
Menschen mit kognitiver Beeinträchti-
gung in der Gesellschaft! Auch Wilhelm
Heitmeyer6 erkennt das kohärenzstif-
tende bzw. -vernichtende Potenzial
von gezollter oder nicht gezollter Aner-
kennung für alle Gruppen (mit Exklu-
sionsrisiken) in einer Gesellschaft. In
einem Interview der Berliner Zeitung7
sagt er: „Man darf den Begriff der Inte-
gration nicht reservieren für Migranten
und jetzt Flüchtlinge. Auch viele der
sogenannten seit Generationen hier
lebenden Deutschen sind nicht inte-
griert, insbesondere was ihre Anerken-
nungsgefühle und -erfahrungen an-
geht“. Heitmeyer führt dort weiter aus:
„Wer sich in seinen Umgebungen nicht
anerkannt fühlt, wendet sich jenen zu,
in denen es Anerkennungsquellen gibt.
Das können Gruppen sein, die gesell-
schaftlich nicht anerkannt sind. Der
einzelne findet dann wenigstens in die-
ser Gruppe seine Anerkennung- und
sei es mit Gewalt. Eine solche Aner-
kennung ist immer noch mehr wert, als
gar keine“. Wenn dieser Befund richtig
ist – und die Wahlerfolge rechtspopu-
listischer Parteien in Europa weisen
darauf hin –, ist das ein Grund mehr,
offensiv Inklusion in der Gesellschaft
zu fordern, zu vertreten und vorzuleben.

Ulrich Niehoff, Berlin

| Online-Archiv für Abonnenten
Alle Fachbeiträge der Zeitschrift Teilhabe online abrufen – 
diesen Service bieten wir unseren Abonnenten kostenlos. 
Suchen Sie bequem nach Autor, Titel, Stichwort und Aus-
gabe. Zum Start den Bildcode mit dem Smartphone und 
einer App für QR-Codes scannen.

Benutzername: ZT-Online      Passwort: ZT1-18zbgc

| www.zeitschrift-teilhabe.de

3 jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2014/die-reform-frisst-ihre-kinder (abgerufen am 3.1.2018)

4 www.nzz.ch/meinung/kommentare/googeln-statt-wissen-das-postfaktische-zeitalter-ld.111900 (abgerufen am 3.1.2018)

5 www.lebenshilfe-sh.de/de/aktuelles/meldungen/ulla-schmidt-lh-und-afd-nicht-vereinbar.php?listLink=1 (abgerufen am 15.01.2018)

6Heitmeyer führte renommierte Langzeituntersuchungen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und Exklusion durch. Erschienen 
unter dem Titel „Deutsche Zustände“ (Suhrkamp)

7 www.berliner-zeitung.de/politik/interview-mit-wilhelm-heitmeyer--der-erfolg-der-afd-wundert-mich-nicht--24954352 (abgerufen am 31.01.2018)

Anzeige

http://www.zeitschrift-teilhabe.de
http://www.zeitschrift-teilhabe.de
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/googeln-statt-wissen-das-postfaktische-zeitalter-ld.111900
http://www.lebenshilfe-sh.de/de/aktuelles/meldungen/ulla-schmidt-lh-und-afd-nicht-vereinbar.php?listLink=1
http://www.berliner-zeitung.de/politik/interview-mit-wilhelm-heitmeyer--der-erfolg-der-afd-wundert-mich-nicht--24954352
http://www.jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2014/die-reform-frisst-ihre-kinder


WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Teilhabe 1/2018, Jg. 57

Inklusion zielt gemäß der UN-BRK ab
auf selbstbestimmte Teilhabe und Zuge-
hörigkeit vielfältiger Menschen im Sozi-
alraum beim Wohnen, Arbeiten, Lernen
und Leben. Jeder Mensch soll gut woh-
nen können, in einer Wohnung und in
einer Umgebung, die ihm gefällt, mit den
Menschen, mit denen er leben möchte
und mit der Unterstützung, die ihm ein
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Vie-
le Menschen mit Exklusionsrisiken wün-
schen sich eine Veränderung ihrer Wohn-
situation und einen Wohnraum, wo es
all das gibt, was für sie wichtig ist. Doch
wie können solche Entwicklungen an-
gestoßen, Ziele gesetzt und Verände-
rungsprozesse erfolgreich abgeschlossen
werden? Wer kann und muss sich betei-
ligen? Solche Fragen stellen sich viele
örtliche Leistungsanbieter, die ihre Wohn-
angebote weiter entwickeln möchten.

Auch für Kommunen und Wohnbau-
gesellschaften, die Gemeinden und Quar-
tiere planen und dabei ein Wohnen für

Alle gestalten wollen, stellt sich die Fra-
ge, wie sie solche Entwicklungen reali-
sieren können. 

Das Praxisprojekt „Unter Dach und
Fach – Index für Inklusion zum 
Wohnen in der Gemeinde“

Diese Fragen zu beantworten, waren An-
lass und Ziel des Projekts Unter Dach
und Fach – Index für Inklusion zum
Wohnen in der Gemeinde, das die Bun-
desvereinigung Lebenshilfe gemeinsam
mit der Pädagogischen Hochschule Hei-
delberg von 2013 bis 2016 in Koopera-
tion mit drei Praxisstandorten durch-
geführt hat (Terfloth et al. 2016b). 

Während des Projekts fanden Entwick-
lungen exemplarisch an drei Praxisstand-
orten statt: In einer mittelgroßen Stadt
im Ruhrgebiet, einer kleineren ländli-
chen Stadt in den neuen Bundesländern
und einer süddeutschen Universitäts-
stadt gab es jeweils eine Projektgruppe
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| KURZFASSUNG Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat in Zusammenarbeit mit der
PH Heidelberg in den Jahren 2013–2016 ein praxisorientiertes Projekt durchgeführt mit
dem Ziel, einen Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde zu erarbeiten. Sie wurden
dabei unterstützt von der Aktion Mensch und dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales. In diesem Aufsatz werden die, durch das Projekt angestoßenen, Prozesse sowie
die sich dabei abzeichnenden Erfolge und Irritationen in den drei Standorten Heidelberg,
Oberhausen und Parchim skizziert. 

| ABSTRACT Putting into practice the right to social space and inclusion-oriented
living – but how? In 2013 to 2016, the Bundesvereinigung Lebenshilfe (Federal associati-
on Lebenshilfe) developed together with the Heidelberg University of Education a practi-
ce-oriented project with the goal to develop an index for inclusion in the field of
accomodation in communities. They were supported by Aktion Mensch and the Federal
Ministry for Labour and Social Affairs. This essay outlines the processes that the project
initiated in the three cities of Heidelberg, Oberhausen and Parchim and describes the
successful sides as well as irritations that were shown in the process.

Das Recht auf sozialraum- und 
inklusionsorientiertes Wohnen 
verwirklichen – aber wie?
Erkenntnisse aus dem Projekt „Unter Dach und Fach – 
Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde“
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und eine Vernetzung und Beteiligung von
Wohndienstleistern, Schlüsselpersonen
des Gemeinwesens, Nutzer(inne)n und
Mitarbeiter(inne)n der Projektpartner.
Diese verfügten als Wohnraumanbieter
für Menschen mit Behinderungen über
vielfältige Erfahrungen und wollten sich
mit dem Ziel der Inklusion weiterent-
wickeln. 

Das Projekt lieferte wesentliche Er-
kenntnisse darüber, wie die inklusions-
orientierte Weiterentwicklung von Wohn-
möglichkeiten angestoßen und organi-
siert werden kann, u. a. mit Hilfe des
Index für Inklusion zum Wohnen in der
Gemeinde, der im Projekt erarbeitet wur-
de. Die hier gewonnenen Erkenntnisse
werden im Folgenden vorgestellt – mit
den Schwerpunkten:

> Wie gelingen soziale Entwicklungs-
prozesse?

> Der Sozialraum im Fokus der Ent-
wicklung

> Beteiligung und Kooperationen
> Inklusion beim Wohnen beinhaltet
mehrere Aspekte gesellschaftlicher
Teilhabe

> Der Index und weitere Hilfsmittel für
Entwicklungen im Sozialraum

> Welche Entwicklungen sind beim
Wohnen in Richtung Inklusion mög-
lich?

Wie gelingen soziale 
Entwicklungsprozesse? 

Entwicklungen haben eine Prozessstruk-
tur und einen Rhythmus. Deren Gesetz-
mäßigkeiten müssen beachtet und das
gemeinsame Handeln muss entsprechend
organisiert und koordiniert werden. Wer
Entwicklungen in Kooperation mit dem
Sozialraum erreichen möchte, muss sich
an der Frage orientieren, wie Verände-
rungen in Organisationen und Gemein-
den wirksam werden können. Dahinter
steht eine Neuausrichtung, eine Erwei-
terung der gewohnten fallbezogenen
Arbeit in der eigenen Institution hin zur
fallunspezifischen Kooperationsarbeit
im Sozialraum, eine Vernetzung bis hin
zur Gründung von Sozialraumteams.
Unter Dach und Fach war deshalb ein
Entwicklungsprojekt. In ihm wurden
Erfahrungen und Erkenntnisse darüber
gewonnen, in welchen Schritten und
Phasen und mit welchen Akteuren eine
solche Entwicklung stattfinden kann
(vgl. BUCKENMAIER et al. 2016). Ent-
wicklungsprojekte beginnen mit der

> Initiierung:Man macht sich auf den
Weg, überlegt gemeinsam, was man
will und mit wem man synergetisch
kooperieren kann. Dazu gehört das
Gewinnen von Projektpartnern und
– mit ihnen – eine regelmäßige Ver-

ständigung darüber, was man mit In-
klusion konkret meint, die Menschen
mit vielfältigen Exklusionsrisiken und
-erfahrungen einbezieht. Dann folgt
eine

> Bestandsaufnahme: Es wird gefragt,
welche Möglichkeiten der Teilhabe
im Bereich des Wohnens bereits be-
stehen, wo es dabei Barrieren gibt,
welche Unterstützung (z. B. einrich-
tungsbezogen, im privaten sozialen
Netzwerk oder im Sozialraum, etwa
bei anderen Institutionen) bereits vor-
handen ist und welche Veränderungs-
wünsche im Sozialraum sich aus die-
ser Analyse ergeben.

> Mit einer SMART-Analyse werden
dann Ziele entwickelt und im Hin-
blick auf ihre Wichtigkeit und Reali-
sierbarkeit geprüft.

> Mit der Planung und Durchführung
beginnt die Umsetzung von Verände-
rungen; das beinhaltet die Festlegung,
wer was bis wann mit wem tut.

> Schließlich wird immer wieder reflek-
tiert, wie gut das alles läuft, was zum
Gelingen beiträgt, und was man viel-
leicht auch anders angehen sollte 
(s. Abb. 1).

Der Sozialraum im Fokus der 
Entwicklung

Wer Menschen mit Exklusionsrisiken
und -erfahrungen – auf Grund von Be-
hinderung, Herkunft, Alter, Geschlecht,
sozialer Lage usw. – selbstbestimmte
Teilhabe in der Gemeinde ermöglichen
will, muss diese dabei unterstützen und
begleiten, ihren Platz in der Gemein-
schaft zu finden, vor allem aber Ent-
wicklungsprozesse im Gemeinwesen, in

den Kommunen anstoßen und sich daran
aktiv beteiligen. Selbstvertreter(innen)
müssen dabei mitmachen können, und
das vorhandene professionelle Know-how
muss zur Realisierung von Teilhabe-
chancen und zum Abbau baulicher,
sprachlicher, ideeller und finanzieller
Barrieren eingebracht werden. Das trägt
zur gemeinsamen Entwicklung des so-
zialen Raums bei. 

Es geht beim inklusionsorientierten
Wohnen um das Schaffen der Voraus-
setzungen und die Unterstützung für
die soziale Vernetzung der Menschen,
um ihre Einbindung in Kommunika-
tionsbeziehungen und darum, dass sie
ihre eigenen Kompetenzen in das Ge-
meinwesen einbringen und sich Gehör
verschaffen, also ihre Interessen vertre-
ten können. 

Damit Teilhabe im Gemeinwesen ge-
lingt, müssen Nachbarschaften auch „in-
szeniert“ und neue Formen von Nach-
barschaft kreiert werden. Dies kann
durch die Ansprache und Einbeziehung
von Kirchengemeinden, Schulen, loka-
len Einrichtungen und Vereinen, durch
die Beteiligung an Festen, Feiern und
Freizeitangeboten, durch die Koopera-
tion mit Kulturschaffenden usw. statt-
finden. Das dafür erforderliche Engage-
ment „ist in hohem Maße abhängig von
der Motivation einzelner Personen oder
Personengruppen in unterschiedlichen
Funktionsbereichen“ (BUCKENMAIER
et al. 2016, 172). Es gilt neben den profes-
sionellen Ressourcen der Anbieter auch
die sozialen Ressourcen des Gemein-
wesens zu nutzen, die personenbezogen,
situativ und flexibel sind.
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Beteiligung und Kooperationen

Wer Veränderungen anstrebt, muss etwas
über die sogenannten ‚Stakeholder‘ wis-
sen, deren Interessen durch solche Ent-
wicklungen berührt werden und die
deshalb unterstützend, aber auch hem-
mend wirken können. Die Chancen für
Entwicklungen in Richtung Inklusion
verbessern sich, je mehr von ihnen für
eine Kooperation gewonnen werden
können. Ein erfolgreicher Entwicklungs-
prozess erfordert es, alle wichtigen Per-
sonen aus den eigenen Organisationen
einzubeziehen, mögliche und tatsächli-
che Nutzer(innen) aktiv zu beteiligen
und mit den Organisationen, Initiativen,
Diensten und Personen zu kooperieren,
die im Gemeinwesen wichtig sind so-
wie etwas bewegen oder auch verhin-
dern können:

> Die Menschen, die – entsprechend
der Idee der Inklusion – an einer Än-
derung ihrer Wohnsituation interes-
siert sind, müssen sich beteiligen,
ihre Wünsche äußern und verwirkli-
chen können.

> Bürger(innen) in einem Stadtteil oder
Wohnquartier sollten die Vorteile
einer bunten, vielfältigen Nachbar-
schaft entdecken können.

> Träger von Wohnstätten und Wohn-
anbieter können Wege finden, ihre
Angebote weiter zu öffnen und zu
vernetzen.

> Leitungen und Mitarbeiter(innen) in
Diensten, Organisationen und Ge-
meinden, die umdenken und gewohn-
te Handlungsstrategien und Wege ver-
ändern möchten.

> Kommunen, die als Leistungsträger
die Versorgung mit guten Wohnan-
geboten sicherstellen wollen, Organe
der politisch verfassten Kommune,
der Verwaltung und ihre Dienste
(Stadtwerke, ÖPNV, kommunale
Wohnraumberatung), Beiräte beispiels-
weise von Menschen mit Migrations-
hintergrund und mit Behinderungen. 

> Betriebe, Firmen, Geschäfte, Vereine,
Bildungs- und Kultureinrichtungen
und Freizeitanbieter, die Barrieren
der Zugänglichkeit beseitigen und
dadurch selbst gewinnen können.

> Wohnbaugesellschaften und private
Wohnraumanbieter, Bauträger, kom-
munale Planer und Entwickler, die
Kriterien dafür brauchen, wie Ge-
bäude und Wohnquartiere für alle
gestaltet werden und funktionieren
können.

Von der Beteiligung solcher Akteure
im Sozialraum hängt es ab, ob und in-
wieweit Wohnquartiere und Ortsteile,
Einrichtungen und Wohnmodelle eine
Chance auf eine inklusive Entwicklung
haben und damit Wohnungssuchenden

mit Exklusionsrisiken und -erfahrungen
eine selbstbestimmte Teilhabe und ein
Dazugehören beim Wohnen ermög-
licht wird. 

Inklusion beim Wohnen beinhaltet
mehrere Aspekte gesellschaftlicher
Teilhabe

Inklusion im Sinne der UN-BRK setzt
voraus, dass die Menschen nicht nur
Nutzer(innen) von Wohnraum sind, son-
dern „[…] dass in der Umwelt […] eine
entsprechende Infrastruktur direkter
Hilfen beim Wohnen, […] auch gesund-
heitsbezogene Leistungen, die Versor-
gung mit Gegenständen des täglichen
Bedarfs usw., die Sicherung von Mobi-
lität, Beförderung und Zugang zu sons-
tiger kommunaler Infrastruktur und
dabei gewährleisteter Barrierefreiheit in
der unmittelbaren Wohnumgebung, im
öffentlichen Raum und Personennah-
verkehr“ (KASTL, METZLER 2013, 44)
gewährleistet sind. 

Dass die Nutzung einer bestimmten
Wohnform alleine noch keine umfas-
sende Inklusion beim Wohnen gewähr-
leistet, belegt eine Befragung von Men-
schen mit geistiger Behinderung in Bay-
ern im ambulant betreuten Wohnen
(vgl. HANSLMEIER-PROCKL 2009).
Diese äußerten sich zwar weitgehend
zufrieden mit ihrer Lebensform. Einge-
schränkt wurde ihre Selbstbestimmung
aber zum Beispiel beim Finden finanzier-
baren Wohnraums sowie in Bezug auf
das Verfügen über finanzielle Mittel. 

Inklusion im Bereich des Wohnens um-
fasst die Möglichkeit, bezugnehmend auf
den capabilities approach (vgl. NUSS-
BAUM 1999) in folgenden Bereichen
gleichberechtigt und selbstbestimmt teil-
haben zu können:

1. Einen eigenen Raum bewohnen,
sich mit dem Umfeld sicher und
wohl fühlen

2. Sich selbst versorgen, den Alltag
und den Haushalt selbstbestimmt
erledigen 

3. Sich begegnen, miteinander im Aus-
tausch sein und Beziehungen eingehen

4. Seine Freizeit verbringen, aktiv und
kreativ sein, sich erholen und eige-
nen Interessen nachgehen

5. Gesund sein, gesund werden und
gesund bleiben 

6. Sich in der Wohnung und im Umfeld
bewegen und zurechtfinden

7. Sich bilden und sich weiterbilden
8. Tätig sein, sich beschäftigen und
arbeiten 

9. Einfluss nehmen, sich informieren
und einbringen

10.In der Gemeinde einen Beitrag zur
Bewusstseinsbildung leisten

Wo und in welchen Teilhabebereichen
vor allem Entwicklungsbedarf besteht,
und wo deshalb Veränderungen in An-
griff genommen werden sollen und kön-
nen, wurde im Projekt Unter Dach und
Fach in der Bedarfsanalyse ermittelt und
darauf basierend konkretisiert. Um dies
erfolgreich zu tun, braucht es Hilfsmittel,
die im Projekt entwickelt, bereitgestellt
und erprobt wurden.

Der Index und weitere Hilfsmittel für
Entwicklungen im Sozialraum

Wohnanbieter, Dienstleister und Ver-
antwortliche in den Gemeinwesen brau-
chen Anregungen und eine Idee davon,
wie diese Entwicklung gelingen kann.
Dafür wurde der Index für Inklusion
zum Wohnen in der Gemeinde entwi-
ckelt, eine Sammlung von Fragen, die
soziale Entwicklungsprozesse anstoßen
und strukturieren können (vgl. BUCKEN-
MAIER et al. 2016). Im Unterschied zu
anderen Indices (vgl. BOBAN, HINZ
2003; BOOTH 2012), etwa zum kom-
munalen Index, bei dem Wohnen eines
von vielen Themen im Gemeinwesen
ist (vgl. Montagsstiftung Jugend und
Gesellschaft 2011, 42 ff.), legt der Index
für Inklusion zum Wohnen in der Ge-
meinde u. a. einen Fokus auf die Per-
spektive der Dienste und Einrichtungen
und zeigt, wie Professionelle zielgrup-
penspezifische Dienste die Wohnange-
bote inklusionsorientiert entwickeln
können.

Der Index kann ebenso von kommu-
naler oder privater Initiative genutzt
werden. Es ist möglich, die Fragensamm-
lung auf die verschiedensten Wohn-
und Unterstützungsangebote hin anzu-
wenden und diese weiter zu gestalten
und zu entwickeln. Alle Einrichtungen
und Organisationen, egal auf welchem
Stand der Entwicklung in Richtung In-
klusion sie sind, können diesen Index
nutzen. Sie können sich damit in das
Gemeinwesen hinein öffnen, um bereits
bestehende kommunale Strukturen zu
nutzen. Ziel soll es sein, bestehende
Angebote in der Kommune zur Teilha-
be aller zu öffnen. Der Index soll wei-
terhin dazu genutzt werden, neue An-
gebote aufzubauen, die auf die Bedürf-
nisse der Menschen abgestimmt sind
und eine inklusions- und sozialraum-
orientierte Ausrichtung haben.

Es gibt 100 bebilderte Indexkarten
mit 500 Vertiefungsfragen. Die Fragen
leiten die Beteiligten durch die verschie-
denen Prozessphasen. Es ist nicht sinn-
voll und möglich, alle 500 Fragen zu
bearbeiten. Die einzeln herausnehmba-
ren Fragekarten können so ausgewählt
werden, dass sie einrichtungs- und situa-
tionsspezifisch dem jeweiligen Entwick-
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lungsstand entsprechen und die jeweils
notwendigen Impulse zum gemeinsamen
Überlegen und Planen geben können.
Bei der Auswahl der Fragen kann man
sich zunächst daran orientieren, in wel-
cher Prozessphase man sich gerade be-
findet. Man kann Fragen auch nach
Themen aussuchen, die für die Einrich-
tung oder die Organisation gerade an-
stehen. Auf den Indexkarten finden sich
Hinweise auf sechs Gruppen von (mög-
lichen) Mitwirkenden. Hier ein Beispiel
zum Thema Freizeit:

> Wohnende und Wohnraumsuchen-
de, also Menschen, die Wohnraum
suchen oder ihre Teilhabemöglich-
keiten im Bereich des Wohnens ver-
bessern möchten

> Zielgruppenspezifische Unterstüt-
zungsanbieter(innen), das sind Per-
sonen aus der Behindertenhilfe, den
sozialen Diensten und Selbsthilfeor-
ganisationen sowie Angehörige 

> Anbieter(innen) und Planer(innen)
von Quartieren und Wohnräumen

> Vertreter(innen) von Institutionen
und Organisationen in der Kommu-
ne, Investor(inn)en, Wohnungsver-
mittler(innen) (Makler(innen))

> Bürger(innen), Zivilgesellschaft 
> Personen aus privaten und öffentli-

chen Organisationen, z. B. Bildungs-
institutionen, Betriebe, Freizeitan-
bieter und Vereine sowie religiöse Ge-
meinschaften

Ein wichtiges Projektergebnis ist das
Konzept für eine Qualifikationsmaß-
nahme für Prozessbegleiter(innen) in
inklusionsorientierten Veränderungs-
prozessen (vgl. GERNERT 2016). Es ist
offenkundig, dass die gemeinsame Arbeit
einer Projektgruppe oder in Workshops
usw. besonders erfolgreich ist, wenn sie
von einer Person begleitet ist, die über
entsprechende Kompetenzen verfügt. 

Welche Entwicklungen sind 
beim Wohnen in Richtung 
Inklusion möglich?

Vielfältige Vorhaben und Veränderun-
gen, die bei den Praxispartner(inne)n
im Projektzeitraum realisiert und/oder
auf den Weg gebracht wurden, können
belegen, was bewegt und erreicht wer-
den kann, wenn man mit dem Index für
Inklusion zum Wohnen in der Gemein-
de arbeitet. Es wird dabei deutlich, dass
nicht an jedem Standort die gleichen
Startbedingungen und vergleichbare Pro-
zessvariablen (z. B. personelle Ressour-
cen zur Projektumsetzung) vorlagen.
Somit sind keine vergleichbaren Ergeb-
nisse entstanden. Darin liegt auch nicht
das Potenzial des Index für Inklusion.
Es geht vielmehr um ein flexibles Instru-
ment, mit dem je nach Bedarf systema-
tisch oder anhand selbst gewählter
Schwerpunkte die eigenen inklusiven
Ansprüche er- und bearbeitet werden
können.

Vernetzung und Entwicklung 
kooperativer Strukturen

Die Entwicklung inklusionsorientierter
Strukturen beim Wohnen setzt eine Ver-
netzung relevanter Akteure im sozialen
Raum und kooperative Strukturen vo-
raus. Bei den Projektpartner(inne)n wur-
den Arbeitsstrukturen unter Beteiligung
von Mitarbeiter(inne)n der Wohnanbie-
ter und von Selbstvertreter(inne)n ge-
schaffen (vgl. AUNER et al. 2016), eng
vernetzt mit Vertreter(inne)n der Kom-
mune(n), des öffentlichen Nahverkehrs,
von Wohnbaugesellschaften, mit Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen, Ver-
treter(inne)n der Zivilgesellschaft und
der lokalen Vertretung von Menschen mit
Behinderungen (vgl. LADWIG-SKIBA
et al. 2016). Mit ihnen gemeinsam wur-
de bei Workshops, Fachtagen usw. unter
anderem an der ‚Bestandsaufnahme‘ ge-
arbeitet und gemeinsam geklärt, welche
Teilhabechancen im Sozialraum bereits
bestehen, welche Hindernisse es gibt
und welche Veränderungen gemeinsam
als wünschenswert angesehen werden. 

Entwicklungen in verschiedenen 
Teilhabebereichen

Beispiele für inklusive Entwicklungen
gibt es in mehreren Teilhabebereichen.
In den Bestandsaufnahmen wurden
verschiedene Barrieren identifiziert, die
Menschen mit Exklusionsrisiken und 
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Abb. 2: Eine Indexkarte zum Lebensbereich Freizeit

Raum 
bewohnen

M1
Wohnende und
Wohnraumsuchende

M2
Zielgruppenspezifi sche
Unterstützungsanbieter

M3
Anbieter und Planer(innen) von 
Quartieren und Wohnräumen

M4
Vertreter(innen) von Institutionen
und Organisationen in der 
Kommune

M5
Bürger(innen),
Zivilgesellschaft

M6
Bürger(innen),
Zivilgesellschaft

Sich
versorgen

Sich
begegnen

Freizeit 
verbringen

Gesund
sein

Mobil
sein

Sich
binden

Arbeiten

Einfl uss
nehmen

Bewusstsein
bilden

A
Initiierung

B
Bestands-

aufnahme und 
Veränderungs-

bedarf

C
Zielsetzung

D
Planung und 
Durchführung

E
Überprüfung

   Wie verbringen die Wohnenden ihre Freizeit?

> Wie viel freie Zeit haben die Wohnenden?
>  Haben die Wohnenden die Möglichkeit, ihre Freizeit zeitlich 

so zu gestalten, wie sie das möchten?
>  Können die Menschen selbst bestimmen, wie sie ihre 

Freizeit gestalten und ob sie spezifi sche oder allgemeine 
Freizeitangebote wahrnehmen wollen?

>  Sind der Wohnraum und die Wohnbedingungen geeignet 
um eigenen Interessen nachgehen zu können?

>  Sind der Wohnraum und die Wohnbedingungen geeignet 
sich darin zu entspannen und zu erholen?

>  Können die Wohnenden in ihrer Freizeit ihrem Bedürfnis 
nach Spiritualität nachgehen?
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-erfahrungen (noch) hindern, einen eige-
nen Raum zu bewohnen, sich mit dem
Umfeld sicher und wohl fühlen zu kön-
nen: Zu hohe Mieten, Wohnangebote
nur in wenig attraktiven und schlecht
angebundenen Stadtteilen, Vorbehalte
bei Vermieter(inne)n, das Fehlen von bar-
rierefreien Wohnungen usw. 

In Kooperation mit Wohnbaugesell-
schaften (vgl. WEDEMEIER 2016) und
Kommunen nehmen Partner des Pro-
jekts Einfluss auf die Entwicklung von
Wohnquartieren – u. a. auf Konversions-
flächen, bei denen Inklusion gleich
mitgedacht wird. Ein Konzept für ein
inklusives Wohnquartier wurde erarbei-
tet, in dem Beschäftigungsmöglichkeiten,
gelingende Nachbarschaft und Wohn-
angebote für alle, für Paare, Einzelne und
auch Gruppen realisiert werden kön-
nen (vgl. DIEHL, HESSENAUER 2016).
Auf Anfrage einer Wohnbaugesellschaft
entstand ein Kriterienkatalog für inklu-
sive Wohnquartiere (vgl. TERFLOTH
et al. 2016a). So kann Sozialraum aktiv
mitgestaltet und für die Teilhabe von
Menschen mit Exklusionsrisiken und
-erfahrungen geöffnet werden.

Auf den Weg gebracht wurden auch
Planungen für inklusiv konzipierte ein-
zelne Wohnangebote – teilweise in Ko-
operation mit Elterninitiativen. Ein Pro-
jektpartner änderte die Planung einer
weiteren traditionellen Wohnstätte und
projektiert nun ein an Inklusion orien-
tiertes Wohnangebot. Inklusive Wohnge-
meinschaften sollen entstehen, für die es
bereits einige Modelle gibt (vgl. BROS-
SPÄHN, SPÄHN 2016; SACK 2016).

Im Laufe der Projektentwicklung wur-
de auch deutlich, dass Beratungsstruk-
turen von großer Bedeutung sind, die
Menschen helfen, den Wohnraum zu
finden und zu bekommen, den sie suchen
und der zu ihnen passt (vgl. PAPAMI-
CHAIL 2016; TAHTACI 2016). Die ‚Pas-
sung‘ zwischen individuellem Wunsch
und Bedarf und den vorhandenen oder
ggf. zu schaffenden Angeboten ergibt
sich nicht von selbst. Sie bedarf der
Unterstützung. 

Zum Teilhabebereich Sich begegnen,
miteinander im Austausch sein und
Beziehungen eingehenwurden von Pro-
jektpartnern bei der Bestandsaufnahme
Barrieren identifiziert, etwa die, dass
Menschen, die in einer eigenen Woh-
nung wohnen, wenig Kontakt zu den
Nachbarn und in der Gemeinde haben,
dass die Gefahr der Vereinsamung besteht
und Begegnungen mit anderen Men-
schen weitgehend auf das Umfeld der
Behindertenhilfe beschränkt sind. 

Zur Verbesserung der kommunikati-
ven Teilhabe wurden u. a. Nachbarschafts-
treffen, Stadt(teil)führungen (für neu Zu-
gezogene und Interessierte) und weitere
Aktivitäten der Quartiersarbeit organi-
siert. Die Zusammenarbeit mit Schulen
usw. kann ebenso dazu beitragen. 

Ein wesentlicher Beitrag zum Abbau
kommunikativer Barrieren sind auch
die Büros für Leichte Sprache, die von
zwei Projektpartnern eingerichtet wur-
den und ihre Arbeit aufnahmen, etwa
die Übersetzung von Infos zur Begrü-
ßung von Flüchtlingen.

Bei den Möglichkeiten, die Freizeit
inklusiv zu verbringen, wurden eben-
falls wesentliche Barrieren identifiziert:
etwa, dass manche Freizeitangebote
viel Geld kosten (z. B. der Besuch eines
Fitnessstudios) oder ein weiter Weg zu
Vereinen, der für manche schwer oder
garnicht zu bewältigen ist. Manche Sport-
stätten und Vereine sind nicht barriere-
frei zugänglich. Diese Probleme sind vie-
lerorts zu finden, dennoch werden sie
nicht immer als solche erkannt. Mit Hil-
fe der mehrperspektivischen Fragen aus
dem Index die eigenen Reflexionslücken
zu finden und konstruktiv zu bearbeiten,
hat sich im Projekt als hilfreich erwiesen.

Zum inklusiven Wohnen gehört auch,
sich in der Wohnung und im Umfeld
bewegen und zurechtfinden zu kön-
nen. Doch nicht alle Busse und Bahnen
sind barrierefrei, Fahrpläne und andere
Informationen oft schwer zu lesen, und
manchmal fehlen nutzbare Verbindun-
gen, um den Arbeitsplatz, Freizeitange-
bote oder Begegnungsorte erreichen zu
können. Bei einem Projektpartner wur-
de durch die Kooperation mit der regio-
nalen Verkehrsgesellschaft erreicht, dass
eine neue Linie eingerichtet wurde und
damit weniger Busdienste nötig sind.
Und durch die Beteiligung an einer
Bürgerinitiative zum Erhalt einer Bahn-
strecke nehmen Projektbeteiligte Ein-
fluss auf den Erhalt selbstbestimmter
Mobilität und praktizieren politische
Partizipation.

Die Projektteilnehmer(innen) verbes-
serten die Möglichkeiten zur Teilhabe
an Bildung vor allem durch Angebote,
welche die auf das Wohnen bezogenen
Kompetenzen erweitern. So wurden Fort-
bildungsmaßnahmen durchgeführt, bei
denen informiert wurde, welche Wohn-
möglichkeiten es gibt und die Teilneh-
mer(innen) klären konnten, was sie für
sich (nicht) wollen. Ergänzt wurde die-
ses Angebot durch Kurse zum Mieter(in-
nen)führerschein (Was brauche ich, um
alleine in einer Wohnung wohnen zu
können?), durch eine Handwerker(in-
nen)sprechstunde und durch die, von

der kooperierenden Wohnbaugesell-
schaft bereitgestellte und eingerichtete
Kurswohnung, in der das Wohnen ein-
geübt werden kann (vgl. FRANKEN
2016).

Die Chancen, im Sozialraum Ein-
fluss zu nehmen, sich informieren und
einbringen zu können, sind u. a. dadurch
begrenzt, dass viele Informationen nicht
in Leichter Sprache vorliegen und etli-
che Menschen Assistenz benötigen, um
z. B. an Wahlen teilnehmen zu können.
Die Einrichtung von Büros für Leichte
Sprache bei zwei Projektpartnern kann
diese Hürden verringern. Stadtführer in
Leichter Sprache tragen dazu bei, sich
in der Kommune besser auszukennen,
und auch die Mitarbeit am Aktionsplan
der Kommune stellt eine Möglichkeit
dar, durch die Menschen mit Exklusi-
onsrisiken und -erfahrungen Einfluss auf
die Weiterentwicklung ihrer Gemeinde
nehmen können.

Die Erfahrungen aus den drei Stand-
orten wurden ausgewertet und in die
Überarbeitung der Indexmaterialien
einbezogen. So hat die Arbeit an den
Standorten die Entwicklung des Index
maßgeblich beeinflusst, aber auch zu
Veränderungen des Verständnisses von
Inklusion vor Ort beigetragen.

Fazit

Bei Inklusion geht es um einen Entwick-
lungsprozess, der an jedem Ort anders
beginnt, der von jedem Menschen unter-
schiedlich gewollt und beeinflusst wer-
den kann und bei dem die Chancen des
Erreichbaren verschieden sind. 

Das Projekt Unter Dach und Fach
konnte zeigen, dass die Ideen der inklu-
sionsorientierten Entwicklungen von
Wohnanbietern möglich sind, und dass
sich diese – je nach regionalen Bedin-
gungen – auf unterschiedliche, mit dem
Wohnen zusammenhängende Teilhabe-
bereiche beziehen können. Mit dem In-
dex für Inklusion zum Wohnen in der
Gemeinde wurde ein wirksames In-
strument bereitgestellt, das helfen kann,
solche Entwicklungen zu initiieren und
ihren Prozess zielorientiert zu organi-
sieren und zu strukturieren. Er stellt
einen Beitrag dafür dar, dass es mehr
Menschen geben wird, die sich im Ge-
meinwesen zugehörig fühlen, die selbst-
bestimmter leben und vielfältig teilha-
ben können. Er gibt Wohnanbietern die
Möglichkeit, sich in ihrer konkreten
Arbeit dem Ziel der Inklusion weiter
anzunähern und er kann in Kommunen
und Gemeinwesen dazu beitragen, dass
es immer normaler wird, dass alle dazu
gehören und ein Recht auf Teilhabe ver-
wirklichen können.
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Systemwechsel der Behindertenhilfe

Dem Systemwechsel von einer instituti-
onsorientierten zur personenzentrier-
ten Behindertenhilfe geht ein jahrzehn-
telanger Diskurs über die Struktur des
bundesdeutschen Hilfesystems vor-
aus. Entlang der Paradigmen zur Nor-
malisierung von Lebensverhältnissen,
Selbstbestimmung und Integration (vgl.
MOSER, SASSE 2008, 37 ff.) kritisier-
ten Fachleute und Vertreter(innen) der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung glei-
chermaßen die Auswirkungen institu-
tioneller Hilfen auf die Persönlichkeits-
entwicklung von Menschen mit Behin-
derung als ‚Klient(inn)en‘ von Einrich-
tungen und Diensten der Behinderten-
hilfe. Über den Dreischritt einer behörd-
lichen Etikettierung von Menschen als
(wesentlich geistig, körperlich, psychisch

usw.) behindert, der Aussonderung die-
ser Personenkreise aus gesellschaftlichen
Regelbezügen (z. B. Regelkindergärten,
Regelschulen) und deren systematische
Sonder-Unterbringung, Sonder-Beschu-
lung, Sonder-Betreuung usw. in ent-
sprechenden Einrichtungen, entstanden
standardisierte und betrieblich hoch orga-
nisierte Sonderlebenswelten (z. B. Son-
derschulen, Werkstätten und Wohnhei-
me für Menschen mit Behinderung), an
deren Regeln und Abläufe sich die Nut-
zer(innen) anzupassen hatten (vgl. FEU-
SER 1995). Die Anpassungsleistungen
der Klient(inn)en an institutionelle Struk-
turen und Ordnungen hatten und haben
einen stets ambivalenten Charakter, da
sie einerseits sicherheitsstiftend und
heilerzieherisch durchaus positiv auf
deren Persönlichkeitsentwicklung wir-
ken können, andererseits aber auch ge-

genläufige, de-individualisierende Ent-
wicklungsprozesse begünstigen, die als
„Verbesonderungsprozesse“ (ebd., 26 ff.)
näher analysiert wurden. Die in aller
Regel in Gruppensystemen (z. B. Grup-
penwohnen, Arbeiten in einer Werk-
stattgruppe, Gruppenfreizeiten) erbrach-
ten institutionellen Dienstleistungen
führen mit sich, dass Individuen heute
stets in der Gefahr stehen, von Prakti-
ker(inne)n entlang ihrer Zuschreibungs-
merkmale zu (Betreuungs-, Förder-, Ver-
sorgungs- usw.) Objekten reduziert zu
werden. Zuletzt zeigte TRESCHER
(2013; 2016) mit seinen Forschungsar-
beiten eindrücklich auf, was es nach
wie vor bedeutet, Leistungsnehmer(in)
einer Pflege- oder Behinderteneinrich-
tung zu sein. In der Praxis steht offen-
bar nicht immer die Person mit ihrer
spezifischen Lern- und Lebensgeschich-
te im Mittelpunkt institutioneller Hilfen,
sondern eher der(die) Klient(in) mit
seiner(ihrer) Behinderungsausprägung
und einem davon abgeleiteten Hilfebe-
darf. Statt sich an den persönlichen Ent-
wicklungs- und Teilhabebedürfnissen
von Kund(inn)en auszurichten, stehen
Institutionen zudem in der Gefahr, den
persönlichen Hilfebedarf entlang unter-
schiedlichster Anforderungen der vorzu-
findenden, institutionellen Lebenswelt
zu generieren. Der vom Hilfebedarf ab-
geleitete Hilfeplan dient dann weniger
der persönlichen Lebensgestaltung eines
Individuums, sondern vielmehr der Be-
gründung institutioneller Leistungen
zur Abrechnung von Kosten.

Um die entstandene Engführung ins-
titutioneller Sichtweisen und Praktiken
zu überwinden, suchen Kritiker(innen)
das Subjekt und dessen alltägliche Le-
bensbezüge in den Mittelpunkt der Leis-
tungserbringung zu stellen. Dieser Per-
spektivwechsel, so BECK (2016), zieht
unweigerlich eine personale Orientie-
rung auf individuelle Lebenslagen von
Menschen mit Behinderung nach sich.

„Der Subjektbezug erzwingt eine ent-
wicklungsorientierte, dynamische und
an den Folgen von Beeinträchtigun-
gen für die Lebensführung ausge-
richtete Sichtweise auf die Person
als Ganzes“ (BECK 2016, 27).

    Seit Mitte der 90er Jahre etablierte
sich der Begriff „Personenzentrierung“,
der den Systemwechsel zur individuel-
len, ‚passgenauen‘ Hilfe anzeigte und
das tradierte, an institutionellen ‚Lösun-
gen‘ ausgerichtete Fürsorgesystem zu
überwinden suchte (vgl. ebd.). Die bun-
desdeutsche Behindertenhilfe öffnete
sich damit einer Sehweise, die in den
angloamerikanischen Staaten bereits Fuß
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| KURZFASSUNG Mit Einführung von Teilen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) hat
die Konkretisierung des von der Bundesrepublik Deutschland angestrebten Systemwech-
sels von einer institutionsorientierten Behindertenhilfe hin zu einer zukünftig personen-
zentrierten begonnen. Im Gesetzgebungsverfahren orientierten sich die Protagonist(inn)en
an Leitgedanken zur Personenzentrierung, die der Deutsche Verein für öffentliche und
private Fürsorge e. V. (DV) in Form einer Auflistung von Aspekten (2009) und die Fach-
verbände (2010) in einem Thesenpapier formuliert hatten. Die zukünftige Umsetzung von
Veränderungen im System der Behindertenhilfe braucht nun mehr als Thesen und Leitge-
danken. Anzustreben ist ein theoretisch begründetes Konzept der Personenzentrierung,
hier verstanden als Personenorientierung, dessen konstitutive Aspekte die anstehenden
(z. B. institutionellen oder verwaltungsrechtlichen) Veränderungsprozesse in Form gesell-
schaftlich anerkannter Gütekriterien konzeptionell begründen kann. 

| ABSTRACT Persons adapted help with handicaps – Reasons for criteria of quality
assurance for a modern help system with handicaps. At present, the new Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) is being introduced in Germany, administering the system of help
for all persons with disabilities. This new law represents a shift of the whole welfare sytem
from focussing on persons as individuals rather than instiutions. During the legislative
process, experts acted in accordance with guiding ideas of person-centered-planning.
The Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. (DV) collected the guiding
ideas in a list of aspects (2009) and Fachverbände (2010) produced a theory paper con-
taining ten theses of person-centered-planning. It is proposed that implementation of
the future system needs more than theses and guiding ideas. A theoretical concept of
person centered, better: persons adapted planning should be founded whose constitu-
ent aspects are used as reasons for quality criteria recognized in society to realise current
change management processes.

Personenorientierte Behindertenhilfe
Begründung von Gütekriterien zur Qualitätssicherung
einer modernen Behindertenhilfe
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gefasst hatte und als „Person-centred
planning (PCP)“ praktiziert wurde (vgl.
MANSELL, BEADLE-BROWN 2004).

De-Institutionalisierung helfender
Beziehungen 

Das BTHG zielt dezidiert auf eine per-
sonenzentrierte Ermittlung und Gewäh-
rungen von Leistungen. Damit sind eine
Vielzahl von Einzelaspekten gemeint,
die von Mitarbeiter(inne)n der Arbeits-
gruppe zum modernen Teilhabegesetz
im Verlauf des Fachdiskurses herausge-
arbeitet und vom Deutschen Verein pro-
minent zusammengestellt wurden. Per-
sonenzentrierung geht demnach einher
mit

> Unabhängigkeit von Leistungs-
und Vergütungsformen,

> Mitwirkung des Menschen mit 
Behinderung,

> Zielorientierung,
> ICF-Orientierung,
> Berücksichtigung von Selbsthilfe
im Sozialraum,

> Lebensweltorientierung,
> Lebenslageorientierung,
> Transparenz,
> Evaluation und Qualitätssicherung,
> Interdisziplinarität und 
Multiprofessionalität,

> fachlicher Fundierung,
> integrierten Verfahren 
(vgl. DV 2009, 10).

Die organisatorischen Anforderun-
gen an Dienste und Institutionen der
Behindertenhilfe sind damit skizziert.
Die Fachverbände suchten die Leitge-
danken für Menschen mit Behinderung
im Anschluss einer Fachtagung in einem
Thesenpapier zusammenzufassen. Statt
des Begriffs Personenzentrierung ver-
wendeten die Fachverbände den Begriff
Personzentrierung. Der Singular ‚Per-
son‘ sollte das individuelle Recht der
Einzelnen zum Ausdruck bringen (vgl.
Die Fachverbände 2010, 2). Die insge-
samt zehn Thesen stellen programmati-
sche Handlungsrichtlinien dar, die sich
ausdrücklich auf die UN-BRK beziehen
und die darin enthaltenen Formulie-
rungen zur Inklusion, zum Wunsch- und
Wahlrecht oder zur informierten Ent-
scheidung auf die personzentrierte Wei-
terentwicklung der Eingliederungshilfe
übertragen.

Eine konzeptionelle Umsetzung der
entwickelten Leitgedanken erfordert eine
fachlich fundierte Konkretisierung des-

sen, was unter Person(en)zentrierung
zu verstehen ist. Zielführend kann hier-
bei ein Rückgriff auf die Objekttheorie
der personalen Heilpädagogik von KOBI
(2004; 2010) sein. Der Schweizer Heil-
pädagoge plädierte dafür, den komple-
xen, multiprofessionellen Diskurs der
Humanwissenschaften zum Phänomen
Behinderung „zum Subjekt zurückzu-
biegen“ (KOBI 2004, 423) und meinte
damit das Bestreben, die Welt aus den
Augen der in einer spezifischen Lebens-
welt eingebundenen Person zu betrach-
ten und als ein Subjekt-Subjekt-Ver-
hältnis zu interpretieren. Der fachliche
Blick von Heilpädagog(inn)en habe sich,
anstatt von einer metatheoretischen
‚Draufsicht‘ auf gesellschaftliche Wirkzu-
sammenhänge, zuletzt wieder von der
betreffenden Person leiten zu lassen.
Eine personale Perspektive sei einzu-
nehmen, die Gesellschaft sozusagen ‚von
unten‘ als alltägliche Lebenswelten von
Einzelpersonen zu begreifen. 

Eine neu zu konzipierende, moderne
Behindertenhilfe geht demnach von
einem personalen Verhältnis zwischen
Subjekten aus, die zur Gestaltung ihrer
formellen und formalen Hilfebeziehun-
gen möglichst verbindliche Absprachen
zu treffen haben. Eine solche Behinder-
tenhilfe zentriert sich nicht auf die Per-
son des(der) Leistungsberechtigten, sie
orientiert sich auch nicht auf sie. Sie
orientiert sich sowohl auf die Person
des(der) Leistungsberechtigten als auch
auf handelnde Personen in dessen(deren)
Lebenswelt. Sie ist personenorientiert.

In Anlehnung an das bio-psycho-sozia-
le Modell von Behinderung der Weltge-
sundheitsorganisation (DIMDI 2005),
geht eine Behinderung aus personaler
Perspektive einerseits mit spezifischen
Schwierigkeiten beim eigentätigen Han-
deln (z. B. Beeinträchtigung der körper-
lichen Bewegungsabläufe wie aufstehen
oder sich auf den Rücken drehen kön-
nen, Beeinträchtigungen beim Sehen
oder Sprechen, Beeinträchtigungen beim
Lernen) und andererseits mit spezifi-
schen Problemlagen der sozialen Teil-
habe (z. B. Beeinträchtigung beim ge-
meinsamen Spielen auf einem Spiel-
platz, Beeinträchtigung beim gemein-
samen Lernen und Arbeiten) einher. Um
mit den Beeinträchtigungen zurecht zu
kommen, benötigt die betroffene Per-
son ganz konkrete Alltagshilfen1 beste-
hend aus Hilfsmitteln (z. B. Rollstuhl,
Langstock, Touch Talker) und Perso-
nen, die bereit und in der Lage sind, die

darüber hinaus gehenden Hilfen zu
leisten. Die Rückbiegung zum Subjekt
erfordert also das Bestreben von Päda-
gog(inn)en, die Perspektive der beein-
trächtigt handelnden Person im Kon-
text ihrer sachlichen Abhängigkeit von
benötigten Hilfsmitteln zum einen, und
sozialen Abhängigkeit von alltäglich be-
nötigten Handreichungen durch Hel-
fer(innen) zum anderen, einzunehmen.
Die Blickrichtung institutioneller Hil-
fen auf Abläufe der Versorgung, Pflege
oder Unterstützung hat sich in eine
Blickrichtung personaler Hilfen im Kon-
text gegebener, individueller Lebens-
wirklichkeiten zu ändern. Man könnte
auch von einer De-Institutionalisierung
helfender Beziehungen sprechen, die mit
einem solchen Perspektivwechsel ein-
hergeht. De-Institutionalisierungsprozesse
gehen demnach nicht nur mit der Ab-
schaffung von Einrichtungsgebäuden,
institutionellen Organisationsstruktu-
ren und deren inneren Ordnungen ein-
her. Sie erfordern auch eine veränderte
Haltung in helfenden Beziehungen. Es
bedarf einer „personal orientierte[n]“
(FRANZ 2015) Haltung, die von den
gegebenen helfenden Strukturen einer
individuellen Lebenswelt (in der Regel
des Gemeinwesens) ausgehen und die-
se in ihren multiplen Wirkweisen dialo-
gisch zu berücksichtigen sucht.

Das Prinzip Hilfe

Wer versucht, die bestehenden Struktu-
ren wechselseitigen Helfens im Gemein-
wesen genauer zu verstehen, hat sich
mit der Komplexität menschlicher Ver-
haltensweisen auseinanderzusetzen, die
KOBI als „Prinzip Hilfe“ (KOBI 2004,
431) kennzeichnete. Das Prinzip Hilfe
ist ein zweischneidiges Schwert zwi-
schenmenschlichen Verhaltens. 

„Hilfe neigt sich hinab, um aufzu-
richten und markiert durch eben die-
se Bewegung die tiefere Position des
Beholfenen. Hilfe wirkt pejorativ; sie
kann, mitleidverbunden, schamlos be-
schämend sein“ (ebd., 427).

    Soll ein theoretischer Ansatz tatsäch-
lich den in hohem Maße durch assozia-
tive Konnotationen belasteten Zusam-
menhang von Helfen und Geben auf-
greifen? Diese Frage beantwortet KOBI
mit einem klaren ‚jein‘ und stellt die
strukturellen Zugänge und die wertori-
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1 Hier und im Folgenden wird bewusst von „Hilfen“ gesprochen und nicht von „Assistenz“, „support“ oder anderen Begriffen, die im aktuellen Diskurs auf-
grund ihrer weniger diskriminierenden Wirkweisen präferiert werden. Der Begriff „Hilfe“ hat den Vorteil, dass er von allen (auch Menschen mit geistiger
Behinderung) verstanden wird und insofern den Charakter des Allgemeinen wahrt. Darüber hinaus kann eine kritische Verwendung des Hilfebegriffs
jene grenzüberschreitenden Konnotationen bewusst mitdenken, die in der bundesdeutschen Behindertenhilfe der 80er Jahre z. B. mit in der Debatte um
„hilflose Helfer“ und dem „Helfersyndrom“ (SCHMIDTBAUER 1983; 1998) zu einer begründeten Abkehr von einem naiven Verständnis des Helfens
geführt hatte.
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entierte Beschäftigung mit dem Thema
in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.
Eine personal orientierte Auseinander-
setzung mit Hilfebedürftigkeitszustän-
den erfordert also eine kritische Distanz
zum naiven Helfen. Stattdessen bedarf
es partizipativer Handlungskompeten-
zen, in KOBIs Worten einer „Verant-
wortungsverdoppelung“ (ebd., 431).
Helfer(innen) übernehmen die Verant-
wortung dafür, „alles daran zu setzen,
dass der Beholfene die Eigenverantwor-
tung für die Lösung übernehmen kann“
(ebd.). Partizipative Hilfen sollen,

„um den pejorativen Anstrich zu mini-
mieren, von behinderten Menschen
soweit als möglich selbst angefordert,
geholt, erbeten werden. Sind Behin-
derte die definitorische Instanz für
das, was (für sie) das Problem ist und
Hilfe wäre, so beinhaltet dies zwar
nicht automatisch Einvernehmlich-
keit in punkto Lösungsweg, aber im-
merhin einen partnerschaftlichen
Ausgangspunkt hierfür. Aufnötigung
und inadäquate Hilfen werden hin-
gegen, ebenso wie liberalistisch ge-
meinte Emanzipationsdrängelei, als
lästig erfahren. Und so, wie Freiheit
auch jene zur Bindung umfasst, ge-
hören auch unterlassene und verwei-
gerte Hilfe zur helfenden Beziehung“
(ebd., 433).

    Als möglicher theoretischer Ausgangs-
punkt einer personal orientierten Behin-
dertenhilfe scheint eine vertiefte Kennt-
nis über die alltägliche Selbstorganisa-
tion von Menschen im Gemeinwesen
zielführend zu sein – eine Selbstorgani-
sation, die unterschiedlichste soziale
Hilfen selbstverständlich einbezieht.

Die theoretischen Bausteine einer
personenorientierten Behinderten-Hil-
fe bestehen in einem ersten Schritt in
der strukturellen Analyse helfender Ver-
haltensweisen in menschlichen Gesell-
schaften. Eine objektiv-hermeneutische
Strukturanalyse helfenden Verhaltens
in postmodernen Gesellschaften zeigt,
dass alltäglichen Hilfen sowohl genera-
tive Universalstrukturen (spontanes und
informelles Helfen) als auch epochale
Motiv- (formelles Helfen als erlerntes,
prosoziales Verhalten) und Sozialstruk-
turen (professionelle, formale Hilfen)
zugrunde liegen (vgl. GROẞ 2017, 29
ff.). Helferbeziehungen sind demnach
spezifisch zivilisierte Beziehungskon-
stellationen. Die Handlungsmotive spon-
taner und informeller Hilfen beruhen,
das konnten die Forschungsarbeiten von

TOMASELLO (2012; 2014) eindrucks-
voll aufzeigen, auf einen angeborenen
Altruismus. Hinzukommende Handlungs-
motive des Helfens beruhen auf den er-
lernten, prosozialen Bedeutungen von
Verhaltensweisen, die stets im Kontext
aktuell gültiger soziokultureller Ord-
nungen, d. h. als historische Strukturen
verstanden werden müssen. Die ange-
eigneten Formen formellen Helfens über-
lagern in der Regel die angeborenen
Verhaltensimpulse des Helfens und be-
ruhen auf reflexiven Handlungsmotiven.
Je nachdem, wer in welcher Situation
von wem eine Hilfe wünscht oder gar
erwartet, kann damit rechnen, dass ihm
(ihr) Hilfe zu Teil wird oder auch nicht.
Beispielhaft ist in unserer gegenwärti-
gen Zeit die Verhaltensunsicherheit von
Passant(inn)en, wenn sie von einer offen-
sichtlich alkoholabhängigen und ob-
dachlosen Person um Hilfe gebeten bzw.
angebettelt werden. Passant(inn)en re-
flektieren dann situativ ihre erlernten
sozialen Handlungsmotive, indem sie
sich zum Beispiel folgende Fragen stellen:
„Soll ich diesem Mitmenschen helfen,
da er offensichtlich der Hilfe bedarf?
Oder soll ich nicht helfen, da meine Hilfe
möglicherweise nicht zur Linderung
seiner persönlichen Problemlage son-
dern eher zu deren Aufrechterhaltung
beitragen wird?“ 

Auch der soziale Tatbestand einer
Behinderung wirkt auf die soziokultu-
rell geprägten Motivlagen formeller mit-
menschlicher Hilfe, indem Menschen
mit Behinderung z. B. aus Mitleid (mora-
lisches Modell) oder aus anderen Grün-
den geholfen wird (vgl. KOBI 2004,
430). Als dritte Komponente wirken
geldwerte, formale Hilfen gesellschaftli-
cher Systeme auf die spezifisch zivili-
sierte Beziehungskonstellation. Formale
Hilfen, die als professionelle Hilfeleistun-
gen erbracht werden, ergänzen die be-
stehenden helfenden Beziehungskon-
stellationen. Professionelle Hilfen müs-
sen demnach ‚passgenau‘ sein, um den
Zielen einer fachlichen Unterstützung
hilfsbedürftiger Leistungsberechtigter
alltäglich gerecht werden zu können.

Konstitutive Kriterien einer personal
orientierten Behindertenhilfe

Eine deinstitutionalisierte, personal ori-
entierte Behindertenhilfe konstituiert
sich auf der Basis der oben skizzierten,
spezifischen Hilfestrukturen und -ord-
nungen im alltäglichen Zusammenle-
ben von Menschen im Gemeinwesen.
Wer Mitbürger(innen), z. B. aufgrund
ihres komplexen Hilfebedarfs, aus dem
Gemeinwesen ausschließt, entzieht ihnen

demnach die vielfältigen sozialen Res-
sourcen eines auf wechselseitige Unter-
stützung angelegten Gemeinwesens. Des
Weiteren führt die Reduzierung hilfsbe-
dürftiger Personen auf ihre Hilfebedürf-
tigkeit dazu, dass deren Grundbedürf-
nis, ihrerseits anderen Menschen zu
helfen und damit am sozialen Leben Teil
zu haben, unberücksichtigt bleiben. Eine
personal orientierte, „personenzentrierte“
(THIMM 1994) bzw. „personenorien-
tierte“ (GROẞ 2017) Behindertenhilfe,
die von der spezifischen Struktur zwi-
schenmenschlicher Hilfen und deren Be-
deutungen für das alltägliche Zusammen-
leben im Gemeinwesen ausgeht, konsti-
tuiert sich über die menschenrechtliche
Idee der Partizipation aller Menschen
an soziokulturellen Errungenschaften
einer Bürgergesellschaft.

Anerkennung des Personenstatus 

Historisch betrachtet ist die Partizipati-
on von Menschen mit Behinderung an
bürgergesellschaftlichen Errungenschaf-
ten keineswegs selbstverständlich. Im
Gegenteil lassen sich immer wieder Kon-
struktionen zur gesellschaftlichen Aus-
grenzung von Personenkreisen aus der
sozialen Gemeinschaft nachweisen. Die
moderne Geisteswissenschaft, insbeson-
dere die klassische Anthropologie, die
sich als Grundlagenwissenschaft des
Humanen verstand, stellte immer wieder
den Zusammenhang der menschlichen
Vernunftbegabung und dem Personen-
status von Subjekten her (vgl. SCHELER
2002; GEHLEN 1986; PLESSNER
1975). Während Kinder aufgrund ihrer
als wesenhaft betrachteten ‚Unvernunft‘
noch nicht als ernst zu nehmende Per-
sonen galten, sprach man Menschen mit
geistiger und psychischer Behinderung
das Potenzial einer Personwerdung grund-
sätzlich ab. Formen geistiger Unver-
nunft führten zur Nicht-Anerkennung
bzw. Aberkennung des Personenstatus,
was in der Folge auch zur Infragestel-
lung des Lebensrechts2 führte. Die Argu-
mentationskette Unvernunft – Unperson
– unwertes Leben bemühte zuletzt der
australische Philosoph SINGER (1994),
als er in seiner bereits 1984 in deut-
scher Sprache erschienenen „Praktischen
Ethik“ wie folgt argumentierte: „Die
Tötung eines behinderten Säuglings ist
nicht moralisch gleichbedeutend mit
der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie
überhaupt kein Unrecht“ (ebd., 244).

Die vorbehaltlose Anerkennung des
Personenstatus und die damit verbun-
dene Partizipation an der Bürgergesell-
schaft ist ein allgemeines Menschenrecht
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2 Während der Ära des Nationalsozialismus führte dies in Deutschland zur staatlich organisierten Massentötung von Menschen mit Behinderung 
(KLEE 2010).
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und stellt damit ein fundamentales Güte-
kriterium jeder personal orientierten
Behindertenhilfe dar.

Vollumfänglicher bürgerrechtlicher
Status 

Der Personenstatus von Menschen und
ihre Mitgliedschaft zur Bürgergesell-
schaft führen zum legitimen Anspruch
von Bürger(inne)n, ihre bürgerlichen
Rechte zu nutzen. Die völkerrechtliche
Anerkennung der UN-BRK durch die
Bundesrepublik Deutschland stärkt
den bürgerrechtlichen Status von Per-
sonen mit Behinderung inzwischen
ausdrücklich und nachhaltig.

Eine personenorientierte Behinder-
tenhilfe geht davon aus, dass Menschen
mit Behinderung ein vollumfänglicher
bürgerrechtlicher Status (full citizen-
ship) zusteht und strebt an, noch beste-
hende Einschränkungen ihrer zivilen,

politischen und sozialen Rechte zu über-
winden. SCHÄDLER, der die heute be-
stehenden Menschenrechtskonflikte als
beeinträchtigte Teilhabe von Mitbür-
ger(inne)n mit Behinderung an zivilen,
politischen und sozialen Bürgerrechten
analysiert, spricht von „Modernisie-
rungsdefizite(n) in der Behindertenhilfe“
(SCHÄDLER 2011, 23), die es in Zu-
kunft zu überwinden gilt. Ein inklusives
Gemeinwesen ist demnach eine anzu-
strebende behindertenpolitische Per-
spektive. Als Handlungsnotwendigkei-
ten lassen sich davon eine barrierefreie
Gestaltung der öffentlichen Infrastruk-
tur, eine kommunale (Mit-)Verantwor-
tung für die Vernetzung von Hilfesyste-
men im Gemeinwesen, eine entsprechen-
de Sensibilisierung der Öffentlichkeit
und die Stärkung von Mitbürger(inne)n
mit Behinderung durch den Zugang zu
Empowermenterfahrungen ableiten, die
als Elemente der kommunalen Teilhabe-
planung ein „bürgerrechtlich orientier-
tes Handlungskonzept“ (ebd., 27) dar-
stellen.

Dienstleistungsmodell

Professionelle Hilfen einer personen-
orientierten Behindertenhilfe verstehen
sich als formale Hilfen einer Bürgerge-
sellschaft, welche bei einer leistungsbe-
rechtigten Person von einem spezifisch-

individuellen und über Jahre gewachse-
nen sozialen Netz an (in)formellen Hil-
fen ausgehen kann, das es flankierend
zu ergänzen gilt. Professionelle Hilfen
stellen also Dienstleistungen dar. Sollen
Dienstleistungen einer personenorientier-
ten Behindertenhilfe wirksam werden,
anstatt nur gut gemeint zu sein, müssen
sie die situativen Intentionen hilfsbe-
dürftiger Personen als Ausgangspunkt
helfender Interaktionen zu Grunde le-
gen. Personenorientierte Dienstleistun-
gen gehen demnach von den persönli-
chen Motiven hilfsbedürftiger Subjekte
in konkreten Lebenssituationen und in-
dividuellen Lebenswelten aus und be-
rücksichtigen bewusst und auf aktivie-
rende Weise deren persönliche Ressour-
cen zur Selbst- und Mithilfe. Menschen
mit Behinderung werden als aktive
Kund(inn)en mit voller Regiekompe-
tenz und individuellen Handlungskom-
petenzen zur Selbst- und Mithilfe be-
trachtet.

Allgemeine Teilhabeberatung

Im Kontext von menschenrechtlich an-
gestrebter Teilhabe von Menschen mit
Behinderung im Gemeinwesen gilt es
zu bedenken, dass sich die soziokultu-
rellen Konstruktionen dessen, was in
einer Leistungsgesellschaft unter „Be-
hinderung“ verstanden wird, auf das
Alltagsleben von Mitbürger(inne)n mit
Behinderung sehr konkret auswirken.
Menschen mit Behinderung sehen sich
aufgrund ihrer verstärkten Angewiesen-
heit auf Hilfen mit einer erhöhten so-
zialen Abhängigkeit konfrontiert, erle-
ben häufiger als andere Bürger(innen)
gesellschaftliche Diskriminierung und
werden häufiger als andere Opfer von
Gewalt (vgl. GROẞ 2017). Die spezifi-
sche Lebenslage von Menschen mit Be-
hinderung macht es aus einer personen-
orientierten Perspektive geradezu not-
wendig, Leistungen einer allgemeinen
Teilhabeberatung zu fordern und zu etab-
lieren.

Beratung aufgrund gehäufter 
Diskriminierungserfahrungen

Bürger(innen), die mit einer Behinde-
rung im Gemeinwesen leben, erfahren
alltäglich den offenen oder kaschierten
Blick gesellschaftlicher Abwertung und
stehen in Gefahr, Opfer gesellschaftli-

cher Diskriminierung zu werden. Eine
moderne Behindertenhilfe, die zukünf-
tig ihre Hilfeleistungen nicht mehr pri-
mär in den Sondersozialräumen von
Institutionen, sondern im Gemeinwesen
zu erbringen sucht, bedarf eines allge-
meinen Beratungsangebots vor Ort, da-
mit Mitbürger(innen) sich soziale Kompe-
tenzen und Coping-Strategien aneignen
können, um mit Diskriminierungser-
fahrungen umzugehen. Ein professionel-
les Mediations- und präventives Bera-
tungsangebot könnte demnach zukünftig
ein wirksames Element für eine gleich-
berechtigte und wirksame gesellschaft-
liche Teilhabe von Mitbürger(inne)n mit
Behinderung darstellen.

Beratung aufgrund einer erhöhten
sozialen Abhängigkeit

Mitbürger(innen) mit Behinderung ste-
hen aufgrund ihrer individuellen Hilfs-
bedürftigkeit in einer sehr spezifischen
sozialen Abhängigkeit zu ihren Helfer(in-
ne)n. Menschen in Helferbeziehungen
– seien es Eltern, Geschwister, Freunde,
Nachbar(inne)n oder professionelle Kräf-
te, seien es Menschen mit Behinderung
als jene Personen, die andere um Hilfe
bitten oder Hilfen anfordern müssen,
wenn sie sich selbst nicht helfen können
und die gegebenenfalls auch zu Kund(in-
n)en von professionellen Dienstleistun-
gen der Behindertenhilfe werden – ste-
hen stets in der Gefahr, ihre soziale Rolle
als Helfer(in) bzw. als Hilfsbedürftige(r)
in einer der sozialen Situation unange-
messenen Art und Weise auszufüllen.
Besonders problematisch gestalten sich
Helferbeziehungen immer dann, wenn
die soziale Rolle des Helfers bzw. der
Helferin und/oder des(der) Hilfsbedürf-
tigen generalisiert und überhöht werden.
Solche Rollenüberhöhungen wurden in
den 80er Jahren unter den Schlagwör-
tern „Helfersyndrom“ und „Hilflose Hel-
fer“ intensiv diskutiert (vgl. SCHMIDT-
BAUER 1983; 1998). Andererseits sind
es keineswegs nur Helfer(innen), die in
der Gefahr stehen, ihre sozialen Rollen
zu überhöhen und zu generalisieren.
Auch Menschen mit Behinderung neigen
dazu, sich in die soziale Rolle des(der)
Hilfsbedürftigen ‚fallen zu lassen‘ und
sich eine Haltung der „erlernten Hilflo-
sigkeit“ (SELIGMAN 1986) anzueignen.
Ähnlich wie das Helfersyndrom kann
auch das Phänomen der erlernten Hilf-
losigkeit bei Betroffenen zu einer funk-
tionalen Störung führen, die z. B. mit
einem Zustand anhaltenden Wartens
(Lageorientierung) verbunden ist (vgl.
ebd., 27 ff.). Die spezifische Lebenslage
von Mitbürger(inne)n mit Behinderung
erfordert professionelle Beratungsange-
bote, um sozialen Rollenkonflikten in
Beziehungskonstellationen zwischen
Hilfsbedürftigen und Helfer(inne)n wirk-
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sam begegnen und vorbeugen zu kön-
nen. Teilhabeberatung sollte demnach
ein Angebot für Mitbürger(inne)n mit
Behinderung sein, das sie ermächtigt,
mit Rollenkonflikten in Abhängigkeits-
beziehungen autonom umzugehen.

Beratung aufgrund erhöhter 
Vulnerabilität und gehäufter 
Gewalterfahrungen

Die organisierte Rückkehr in ein zuneh-
mend inklusives Gemeinwesen erfor-
dert eine kritische Auseinandersetzung
mit der Frage, wie sich Bürger(innen) mit
Behinderung vor gesellschaftlicher Dis-
kriminierung und Gewalt schützen kön-
nen und wie sie sich Coping-Strategien
aneignen können, um mit erwartbaren
Diskriminierungs- und Gewalterfahrun-
gen umgehen zu können. Auch wenn
sich die gesellschaftliche Behinderten-
feindlichkeit im Nachkriegsdeutschland
der 50er und 60er Jahre deutlich abge-
schwächt zu haben scheint, zeigen Um-
fragen aus den Jahren 1981 bis 2005,
dass Menschen mit Behinderung auch
heute noch mit erheblichen gesellschaft-
lichen Vorurteilen zu kämpfen haben
(vgl. CLOERKES 2007, 104). Im Ge-
meinwesen integrierte Dienstleistungen
für Bürger(innen) mit Behinderung be-
nötigen entsprechend eine geeignete
Strategie zur Gewaltprävention und pro-
fessionelle Beratungsangebote, damit
sie mit persönlichen Erlebnissen physi-
scher, psychischer und struktureller Ge-
walt umgehen können. Ein wirksames
Gewaltpräventionskonzept und eine
geeignete Vertrauens- und Beratungs-
stelle für Menschen mit Behinderung
stellen demnach ein weiteres Gütekrite-
rium einer personal orientierten Behin-
dertenhilfe dar. 

Soziale Netzwerkarbeit im 
Gemeinwesen

Behinderung dient im heutigen Ver-
ständnis der WHO als Oberbegriff für
äußerst komplexe Relationen und Wech-
selwirkungen zwischen individuellen
Schädigungen von Körperstrukturen und
–funktionen, individuellen Schwierig-
keiten bei Aktivitäten und Teilhabepro-
blemen einer Person vor dem lebens-
weltlichen Hintergrund von Umwelt- und
personenbezogenen Faktoren (DIMDI
2005; GROẞ 2017; KASTL 2010). Aus
der Blickrichtung personaler Hilfeleis-
tungen stellt das soziale Netz eines
Menschen mit Behinderung demnach
einen wichtigen Kontextfaktor für seine
persönliche Entwicklung dar. Dort vor-
zufindende Barrieren werden die Aus-
prägung der individuellen Behinderungs-
erfahrungen tendenziell verstärken, wäh-
rend bestehende und hinzukommende
soziale Ressourcen dieser entgegenwir-

ken können. Eine professionelle soziale
Netzwerkarbeit ist für eine moderne Be-
hindertenhilfe von großer Bedeutung.
Personenorientierte Dienstleistungen
müssen sich dabei der Komplexität hel-
fender Strukturen von sozialen Netz-
werken bewusst werden. Sie erkennen
deren Ressourcen des sozialen Netz-
werks und stärken sie, indem sie diese
als professionelle personenorientierte
Hilfen dialogisch sowie tria- bzw. multi-
logisch flankieren. Eine personenorien-
tierte Behindertenhilfe ist gleichsam in
der Lage, Barrieren des sozialen Netz-
werks zu erkennen und sucht diesen im
Dialog mit dem(der) Leistungsberech-
tigten entgegenzuwirken.

Ressourcenorientierte 
Schnittstellenarbeit

Die Frage, wie sich die pädagogische
Arbeit für und mit Menschen mit Behin-
derung in personal orientierten Settings
verändert, untersuchte zuletzt FRANZ
(2015). Personenorientierte Hilfen fin-
den demnach in den Schnittstellen zwi-
schen Kunde(inne)n, deren primären so-
zialen Netze und den professionellen
Dienstleistern statt (vgl. FRANZ, LIND-
MEIER, LING 2011, 106). Die verschie-
denen Systeme bilden darüber hinaus
eine gemeinsame Schnittstelle, die als
„intermediäres Netzwerk“ (ebd.) be-
zeichnet wird. Die Professionalität per-
sonenorientierter Dienstleistungen be-
steht insbesondere darin, sowohl die
vorhandenen personalen Ressourcen der
Kund(inn)en (Kompetenzen der Selbst-
und Mithilfe) als auch die sozialen Res-
sourcen des primären sozialen Netzes
(Bereitschaft und Kompetenzen zur Not-
hilfe, zur spontanen, informellen und
formellen Hilfe) zu kennen und flankie-
rend zu stärken. Die formalen Hilfen in
der Schnittstelle professioneller Diens-
te und Kund(inn)en sind in ihrem Cha-
rakter dialogisch und zwingend partizi-
pativ anzulegen, da die allgemeinen und
situationsbezogenen Handlungsmotive
von Kund(inn)en ausschlaggebend sind
für die Frage, ob Hilfen überhaupt ange-
nommen werden. Gut gemeinte Hilfe-
leistungen, deren Sinnhaftigkeit Kund(in-
n)en nicht teilen oder gar ablehnen,
sind nicht nur unwirksam, sie stellen
grenzüberschreitende Hilfen dar, die
sich bürgerrechtlich nicht legitimieren
lassen. Professionelle Dienstleister sind
aufgefordert, Hilfen in der Schnittstelle
zu Personen des sozialen Netzes unter
Einbeziehung der Leistungsberechtig-
ten und ihrer Interessenslagen zu er-
bringen. Hilfeleistungen haben einen
triangulären Charakter und erfordern
von Mitarbeiter(inne)n der Behinder-
tenhilfe ein verändertes pädagogisches
Rollenkonzept (FRANZ 2015, 98 ff.). 

Professionelle Sozialraumarbeit

Wie oben ausgeführt, ist eine personen-
orientierte Behindertenhilfe darauf be-
dacht, die Ressourcen helfender sozialer
Kräfte in der Lebenswelt von Bürger(in-
ne)n mit Behinderung zu nutzen, seien
es Selbst- und Mithilfepotenziale von
Leistungsnehmer(inne)n, seien es (in)for-
melle Hilfen des sozialen Netzwerks.
Um dieser Anforderung begegnen zu
können, bedarf es einer professionellen
Sozialraumarbeit. FRANZ und BECK
fordern hierfür die Entwicklung von
„Instrumenten zur Sozialraumanalyse“
(FRANZ, BECK 2007, 11) und differen-
zieren sozialen Raum in die Bereiche
des primären Netzwerks als Gesamt-
heit (in)formeller, privater Beziehungen
einer Person, des formalen Netzwerks
als Gesamtheit formaler, öffentlicher
und professioneller Beziehungen und
des intermediären Netzwerks als Ge-
samtheit von Menschen, die vermittelnd
zwischen (in)formellen und formalen
Netzwerken tätig sind (vgl. ebd.). Eine
professionelle Analyse bestehender hel-
fender Beziehungen (Nothelfer(in), spon-
tane(r) Helfer(in), Berater(in), Peer-
Berater(in), formelle(r) Helfer(in) usw.)
in und zwischen den unterschiedlichen
Netzwerken kann als strukturierter Ein-
stieg in die partizipative Gestaltung eines
angestrebten Bürger-Profi-Mix im Ge-
meinwesen wirken. Professionelle Sozi-
alraumarbeit sollte sich keineswegs auf
Sozialräume des Gemeinwesens be-
schränken. Auch die (noch) bestehenden
institutionellen Sozialräume verfügen
über soziale Ressourcen, die es zu nutzen
gilt, um eine tradierte und tendenziell
umfassende Kultur institutioneller Hil-
fen zu öffnen, zu demokratisieren und
damit zu humanisieren.

Ausblick 

Die Berücksichtigung menschenrecht-
lich (gesellschaftliche Anerkennung des
Personenstatus, volle bürgerliche Rechte
und Dienstleistungsmodell), behinde-
rungsspezifisch (unabhängige Teilhabe-
beratung aufgrund Diskriminierungser-
fahrungen, dauerhafter Abhängigkeit in
Helferbeziehungen und Gewalterfahrun-
gen) und lebensweltlich (soziale Netz-
werkarbeit, ressourcenorientierte Schnitt-
stellenarbeit und professionelle Sozial-
raumarbeit) begründeter Gütekriterien
von Dienstleistungen einer modernen
Behindertenhilfe könnte den Boden da-
für bereiten, die Qualität dessen, was
derzeit unter Personenzentrierung ver-
standen wird, inhaltlich genauer zu be-
stimmen und nachhaltig zu sichern. 

Moderne Behindertenhilfen stellen
demnach Hilfen dar, die sich auf einzel-
ne leistungsberechtigte Personen und
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ihre spezifischen Lebenswelten ausrich-
ten. Professionelle Hilfen zentrieren
sich nicht allein auf die hilfsbedürftige
Person. Vielmehr wenden sich moderne
Dienstleistungen auch an helfende Pro-
tagonist(inn)en des sozialen Netzwerks.
Professionelle Dienste beraten nicht nur
Bürger(innen) mit Behinderung, son-
dern auch jene Mitbürger(innen), die
sich für die Aufrechterhaltung des Netz-
werks von Alltagshilfen engagieren. Die
volle, wirksame und gleichberechtigte
Teilhabe von Bürger(inne)n mit Behin-
derung ist nur im Zusammenwirken
aller im Hilfesystem beteiligter Perso-
nen zu verwirklichen und erfordert ein
verändertes professionelles Verständnis
personenorientierter Behindertenpäda-
gogik in einem stetig neu zu gestalten-
den Profi-Bürger-Mix.
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Das Sozialraumkonzept als fachlicher
Hintergrund

Sozialraumorientierung ist eine unter
Nutzung und Weiterentwicklung ver-
schiedener theoretischer und methodi-
scher Blickrichtungen – insbesondere
aus der Gemeinwesenarbeit und der
Erziehungskritik – entwickelte Perspek-
tive, die als konzeptioneller Hintergrund
(„Fachkonzept“) für das Handeln in
zahlreichen Feldern sozialer Arbeit dient
(vgl. HINTE, TREEß 2014). 

Prononciert gesagt, steht Sozialraum-
orientierung als Chiffre für die im Sinne
der Gemeinwesenarbeit fortentwickelte
Sozialarbeit – weg von der auf die Kli-
ent(inn)en bezogene Haltung des „Ich
weiß, was für dich gut ist, und das tun
wir jetzt.“ über das „Eigentlich weiß ich

schon, was für dich gut ist, aber ich
höre dir erst mal zu.“ hin zum konse-
quenten „Dein Wille wird ernst genom-
men.“ bzw. „Deine Interessen zählen als
Grundlage für unser Arbeitsbündnis.“

In der Sozialraumorientierung geht
es nicht darum, mit pädagogischer Ab-
sicht Menschen zu verändern, sondern
darum, unter tätiger Mitwirkung der
betroffenen Menschen Lebenswelten zu
gestalten und Arrangements zu kreieren,
die dazu beitragen, dass Menschen auch
in prekären Lebenssituationen zurecht-
kommen. Dabei sind folgende Prinzi-
pien von Bedeutung:

> Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind
der Wille und die Interessen der leis-
tungsberechtigten Menschen. (Wenn
ich etwas will, bin ich bereit, etwas

dafür zu tun, in Abgrenzung zu Wün-
schen, deren Erfüllung an ein Ge-
genüber adressiert wird.) 

> Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich
Vorrang vor betreuender Tätigkeit.

> Bei der Gestaltung einer Hilfe spie-
len personale und sozialräumliche
Ressourcen eine wesentliche Rolle:
also die konsequente Orientierung
an den von den betroffenen Men-
schen formulierten, durch eigene Kraft
erreichbaren Ziele (unter möglichst
weitgehendem Verzicht auf experto-
kratische Diagnostik). 

> Aktivitäten sind immer zielgruppen-
und bereichsübergreifend angelegt.

> Vernetzung und Integration der ver-
schiedenen sozialen Dienste sind
Grundlage für funktionierende Einzel-
hilfen. Die Konsequenz: strukturell
verankerte Kooperation über leistungs-
gesetzliche Felder hinweg.

Die Auswirkungen auf institutionelle
Strukturen und Finanzierungsformen
sind je nach örtlichen Gegebenheiten
unterschiedlich. Immer wieder anzutref-
fen sind u. a. folgende:

> Die Finanzierung gesetzlicher Leis-
tungen geschieht – immer auf der
Grundlage des individuellen Leistungs-
anspruchs – über Sozialraumbudgets,
Pauschalfinanzierungen oder eine
Kombination aus Pflegesätzen und
Personenfinanzierung.

> Die klassischen Fachabteilungen wer-
den abgelöst durch den Aufbau inte-
grierter Teams mit territorialem Be-
zug in der Zuständigkeit von Regio-
nalleitungen.

> Die Steuerung von Personal und Geld
geschieht nicht mehr über Immobi-
lien oder Fachabteilungen, sondern
über lebensweltliche Bezugsgrößen
wie Bezirke oder andere regionale
Einheiten.

> Leistungen werden verstärkt mit so-
zialräumlichem Bezug erbracht sowie
passgenau auf die von den Betroffe-
nen formulierten Ziele zugeschnitten.

> Der rote Faden einer Hilfe ist nicht
der Auftrag seitens des Leistungsträ-
gers, sondern die von den leistungs-
berechtigten Menschen formulierten
Ziele, und dies in einer abgestimmten
Kombination von professionellen Hil-
fen und lebensweltlichen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten.

Kreativer Umgang mit Ressourcen

Ein wesentlicher Impetus sozialräumli-
cher Konzepte richtet sich darauf, jen-
seits von Versäulung und Standardisie-
rung im o. g. Sinne bessere Leistungen
zu kreieren, die in kluger Weise staatli-
che Leistungen (auch versäulte) mit Un-
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| KURZFASSUNG Mit dem sozialräumlichen Projekt Qplus sammeln die Evangelische
Stiftung Alsterdorf (ESA) sowie die Hamburger Sozialbehörde (BASFI) und Gesundheits-
behörde (BGV) seit drei Jahren praktische Erfahrungen damit, gemeinsam mit den Leistungs-
berechtigten neue Unterstützungsformen im Quartier zu entwickeln – unter Einbezug
aller Potenziale des einzelnen Menschen, seiner Nachbarschaft, technischer Lösungen
und der vorhandenen Quartierressourcen. Das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraum-
orientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) unterstützt den Prozess durch fachliche Beglei-
tung und Evaluation. Der folgende Artikel stellt den konzeptionellen Hintergrund, die
Arbeitsweise und erste Zwischenergebnisse von Qplus dar und verortet diese im Wissen-
schaftsdiskurs sozialräumlicher Arbeit.

| ABSTRACT Qplus – new forms of support in the quarter from a special status
into social spaces. With the social spaces project Qplus, the Evangelische Stiftung Als-
terdorf (Alsterdorf Evangelical Foundation), the Hamburg Social Security Office (BASFI)
and the Public Health Authority (BGV) have collected practical experience during the last
three years. The developed new forms of support in the quarter with the beneficiaries –
taking into account all the potentials of individual human beings, neighborhood, techni-
cal solutions and the existing resources in the quarter. The process is supported in the
fields of expertise and evaluation by the Institute of Community Development and Con-
sultation (ISSAB). The following article describes the conceptional background, modus
operandi and first interim results of Qplus and locates them within the scientific discourse
of socio-spatial work.

Qplus – neue Unterstützungsformen 
im Quartier
Von der Sonderwelt in den Sozialraum
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terstützungen durch Ressourcen aus der
(materiellen wie personellen) Lebens-
welt, technischen oder anderen Hilfs-
mitteln sowie den Kompetenzen und
Stärken des jeweiligen leistungsberech-
tigten Menschen kombinieren. Wenn da-
bei, insbesondere durch eine kreative,
flexible und integrierte Nutzung des im
System ohnehin befindlichen Geldes,
Kostenanstiege in den Budgets bestimm-
ter Leistungsarten abgeschwächt wer-
den, ist dies nicht verwerflich. Denn in
der Tat: Der hier in Rede stehende Sektor
steht im öffentlichen Diskurs immer wie-
der unter Druck, die Leistungen, die der
Gesetzgeber vorgibt, zu rechtfertigen.
Insofern werden durch (nicht beabsich-
tigte) Kostensenkungen denjenigen die
Argumente entzogen, die über die Kür-
zung von Einzelleistungen, Pauschalab-
senkungen von Finanzierungen für be-
stimmte Bereiche und die Reduzierung
von gesetzlichen Ansprüchen eine sozi-
alstaatlich nicht vertretbare Aushöhlung
der Leistungssysteme befördern wollen
oder durch Rasenmäher-Kürzungen in
einfacher Weise öffentliche Haushalte
zu sanieren gedenken.

Wer daran arbeitet, Profi-Leistungen
zu reduzieren, setzt sich leicht dem Vor-
wurf aus, mit neoliberaler Gesinnung und
inspiriert von behördlichem Konsolidie-
rungsdruck rechtlich verbriefte Leistun-
gen vorenthalten oder gar abschaffen zu
wollen. Der hier dargestellte Ansatz be-
absichtigt das Gegenteil: Wer für Inklu-
sion eintritt, muss gerade an solchen Un-
terstützungssettings arbeiten, die mög-
lichst viel „Normalität“ auszeichnet:
Nachbarschaftliche/freundschaftliche
Hilfe ist eher „Normalität“ als der durch
die professionelle Assistenz vorgenom-
mene wöchentliche Einkauf. Dabei ist
letztere nicht grundsätzlich schlechter,
ja, sie ist in vielen Situationen die einzi-
ge Möglichkeit einer Versorgung in der
eigenen Wohnung; und doch ist der Ein-
kauf in Begleitung einer Freundin, der
zwar länger dauern mag, die dem indi-
viduellen Bedarf besser entsprechende
Variante. Der leistungsberechtigte Mensch
kann selbst an der Theke aussuchen,
kann sich auf dem Weg dorthin unter-
halten und hat einen Anlass, gefahrlos
das Haus zu verlassen und „unter die
Leute zu gehen“. Die Frage ist immer:
Wie sieht der individuelle Lebensent-
wurf aus? Was ist der Wille des Men-
schen? Will er lange fit bleiben und
möglichst unabhängig von Profis leben
oder wünscht er betreuende Fremdhilfe,
um nichts tun zu müssen? Ja, ihm steht

natürlich staatliche Unterstützung bei
der Realisierung seines Lebensentwur-
fes zu, und die muss passgenau sein für
seinen Willen.

Somit ist die Frage: „Steht Herrn …
ein Rollator zu?“ sekundär – entschei-
dend ist vorab: Will der leistungsberech-
tigte Mensch mit Handicap sich bewe-
gen/laufen und wie kann er dabei unter-
stützt werden? Dazu ist der Rollator
eine Möglichkeit, und eine andere ist
ein systematisches Training bestimmter
Muskelgruppen oder die stützende Be-
gleitung durch Nachbarn.

Der hier beschriebene Weg ist nicht
der kompromisshafte Mittelweg zwischen
„immer mehr Leistungen“ einerseits und
„kürzen, wo immer es geht“ anderer-
seits. Vielmehr wird versucht, auf der
Grundlage eines, die Autonomie des In-
dividuums achtenden, Menschenbildes
und eines wohlfahrtsstaatlichen Kon-
zepts, das Lebensrisiken abfedert, soziale
Gerechtigkeit über Einzelfall-Leistungs-
ansprüche sichert und die Verantwor-
tung für die Erstellung und Realisierung
des Lebensentwurfs beim Einzelnen be-
lässt, die bestehenden Systeme darauf
auszurichten, genau solche Unterstüt-
zungsleistungen passgenau an die Frau
bzw. an den Mann zu bringen. Dies ge-
schieht in der Regel auf der Grundlage
eines konsistenten methodischen Kon-
zepts (vgl. ebd.) sowie durch eine Ent-
bürokratisierung von Beantragungs- und
Kontrollverfahren, den Aufbau flexibler
Systeme der Hilfegewährung und Hilfe-
durchführung, der Gestaltung koopera-
tiver Trägerlandschaften in den Regio-
nen und einem vorrangig durch Ver-
trauen geprägten Verhältnis zwischen
Leistungsträger und Leistungserbringer
(vgl. SCHULZ 2014).

Menschen mit komplexen 
Behinderungen sind einbezogen

Der sozialräumliche Ansatz ist für alle
Menschen gedacht, auch für die mit
hohem Unterstützungsbedarf. Menschen,
die sich nicht sprachlich äußern und
selbst bewegen können, benötigen teil-
weise deutlich mehr Unterstützung, um
ihr Recht auf Inklusion und Teilhabe zu
erlangen. Da die Willenserkundung bei
ihnen mitunter eine andere Professio-
nalität, Gespür, Übersetzer(innen) so-
wie Zeit benötigt, braucht es genau da-
für mehr Raum im gesamten System.
Der Ansatz von Qplus bietet hier neue
Gelegenheiten.

Qplus – Leistungslogik auf den Kopf
stellen

Seit den achtziger Jahren engagiert sich
die Evangelische Stiftung Alsterdorf (ESA)
für die Auflösung von Sonderwelten in
der Eingliederungshilfe. Das im Jahr 2011
gestartete Sozialraumprojekt „Q8 –Quar-
tiere bewegen“ (STIEFVATER, HAU-
BENREISSER & OERTEL 2018) ist die
konsequente Weiterentwicklung der ESA,
die in den letzten 35 Jahren zentrale sta-
tionäre Heimstrukturen aufgelöst und
den Sozialraum als Enabler von Lebens-
qualität in den Mittelpunkt ihrer Über-
legungen gestellt hat (HAAS et al. 2010).
Stadtteilintegrierte Leistungen erweiter-
ten die Möglichkeiten sozialer Teilhabe
für Menschen mit Behinderung deutlich:
mit ambulanten Assistenzangeboten,
neuen Wohn-, Ausbildungs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten außerhalb
von Werkstätten und seit 2005 mit dem
Brückenbau in die jeweiligen Stadtteile
hinein, z. B. durch Stadtteiltreffpunkte.
Im Jahre 2010 vereinbarten mehrere So-
zialdienstleister der Eingliederungshilfe
(EGH) mit dem Leistungsträger, der Ham-
burgischen Sozialbehörde, einen soge-
nannten Sozialraumzuschlag auf alle
erbrachten EGH-Leistungen. Die ESA
setzte diesen für das stiftungsübergrei-
fende Sozialraumprojekt „Q8 – Quartiere
bewegen“ ein: Mit diesem Motto arbeitet
die ESA unter dem Terminus Q8 daran,
das Soziale neu zu organisieren (vgl.
HAUBENREISSER, OERTEL 2016), in
den Quartieren die Möglichkeiten für
ein inklusives Zusammenleben zu ver-
bessern und die Basis für einen Selbst-
hilfe-Technik-Quartier-Profi-Mix zu schaf-
fen. Das Institut für Stadtteilentwick-
lung, Sozialraumorientierte Arbeit und
Beratung (ISSAB) unterstützt die Pro-
zesse bei Q8 und Qplus durch fachliche
Begleitung und Evaluation. 

Mit dem Modellprojekt Qplus1 stellt
die ESA den Unterstützungsprozess für
Menschen, die Eingliederungshilfe- oder
Pflegeleistungen beziehen, vom Kopf
auf die Füße: Er findet dort statt, wo die
Menschen leben, fokussiert auf das, was
sie wirklich wollen und bezieht dabei
einfallsreich alle Ressourcen ein, die das
Gemeinwesen und die darin lebenden
Menschen zu bieten haben. Er hinter-
fragt bestehende Settings und ermöglicht
es, bestehende Leistungen in kreativer
Weise neu zu verbinden. Das Ziel ist, ge-
meinsam mit den Menschen mit Un-
terstützungsbedarf neue Unterstützungs-
formen im Quartier zu entwickeln. 65
Menschen, insbesondere Leistungsbe-
rechtigte der Eingliederungshilfe und
Pflege, haben bisher an dem Projekt teil-
genommen, sieben sogenannte Quar-
tier-Lots(inn)en2 stehen als Begleitung
zur Verfügung. Qplus wird maßgeblich
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1 Zahlreiche anregende Gedanken für diesen Aufsatz lieferte das unveröffentlichte Konzept „Qplus –
neue Unterstützungsstrukturen im Quartier“ (2014), von Birgit SCHULZ, ehemaliger Vorstand 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und Initiatorin des Projekts Qplus.

2 Der Begriff der Quartier-Lots(inn)en ist ein Arbeitsbegriff, dessen Funktion im Verlauf des Projekts
sukzessive geschärft wird.
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gesteuert und in die Praxis gebracht
durch die beiden Tochtergesellschaften
der ESA, die alsterdorf assistenz ost und
alsterdorf assistenz west3.

Die Bedarfserhebung und Teilhabe-
planung in der Eingliederungshilfe er-
folgt in Hamburg bislang über den indi-
viduellen Hilfebedarf nach der Metzler-
Systematik4 (vgl. QUERI et al. 2017).
Die Umsetzung folgt der Logik: Je höher
der Hilfebedarf des Menschen, desto
mehr Geld erhalten die Dienstleister.
Zunächst wird nach dem Hilfebedarf
gefragt, dann wird die Profi-Leistung
aufgesetzt, bürgerschaftliches Engage-
ment wird ergänzend hinzugefügt. Dies
wiederum geschieht, wenn der Träger
sich darum bemüht. Und er bemüht sich
insbesondere dann, wenn seine Leis-
tungen nicht ausreichen. Dies verstärkt
die Tendenz, bürgerschaftliches Enga-
gement als eine Art Ersatzleistung zu
verstehen, die wiederum Leistungsbe-
rechtigte zivilgesellschaftlich zum Emp-
fänger von Hilfen herabsetzt. 

Das Modellprojekt Qplus sucht nach
Möglichkeiten, diese Logik umzukehren:
Diejenigen, die soziale Dienstleistungen
in Anspruch nehmen, zunächst aus dem
Spektrum der Sozialgesetzbücher XI
und XII (Pflege und Eingliederungshil-
fe), stellen sich mit Unterstützung von
Quartier-Lots(inn)en Schritt für Schritt
ihren individuellen Unterstützungsmix
zusammen. Darüber hinaus nehmen die
Menschen in den Blick, was sie selbst in
das Quartier einbringen wollen und kön-
nen. Auf diese Weise entstehen im Rah-
men einer konsequent selbstgewählten
Alltagsgestaltung individuelle Lösungs-
wege. Zentral ist dabei, dass Selbsthilfe
und Quartiermöglichkeiten als genuine
Bestandteile anstatt als Ergänzung des
Unterstützungssettings von Anfang an
mit gedacht werden.

Qplus unterstützt dabei, das Leben
nach den eigenen Vorstellungen zu ge-
stalten, zum Beispiel, wenn sich etwas ver-
ändert oder verändern soll – das Woh-
nen, die Arbeit oder die Freizeit; wenn
die Person mit ihrer gegenwärtigen Le-
benssituation unzufrieden ist, aber nicht
so genau weiß, was anders werden soll
oder Menschen ein Ziel haben und nach
Wegen suchen, es zu erreichen.

Die Prinzipien des Fachkonzepts So-
zialraumorientierung dienen dabei als
Orientierungspunkte für die fachliche
und praktische Entwicklung der Arbeit

im Projekt. Im Mittelpunkt stehen die
Fragen: 

> Wie will ich leben und was ist mir
wichtig? 

> Wie soll mein Alltag aussehen und
was benötige ich dafür?

Der Mensch arbeitet zusammen mit
Quartier-Lots(inn)en nach folgender
Herangehensweise:

1. Was kann ich selbst tun, eventuell
mit technischer Hilfe?

2. Wie können mich Familie,
Freund(inn)e(n) oder
Nachbar(inne)n unterstützen? 

3. Welche Unterstützung kann das
Quartier bieten, etwa Vereine, 
Initiativen oder Geschäfte?

4. Welche ergänzenden Hilfen durch
Profis benötige ich?

5. Was kann und will ich selbst für
andere Menschen tun?

Das Modellprojekt Qplus ist Teil einer
Gesamtvereinbarung im Rahmen eines
fünfjährigen Trägerbudgets, das vier Trä-
ger der Eingliederungshilfe mit der Ham-
burgischen Sozialbehörde vereinbart
haben. Es wird begleitet durch ein be-
hördenübergreifendes Gremium der So-
zial- und Gesundheitsbehörde sowie
des zuständigen Fachamts für Einglie-
derungshilfe des Hamburger Bezirks
Wandsbek.

Qplus zeigt Wirkung 

Qplus wird vom Institut für Stadtteil-
entwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit
und Beratung der Universität Duisburg-
Essen (ISSAB) praxisbegleitend evaluiert.
Erste Ergebnisse geben Hinweise darauf,
dass sich die Teilhabemöglichkeiten der
beteiligten Menschen verbessern und
sich in den neuen Unterstützungssettings
eine Verlagerung von Profi-Leistungen
u. a. der Eingliederungshilfe und der
Pflege in Richtung sozialräumliche und
persönliche Unterstützungen andeutet.
Die Erfahrungen von Qplus und die vor-
liegende Analyse beziehen sich bisher
auf eine vergleichsweise kleine Stich-
probe5 und sind somit als Tendenz zu
verstehen. Ihre innere Schlüssigkeit so-
wie die Konsistenz zu bundesweiten
Erfahrungen legen jedoch nahe, dass
die Ergebnisse als relevant betrachtet
werden können. Die Erfahrungen der
Qplus Praxis 2014–2016 liegen mit Ar-
beitsberichten des ISSAB  (KALTER;
ISSAB 2017) vor.

Mit der vorliegenden Analyse wurden
folgende Hinweise zur Wirkung von
Qplus herausgearbeitet, die sowohl Ver-
änderungen in d er Lebenssituation der
Qplus-Teilnehmenden als auch Verän-
derungen in deren Unterstützungsset-
tings umfassen (vgl. KALTER, ISSAB
2017): 

1. Verbesserung der Teilhabemöglich-
keiten: Aus Sicht der Qplus-Teil-
nehmenden verbessern sich im Ver-
lauf der Qplus-Begleitung deren
Teilhabemöglichkeiten insgesamt
und insbesondere in den Bereichen
gesundheitliche Versorgung und
Teilhabe am sozialen Leben.

2. Veränderung des Unterstützungs-
settings: Im Unterstützungssetting
der Qplus-Teilnehmenden deutet
sich eine Verlagerung von Profi-
Leistungen und Nicht-Profi-Leis-
tungen hin zu sozialräumlichen und
persönlichen Unterstützungen an.

3. Reduzierung der Profi-Leistungen:
Bei 70 Prozent der Teilnehmenden
haben sich die Wochenstunden an
professioneller Unterstützung
gemäß SGB XI und SGB XII im
Verlauf der Qplus-Begleitung ver-
ringert. 

Blickt man auf das Verhältnis von
Intervention und Wirkung im Rahmen
der Qplus-Arbeit, ergeben sich Hinwei-
se darauf, dass die dargestellten Wir-
kungen in der Tendenz zu einem dop-
pelten Effekt führen: zur Steigerung der
Teilhabeoptionen und Selbstständigkeit
der Menschen sowie zur gleichzeitigen
Reduzierung von leistungsrechtlichen
Maßnahmen. 

Herangehensweise und 
Funktionsentwicklung

Aus den Ergebnissen der Evaluation und
den daraus begleitenden Diskussionen
im Projektprozess lassen sich folgende
charakteristische Merkmale der Qplus-
Herangehensweise extrahieren (vgl. KAL-
TER; ISSAB 2017): 

> Prozesshafte Orientierung am Willen,
Haltung bzw. Prozessorganisation:
mit der Person zusammen (statt
über sie)/Fokus auf die Person als
Handelnde(r) und Entscheider(in);

> Hinterfragung des bestehenden 
Settings;

> Unterstützung ergebnisoffener Such-
prozesse der Teilnehmenden;
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3 Andrea Stonis und Thomas Steinberg, Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften, haben Qplus federführend entwickelt und konzipiert.

4 Das Verfahren „Hilfebedarf von Menschen mit Behinderung nach Metzler“ – kurz auch METZLER-Verfahren – ist ein Bedarfserhebungsverfahren. 
Es wird in acht Ländern der Bundesrepublik Deutschland zur Abrechnung mit den Kostenträgern angewendet. 

5 An der Studie nahmen 34 Personen teil, die mit Stichtag August 2016 seit mindestens neun Monaten von Quartier-Lots(inn)en begleitet wurden.
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> Unterstützung der beteiligten
Akteure bei Angst vor Wagnissen;

> Re-Definition bestehender 
Leistungen;

> erweiterte Ausschöpfung von 
Ehrenamt/freiwilligen Leistungen;

> Ausschöpfung der Handlungsge-
meinschaftspotenziale;

> Matching: Ideen-Menschen-
Ressourcen;

> Rückgriff auf Sozialraumressourcen
unterschiedlicher Ebenen;

> Eröffnung von Möglichkeiten,
etwas für andere zu tun;

> Unterstützung der Selbstreflexion
der Teilnehmenden;

> systematische Begleitung bei 
Misslingen;

> Anregung einer Kultur, 
die Gelingen würdigt;

> geordneter Rückzug.

Weitere Aspekte der Qplus-Arbeit be-
ziehen sich eher auf die strukturelle
Ebene des Trägers, wie:

> systematische Investition in Eigen-
leistung der Klient(inn)en,

> Institutionalisierung übergeordneter
sozialräumlicher Kooperations-
strukturen und die 

> Normalisierung von Mietverhältnis-
sen der Teilnehmenden.

Neue Funktion in der 
Eingliederungshilfe?

Nach den bisherigen Erfahrungen und
den Ergebnissen der Evaluation zur Her-
angehensweise von Qplus wurde deut-
lich, dass sich hier sukzessive eine neue
Funktion der Unterstützung in der Ein-
gliederungshilfe und Pflege herausbil-
det, die sich langsam greifen lässt. Die
Merkmale der Funktion sind bekannt,
finden sich bisher aber an anderen Orten:
übernommen – wenn vorhanden – von
Freund(inn)en und Bekannten oder
auch durch einen beruflich oder privat
finanzierten Coach, ambulant oder etwa
während einer Kur, zur Unterstützung
in schwierigen Lebensphasen oder per-
sönlichen Umbrüchen. 

Analog zu diesen Überlegungen, lässt
sich die Herangehensweise der Qplus-
Lots(inn)en am besten mit der Funktion
eines Coaches beschreiben. Im Unter-
schied zur klassischen Beratung werden
durch einen Coach gemeinhin keine
direkten Lösungsvorschläge geliefert,
sondern die Entwicklung eigener Lösun-
gen begleitet. Coaching bezeichnet struk-
turierte Gespräche zwischen einem Coach
und einem Coachee (Klienten) z. B. zu
Fragen des beruflichen Alltags (Führung,
Kommunikation und Zusammenarbeit).
Die Ziele dieser Gespräche reichen von
der Einschätzung und Entwicklung per-

sönlicher Kompetenzen und Perspekti-
ven über Anregungen zur Selbstreflexion.
Dabei fungiert ein Coach als neutrale/r,
kritische/r Gesprächspartner(in).

In diesem Sinne unterstützen die
Quartier-Lots(inn)en die Leistungsbe-
rechtigten dabei, ansetzend an deren
Willen, ihren Alltag neu zu gestalten.
Diese Funktion eines „Alltags-Coaches“
ist in keinem SGB vorgesehen. Sie ist
damit eine über die bisherige Logik von
Hilfebedarfsgruppen nicht zu definie-
rende Zusatzleistung, die nach bisheri-
gen Erfahrungen erfolgreich im Sinne
der Menschen und des Gesetzgebers zu
wirken scheint. 

Indem man sich auf das Herausar-
beiten des Lebensentwurfs des jeweili-
gen Menschen konzentriert, kommen
zahlreiche zusätzliche Mosaiksteine in
den Blick, die das Leben des Menschen
ausmachen: Seine Visionen, seine klei-
nen und großen Eigenarten, sein Wille
und daraus ableitbare Ziele, seine Vor-
lieben und seine Abneigungen, seine
Fähigkeiten und Eigenschaften, seine
Bezüge zu seinem Lebensumfeld, seine
Netzwerke, seine Ängste und Sorgen –
um nur einige dieser Elemente zu nen-
nen. Wenn ein Mensch sich auf dieser
Grundlage anschaut, wie er leben möch-
te, so ergibt sich daraus ein buntes Port-
folio an Einzelteilen, die idealerweise
zu einem Gesamtbild zusammengefügt
werden: Tätigkeiten, die er sich vor-
nimmt, selbst zu tun; Verrichtungen, bei
denen er von anderen Menschen aus
seinem Lebensumfeld unterstützt wird;
technische Hilfsmittel, die er für die
Gestaltung seines Alltags benötigt; pro-
fessionelle Unterstützung in möglichst
konkret zu benennenden Situationen;
medizinische Leistungen; Pflegeleistun-
gen und einiges andere mehr. In diesem
Portfolio sind die auf gesetzlicher Grund-
lage erbrachten Leistungen nur ein Ele-
ment, das eingebettet ist in zahlreiche
andere Unterstützungsleistungen und
Eigenaktivitäten, die das gesamte Bild
ausmachen und nur im Ganzen wirken.

In diesem Kontext – das zeigt die
Arbeit der Lots(inn)en – verändert sich
der Bedarf an professionellen Leistun-
gen (und gelegentlich verringert er sich
auch). Bedeutsam ist, dass erst durch
den integrierten Blick auf den ganzen
Menschen die, auf gesetzlicher Grund-
lage zu erbringenden, professionellen
Leistungen passgenauer sind als in einem
isolierten Verfahren (und damit im Sin-
ne der Ziele des leistungsberechtigten
Menschen besser wirken). Im Idealfall
fügen sie sich in zahlreiche andere im
Alltag vorhandene Stützen nahtlos ein.
Ohne ein solches Alltagscoaching wer-
den – wenn es gut läuft – die vorhande-

nen (versäulten) professionellen Leis-
tungen, auf Grundlage der erhobenen
Teilhabebeschränkungen, in ausreichen-
dem Maße gewährt und erbracht. Doch
diese Leistungen wirken häufig wie
Fremdkörper im Alltagsleben eines Men-
schen. Dem Teilhabeanspruch des Men-
schen ist damit formal Genüge getan,
die gesetzlichen Grundlagen sind gut
genutzt, doch die Unterstützung wird
künstlich implantiert.

Für die Weiterentwicklung der aktu-
ellen Praxis stellt sich die Frage, ob und
wie diese neue Coach-Funktion Teil des
Leistungsgefüges der Eingliederungshilfe
werden kann. Schließlich könnte sie
Garant sein für Qualität (mehr Teilhabe-
möglichkeiten) und zugleich für optima-
len Ressourceneinsatz. Diese Verbin-
dung könnte ein entscheidendes Motiv
sein, die Leistungsträger als aktive Sys-
temveränderer bei der Entwicklung und
Verortung einer solchen Funktion zu
gewinnen. 

Damit dies funktioniert, wäre mit Blick
auf die bisher gemachten Erfahrungen
zu fragen, wie die neue Funktion opera-
tional eingebunden sein könnte. Einer-
seits ist die Nähe zum leistungsrechtli-
chen System unverzichtbar – anders aus-
gedrückt: Ein „freischwebender“ Coach
würde bei allzu großer Distanz zusam-
men mit seinem Coachee vermutlich
zwischen den Regelstrukturen zerrieben,
mindestens aber stünden dem Unter-
stützungs-Prozess zahlreiche positive
Effekte einer verbundenen Zusammen-
arbeit nicht zur Verfügung. Andererseits
ist eine strukturelle Distanz zur Regel-
struktur erforderlich, die einen offenen
und absichtslosen Suchprozess bei kon-
sequenter Orientierung am Willen des
Menschen möglich macht und dem
Coach eine Rolle als neutrale(r), kriti-
sche(r) Gesprächspartner(in) erlaubt.
Beide Aspekte scheinen nach heutiger
Sicht unabdingbar, damit sich erfolgrei-
che Herangehensweisen entfalten lassen
und der Prozess nicht von den Logiken
des Dienstleistungsalltags ausgebremst
wird. 

Zur Frage der regelhaften Verortung
der neuen Funktion entwickeln die bei-
den Assistenzgesellschaften alsterdorf
assistenz ost und alsterdorf assistenz
west bereits neue Settings. Die hohe
Qualität in der Assistenzarbeit und Per-
sonalentwicklung der Mitarbeiter(innen)
in der Eingliederungshilfe, mit dem In-
strument der „Ressourcenorientierten
Assistenzplanung“ (alsterdorf assistenz
west 2016) und der entsprechenden
Haltung sowie dem passenden Vorge-
hen und den passenden Methoden, bil-
det die ideale Ausgangsbasis für eine
erfolgreiche Weiterentwicklung.
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mit einer mütterlichen Freundin. Sie will lernen, Knöpfe 
anzunähen: In einem Treffpunkt im benachbarten Stadt-
teil ist das möglich. Dort trifft sie außerdem andere Frau-
en aus der Nachbarschaft. Sie versorgt sich eigenständig 
mit Hörgeräten (die sie zuvor abgelehnt hatte) und einer 
neuen Brille.

Frau Schmidt freut sich, dass sie in der eigenen Woh-
nung „kommen und gehen kann, wie es ihr gefällt“ und 
ergänzt: „… dass ich die Tür hinter mir zumachen kann 
und meine Ruhe hab. Keiner sagt: ‚Mach jetzt dies und 
mach jetzt das.‘“ Die Freundin unterstützt sie u. a. bei 
Arztbesuchen und z. B. der Nachsorge nach einer Ope-
ration. Beratung und Gespräche bei Krisenstimmungen 
zählen zu den verabredeten Unterstützungsleistungen 
durch die Profi s, mit denen sie ein „Stand-by-System“ 
verabredet. Die Assistent(inn)en kommen nicht mehr 
zu vereinbarten Zeiten, sie sind aber ansprechbar, wenn 
Frau Schmidt sie braucht. 

Ihr Leben hat „einen anderen Dreh bekommen“: Sie geht 
einkaufen, entscheidet, wann sie etwas kaufen und es-
sen will. Ihr Appartement reinigt sie mittlerweile selbst. 
Sie hat ein Wischsystem gekauft, welches das Auswrin-
gen im Stehen ermöglicht. Wenn sie eine Unterstützung 
bei der Körperpfl ege braucht, dann fragt sie diese an, ihre 
Arztbesuche organisiert sie zusammen mit der Freundin. 
Ihr Geld teilt sie nach einem neuen System selbst ein, 
und Frau Schmidt bezieht ihr Bett selbst, was früher der 
Pfl egedienst übernommen hat. Nur für die vierte Ecke 
vom Spannbett-Tuch fragt sie ihre Assistentin, die dann 
auch einfach mal wieder da ist. Bei so viel Veränderung 
soll das auch erst einmal so bleiben, entscheidet Frau 
Schmidt.

Frau Schmidt hat in dem Beispiel Unterstützungsleistun-
gen durch Profi s in einen Selbsthilfe-Technik-Quartier-
Profi -Mix verwandelt und so ein neues Setting entwi-
ckelt. 

 „Das weiß ich ja selbst am besten“ 

Die 41-jährige Frau Schmidt möchte etwas in ihrem 
Leben verändern. Sie lebt seit vier Jahren ambulant 
unterstützt – auf Basis von Hilfebedarfsgruppe 3 nach 
Metzler und Pfl egestufe 0 – in einer kleinen Wohnge-
meinschaft in Hamburg im trägereigenen Wohnraum. 
Bad und Gemeinschaftsküche teilt sie sich mit drei 
Mitbewohner(inne)n mit Unterstützungsbedarf. Mehr-
mals am Tag und in der Woche helfen ihr eine Assisten-
tin und ein Pfl egedienst im Haushalt, beim Einkaufen 
und der Ernährung oder bei der Körperpfl ege. Termine 
bei der Ärztin organisiert ebenfalls das Assistenzteam, 
eine Assistentin begleitet sie gelegentlich dorthin. Mit 
den Fachkräften ist vereinbart, dass sie einmal im Mo-
nat selbst Geld von der Sparkasse abholt, dies dann im 
Teambüro der Assistenz abgibt, um sich zweimal in der 
Woche dort eine Rate abzuholen. 

Am wichtigsten ist Frau Schmidt, den Alltag mehr im ei-
genen Rhythmus selbst zu gestalten – und zwar ohne sich 
nach den Regeln und den Zeiten der Assistent(inn)en 
oder des Pfl egedienstes zu richten. Sie möchte in ihrem 
Haushalt mehr selbst erledigen: „Das weiß ich ja selbst 
am besten – ich hab das ja auch gelernt.“ Sie hat beim 
Pfl egedienst ihre Mitarbeit bei der Reinigung der Woh-
nung angeboten. Aber dann habe es aufgrund begrenzter 
Zeitressourcen bzw. einer vertrauten Routine geheißen: 
„Lass mal, ich mach das schnell.“ Frau Schmidt berich-
tet, dass sie beim Einkaufen Unterstützung erhält, um 
„gesunde Lebensmittel“ einzukaufen. Gelegentlich geht 
sie dann noch mal los, um das zu kaufen, was sie nicht 
sollte, aber gern will. Frau Schmidt will eine Wohnung 
für sich allein haben und gleichzeitig einen schnellen 
Zugang zu Hilfe fi nden können. 

Sie hört von einer kleinen freien Wohnung am ande-
ren Ende der Stadt, die sich ebenfalls im trägereigenen 
Wohnraum befi ndet, und will umziehen. Um den Schritt 
in eine neue Wohnung und das neue Leben vorzubereiten 
und zu begleiten, vermittelt die Assistenzteamleitung 
von Frau Schmidt den Kontakt zu einer Quartier-Lot-
sin. Auch die gesetzliche Betreuerin fi ndet die Idee der 
Qplus-Unterstützung gut. Die Quartier-Lotsin hat Zeit, 
Frau Schmidt und ihren Alltag in Ruhe kennenzulernen. 
Was ist ihr wichtig? Was kann sie gut alleine tun? Wo 
braucht sie Hilfe, und wen gibt es, der helfen kann? An-
fänglich sind beide mehrmals wöchentlich im Kontakt. 
Als Frau Schmidt anfängt, ihr Leben und ihre Unterstüt-
zung zu verändern, ist es für alle Beteiligten gar nicht 
einfach: Die Assistent(inn)en und die Sozialpädagogin 
haben Sorgen, ob Frau Schmidt es schafft, sich um sich 
selbst gut genug zu kümmern und wie es mit der Ge-
sundheit und Ernährung werden wird. Unterstützt durch 
die Lotsin verabredet Frau Schmidt Probewochen, z. B. 
zur Wohnungspfl ege, Lebensmittelversorgung, Körper-
pfl ege und Gesundheit. Danach werten sie gemeinsam 
aus: Was ist gelungen? Wo hakte es? Was ist ergänzend 
notwendig? 

Über die Quartier-Lotsin lernt Frau Schmidt ein Stadt-
teilcafé mit günstigem Mittagstisch kennen. Dort geht sie 
am Wochenende hin. Parallel macht sie einen Kochkurs 

Darin:

6-mal:  Was kann ich selbst tun, eventuell mit 
technischer Hilfe? 

3-mal:  Wie können mich Familie, Freund(inn)e(n) oder 
Nachbar(inne)n unterstützen? 

2-mal:  Welche Unterstützung kann das Quartier 
bieten, etwa Vereine, Initiativen oder 
Geschäfte?

3-mal:  Welche ergänzenden Hilfen durch Profi s 
benötige ich (vorher Hilfebedarfsgruppe 3 
und Pfl egegrad 1, jetzt Hilfebedarfsgruppe 2 
bzw. Neuerfi ndung zusammen mit der 
Dienstleisterin: „Stand-by-Assistentin“)?

1-mal:  Was kann und will ich selbst für andere 
Menschen tun?
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Zwischenfazit und Ausblick

Das Beispiel zeigt zweierlei: Wohl dem,
der im Rahmen der deutschen Gesetz-
gebung leistungsberechtigt ist. Das ge-
genwärtige Leistungssystem funktioniert
gut und auf hohem Niveau. Ohne Frage
gibt es gute Beispiele quer durch die
Republik für die Unterstützungsformen,
die sich am Willen der Menschen orien-
tieren, und für die wirkungsvolle Be-
gleitung eines gelingenden Alltags in
der Eingliederungshilfe. Am Beispiel von
Frau Schmidt wird zugleich exempla-
risch deutlich, wie groß die Kraft des
Bestehenden materiell, institutionell und
atmosphärisch ist, wenn ein Mensch
andere Wege gehen möchte, als im be-
stehenden System nahegelegt ist. Es zeigt,
dass ein hohes Maß an Energie notwen-
dig ist, um bestehende Praxen durch
neue Settings zu ersetzen. Es braucht
Mut und Methode, sich beim Entwi-
ckeln neuer Arrangements auf die Grat-
wanderung von Risiko und Fürsorge, in
eine rechtlich nicht vollends regelbare
Zone der Verantwortung, zu begeben.

Die Funktion des Coaches bringt das
Leistungssystem in Bewegung. Sie irri-
tiert es in positiver Weise und scheint
sich da erfolgreich entfalten zu können,
wo sie weitgehend unabhängig an der
Seite der Menschen agieren kann und
operativ einen austarierten Ort zwischen
Nähe und struktureller Distanz zum pro-
fessionellen Leistungsgeschehen findet.
Qplus kann also auch als Versuch ver-
standen werden, die oben dargestellte
Herangehensweise systematisch anzu-
wenden, neue Settings systematisch zu
ermöglichen und zwar auch da, wo es auf
gut begründete und gemeinte Bedenken
innerhalb des bisherigen Systems trifft.

Die Erfahrungen aus dem hier be-
schriebenen Projekt zeigen, dass ein
solches Coaching in beachtlichem Aus-
maß dazu beiträgt, dass leistungsberech-
tigte Menschen (sowie auch solche, die
wahrscheinlich irgendwann leistungs-
berechtigt werden) ihre Selbstwirksam-
keit entdecken und selbstbestimmter
ihren Alltag gestalten können. Dies wirkt
sich in zahlreichen Fällen so aus, dass
Menschen ihnen zustehende Profileis-
tungen nicht in Anspruch nehmen bzw.
in völlig anderer Art und Weise für sich
nutzen wollen. Diese Effekte treten je-
doch mit hoher Wahrscheinlichkeit nur
dann ein, wenn diese Arbeit im Rahmen
einer Finanzierung geschieht, die pau-
schalisiert bzw. in Budgetform beschaf-
fen ist, die den Leistungserbringer nicht
nötigt, im Rahmen kleinteiliger Finan-
zierungen nur solche Leistungen abzu-
rechnen, die durch das System, abgebildet
in Leistungskatalogen, standardisiert be-
schrieben werden. Diese Finanzierungs-

formen erhöhen die Spielräume für die
Leistungserbringer(innen) zur Gestal-
tung solcher Alltags-Coaching-Prozesse
und ermöglichen ihnen darüber sowohl
Planungssicherheit als auch einen finan-
ziellen Mehrwert, der in guter Weise
allseits geteilte fachliche Ziele mit Pla-
nungs- und Finanzierungssicherheit ver-
bindet. 
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Siegfried Schulz besucht seit 30 Jahren die Osnabrücker Werk-
stätten und ist ein langjähriges Mitglied des KunstContainers. 
Mindestens dreimal in der Woche nimmt er das offene Angebot 
der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück für sein künstlerisches 
Arbeiten wahr.

Schulz verbindet die Techniken Zeichnen und Malen in seinen 
Bildern und gestaltet diese im Wesentlichen mit den Materialien 
Kreide, Wasserfarbe, Acrylfarbe, Buntstift, Bleistift und Kugel-
schreiber auf Papier oder Karton.

Das zentrale Motiv seiner Malerei ist der Mensch. Er zeigt ihn 
einzeln und in Gruppen, von Kopf bis Fuß, als Torso oder redu-
ziert auf das Gesicht. Der Künstler selbst drückt es wie folgt aus: 
„Ich male alles von den Menschen“, und meint damit, dass er sich 
auf den gesamten Menschen konzentriert. Und er ergänzt: „Ich 
male den Menschen, weil es mir Spaß macht.“ Der Mensch ist 
ein in der Kunstgeschichte zentrales Thema, in dem sich das Be-
dürfnis des Individuums zeigt, sich mit dem Ich, im Sinne von 
Selbstrefl exion, sowie mit der Wahrnehmung seiner Umgebung 
und durch seine Umwelt auseinanderzusetzen. 

Bildmotive sind für Schulz wichtige Persönlichkeiten wie Po-
litiker und Stars oder Mitarbeiter(innen) der Heilpädagogischen 
Hilfe. Für die meisten Bilder fi ndet er Vorlagen in Büchern, Zeit-
schriften und Prospekten. 

In der Anfangszeit fertigte Schulz Porträtzeichnungen seiner 
Künstlerfreunde aus dem KunstContainer und von Musikern wie 
Frank Vincent Zappa und Miles Davis an. In seinen späteren Ar-
beiten entfernte er sich zwar immer wieder mal von Vorlagen, 
nutzt aber bis heute Butterbrotpapier, um Vorlagen abzupausen. 
Seine Motive erschafft er aus der eigenen Fiktion heraus. 

In dem Bild „o. T.“ von 2012 deutet Schulz in abgetönten Far-
ben eine abstrahierte Figurengruppe an, die er mehrfach übermalt 
und überzeichnet. Das Bild besteht aus länglichen Stabformen. 
Abgrenzungen der Figuren von der Umgebung werden aufgeho-
ben. Unterbrochen werden die Stabformen lediglich durch die 
ovalen Formen der Gesichter. Im oberen Drittel des Bildes blicken 
sieben von ihnen frontal auf den/die Betrachter(in). Lediglich ein 
deutlich kleineres Gesicht ist mitten im unteren Drittel zu sehen. 

Der Entstehungsprozess ist nachvollziehbar, obwohl der Ablauf 
des beschriebenen Prozesses nicht festgelegt ist. Zunächst zeich-
net Schulz mit Bleistift auf seine unterschiedlichen Malgründe 
eine Vorzeichnung, die im nächsten Arbeitsschritt mit abgetönten 
Farben koloriert wird. In dem nun entstandenen Werk sind Über-
malungen von dunklen Farbfl ächen und länglichen, organischen 
Stabformen mit lasierender, weißer Farbe zu erkennen. Durch 
die Übermalungen ist die weiße Farbe gelblich trüb. Nachträglich 
überzeichnet Schulz die lasierende, weiße Farbe mit Kugelschrei-
ber- und Bleistiftlinien, um die für ihn wichtigen Formen der Fi-
guren zu betonen. Schulz konkretisiert seine Formen durch Kon-
turlinien mit dem Kugelschreiber. Die vier Gesichter in der linken 
Bildhälfte sind nicht mit lasierender Farbe übermalt. Die dunklen 
Flächen werden von Schulz ausgespart und Gesichtsform und Ge-
sichtszüge mit Kugelschreiber und Bleistift hervorgehoben. 

Diese Gestaltungsweise erzeugt durch den Hell-Dunkel-Kon-
trast eine Bildtiefe, obgleich der Bildraum durch die Überzeich-
nungen, Übermalungen und durch die Dichte der Formen verengt 
wird. Die malerische und zeichnerische Konzentration auf die Ge-
sichter wird durch die Aufl ösung des Körpers in die Bildumwelt 



herausgestellt. Mund und Augen sind weit aufgerissen. Innerhalb 
der ovalen Gesichtsformen sind die Gesichtsmerkmale ebenfalls 
oval. Ohren oder Haare sind von Schulz nicht dargestellt. Gegen-
über der kleinen Figur im unteren Drittel sind die sieben Figuren 
mächtig. Sie starren den/die Betrachter(in) bedrohlich und ein-
dringlich an. Die verzerrten schwarzen und milchigen Gesichter 
wirken maskenhaft und grotesk. 

Siegfried Schulz hat in seiner künstlerischen Auseinanderset-
zung zum Thema „Mensch“ seine eigene, ausdrucksstarke For-
mensprache entwickelt, um den Menschen in seiner nahen Um-
welt zu erfassen und ihn auf das für ihn Wesentliche, das Zentrum 
der Sinne, der Indikator der Emotionen, zu konzentrieren. Der 
in den Formen verschwindende Körper verstärkt die Wirkung der 
sich verlierenden Menschlichkeit. Schulz vermittelt ein Gefühl 
des Ausgeliefertseins und der Bedrohung durch die Formendichte 
und die sich überlagernde, malerische Darstellungsweise. Wie im 
Kontrast dazu wirkt seine Intention. Schulz will aus der Freude 
heraus den Menschen malen. 

Schulz' Bild erinnert an das Gemälde „Der Schrei“ des norwe-
gischen Malers Edvard Munch aus dem Jahr 1893. Eine mensch-
liche Figur schreit den/die Rezipient(in) frontal an, mit fest an den 
Kopf gepressten Händen, die den Kopf zu deformieren scheinen. 
Mund und Augen sind weit aufgerissen. In mehrfachen Variati-
onen greift Munch, während eines Abendspaziergangs, das Motiv 
seiner eigenen Angstattacken auf, bei der er einen Schrei aus der 
Natur wahrzunehmen meinte. 

Im direkten Vergleich stellt Schulz eine Figurengruppe in ei-
nen mehrdimensionalen Bildraum hinein, der ein Wechselspiel 
von klar abgegrenzten und aufgelösten Formen zeigt und im Ge-
gensatz zu Munchs Werk von Schulz nicht näher defi niert wird. 
Munch und Schulz lösen durch ihre Bilder beim Betrachtenden 
das Gefühl der Bedrohung, der Angst und der Isolation aus. Sind 
wir dieser Bedrohung gewachsen? Können wir dieser Situation 
entfl iehen?

Schulz zeigt uns, dass der Mensch allein zu sein scheint, obwohl 
er unter Menschen lebt. Er offenbart uns die unstillbare Sehnsucht 
nach emotionaler Nähe und nach menschlichen Beziehungen.

 

 Kai Jobusch, Osnabrück
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SIEGFRIED SCHULZ
o. T., 2012, Kreide, Kugelschreiber, 
Bleistift, Wasserfarbe auf Karton, 

54,5 x 35 cm. 

Bild 1



Zur Beratungssituation für Menschen
mit Lernschwierigkeiten 

In Deutschland haben Menschen die
Möglichkeit, verschiedenste Beratungs-
angebote in Anspruch zu nehmen. Die
Beratungslandschaft kann hier als viel-
fältig und flächendeckend bezeichnet
werden. Für nahezu alle Lebensbereiche
lassen sich professionelle Ansprechper-
sonen finden, die in unsicheren oder
krisenhaften Situationen Orientierung
bieten und Informationen sowie Ent-
scheidungshilfen bereitstellen. Eine voll-
ständige Zugänglichkeit ist hierbei je-
doch nicht für alle Personengruppen
gegeben. Betrachtet man die Gruppe
der Menschen mit Lernschwierigkeiten,
so lässt sich feststellen, dass für diese
Zielgruppe die Beratungslandschaft in

Deutschland nach wie vor nicht ausge-
baut ist. Vor allem in spezialisierten Be-
ratungseinrichtungen fehlt es häufig an
adäquaten Angeboten. Auch fühlen sich
Mitarbeiter(innen) teils nicht in der Lage
zu beraten oder für diese Zielgruppe
schlicht nicht verantwortlich, wie fol-
gendes Zitat aufzeigt: „Wir schicken im
Moment geistig Behinderte weg. Wie
sollen wir die denn beraten? Geht das
überhaupt? Da sind andere zuständig.“2
Dies führt derzeit dazu, dass auf den
vorhandenen Beratungsbedarf über-
wiegend durch Beratungsstellen der Be-
hindertenhilfe reagiert wird (vgl. Dis-
kussionspapier des Paritätischen 2016),
in denen wiederum ein Fachwissen für
spezifische Beratungsthemen nicht immer
gewährleistet werden kann.
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| KURZFASSUNG Für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist es noch immer nicht möglich,
die bestehende Beratungslandschaft umfassend zu nutzen. Als Berater(innen) und entspre-
chend als Expert(inn)en in eigener Sache in Beratungskontexten werden sie bislang wenig
wahrgenommen. Angemessen bezahlte Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt scheinen
hier gar unmöglich zu sein. Was macht es so schwierig, diese Personengruppe in diesem
Kontext explizit mitzudenken? Wo werden Herausforderungen gesehen? Und inwiefern
könnte ein Einbezug für alle Beteiligten gewinnbringend umgesetzt werden? In einer Be-
fragung von Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten wurde diesen Fragen nachgegan-
gen. Den Ergebnissen und weiteren Überlegungen soll sich im Folgenden gewidmet werden. 

| ABSTRACT simply.well.advised. (Peer) Counseling by and for people with lear-
ning disabilities. It is still impossible for people with learning disabilities to fully benefit
from the existing range of counseling. They are so far hardly perceived as counselors and
experts who are acting in their own cause. Jobs on the first labour market that are paid
adequately even seem impossible. What makes it so difficult to explicitly include this target
group in this context? What kinds of challenges are faced? How could this target group
be included in a way that it is advantageous for everyone involved? These questions were
explored in a survey which included people with and without learning disabilities. In the
following we attend to those findings and further considerations. 

Kathrin Vogt Sabine Stahl Rosa Schneider

Einfach.gut.beraten.
(Peer-) Beratung von und für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten1

1 Der Begriff „Lernschwierigkeiten“ wird genutzt, da es sich hierbei um den von der Selbstvertreter(in-
nen)gruppe Mensch zuerst (Netzwerk People First Deutschland e.V.) präferierten Begriff handelt.
Beim Zitieren von Werken Dritter wurde jedoch – um Verfälschungen zu vermeiden – die von den
jeweiligen Autoren genutzte Begrifflichkeit übernommen.

2 Aus einem Interview mit einer Leiterin eines Sozialpsychiatrischen Dienstes 2015.



Im Rahmen des EU Daphne Projekts
„Zugang von Frauen mit Behinderun-
gen zu Opferschutz- und Unterstützungs-
einrichtungen bei Gewalterfahrungen“
konnte beispielsweise gezeigt werden,
dass die Inanspruchnahme von Hilfe und
Unterstützung für Frauen, die in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe leben,
mit großen Hindernissen verknüpft ist.
Zum einen fehlt den Frauen häufig das
Wissen, an welche Stellen sie sich in Ge-
waltsituationen wenden können; zum
anderen sind viele Unterstützungseinrich-
tungen in Deutschland für große Teile
von Frauen mit Behinderungen nicht
oder nur eingeschränkt zugänglich oder
geeignet (vgl. SCHRÖTTLE, VOGT &
ROSEMEIER 2015). Dies traf vor allem
für gehörlose Frauen sowie für kognitiv
beeinträchtigte Frauen und Frauen, die
in Einrichtungen der Behindertenhilfe
leben, zu.

Aktuell kommt Zugangswegen über
das Internet eine immer größer werden-
de Bedeutung zu. Und auch hier zeigen
Studien Benachteiligungen von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten auf. In
der Studie „Mediennutzung von Men-
schen mit Behinderungen“ (BOSSE et
al. 2016) wurde das Nutzungsverhalten
bezogen auf unterschiedliche Medien
untersucht. Hierbei wurde das Verhal-
ten von Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungsformen mit dem von Men-
schen ohne Behinderungen verglichen,
wobei folgende behinderungsspezifischen
Teilgruppen betrachtet wurden: Sehen,
Hören, Bewegen, Lernen. Die Ergebnisse
für die Teilgruppe „Lernen“ zeigen, dass
hier „noch von einer Kluft in Bezug auf
den Zugang zu digitalen Medien“ (BOS-
SE et al. 2016, 100) gesprochen werden
muss. Über einen Computer oder Lap-
top mit Internetzugang beispielsweise
verfügten lediglich 47 % (verglichen mit
83 % der Allgemeinbevölkerung), in
Besitz eines Smartphones waren 34 %
(gegenüber 61 % der Allgemeinbevölke-
rung); in Besitz eines Tablet-PCs waren
10 % (gegenüber 35 % der Allgemein-
bevölkerung). Hier konnte auch ein
Zusammenhang zwischen Wohnform
und Zugang zu internetfähigen Geräten
hergestellt werden: Ein Zugang zu Com-
puter und Laptop mit Internet, Smart-
phone oder zu einem Tablet war seltener,
wenn die Befragten in Wohneinrichtun-
gen der Behindertenhilfe lebten (vgl.
BOSSE et al. 2016). 

Die Ergebnisse zur tatsächlichen Nut-
zung des Internets sind hier ähnlich.
Auch hier stellt die Teilgruppe „Lernen“
die Untersuchungsgruppe dar, die das
Internet am wenigsten nutzt (48 % gegen-
über 62–78 % der anderen Teilgruppen
nutzen das Internet mehrmals wöchent-
lich) (vgl. ebd.).

Wenn man bedenkt, dass auch digi-
tale Medien Möglichkeiten der gesell-
schaftlichen Partizipation eröffnen kön-
nen, liefern diese Ergebnisse im Zusam-
menhang mit Hindernissen beim Auf-
suchen von Beratungsstellen wichtige
Hinweise. Auch in diesem Kontext wird
Menschen mit Lernschwierigkeiten ein
wesentlicher Zugang verwehrt. 

Die Tatsache, dass das Aufsuchen
von Beratungsstellen für Menschen mit
Lernschwierigkeiten noch immer mit
zahlreichen Hindernissen verknüpft ist,
führt dazu, dass diese Personengruppe
in vielen Beratungseinrichtungen unter-
repräsentiert ist. Umgekehrt stellt dies
jedoch kein Indiz dafür dar, dass auch
der Bedarf an Beratung bei dieser Ziel-
gruppe weniger vorhanden ist. 

Betrachtet man beispielsweise Unter-
suchungen zur Gewaltbetroffenheit von
Frauen und Mädchen mit Behinderun-
gen, so lässt sich feststellen, dass diese
Zielgruppe besonders gefährdet ist, Ge-
walt zu erleben und im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung mehrfach von
verschiedenen Gewaltformen betroffen
ist (vgl. SCHRÖTTLE et al. 2012). Mäd-
chen und Frauen mit sogenannten geis-
tigen Behinderungen stellen hier eine
besonders vulnerable Zielgruppe dar, für
die u. a. die folgenden Risikofaktoren
herausgearbeitet werden konnten:

> erhöhte Abhängigkeit durch beispiels-
weise Pflege- oder Betreuungssitua-
tionen,

> geringe Bildungschancen sowie be-
rufliche und ökonomische Ressourcen,

> Erfahrungen, nicht ernst genommen
zu werden,

> eingeschränkte Möglichkeiten der Ge-
genwehr (vgl. SCHRÖTTLE, HORN-
BERG 2014).

Bei genauer Betrachtung der hier
aufgezählten Risikofaktoren wird eben-
falls deutlich, dass es an Angeboten fehlt,
die für die Frauen erreichbar und auf
deren Bedarfe eingestellt sind. 

Im Rahmen der Evaluation des Kon-
zepts „So und So – Beratung für Men-
schen mit so genannter geistiger Behin-
derung“ konnte ebenfalls ein hoher Nut-
zen von Beratung für diese Zielgruppe
festgestellt werden. Es wurde wertge-
schätzt und als wichtig betrachtet, dass
Beratung durch eine externe Person an-
geboten wurde, um vertrauliche Dinge
zu besprechen. So gab es in einer Ein-
richtung bereits seit Jahren ein Bera-
tungsangebot der Offenen Behinderten
Arbeit (OBA), das nicht wahrgenom-
men wurde. Dagegen wurde das externe
und unabhängige Beratungsangebot ab
dem ersten Tag stark frequentiert und

als Gewinn erlebt. Es wurden persönli-
che und einrichtungsrelevante Themen
angesprochen (u. a. auch Gewalterfah-
rungen). Beratung, die als sinnhaft erlebt
wird, führt letztlich zu einer Erweite-
rung der Handlungs- und Entscheidungs-
kompetenz. Bei nahezu allen Beratun-
gen konnte dies am Ende bestätigt wer-
den (vgl. STAHL 2012). 

Die Themen, mit denen die Ratsu-
chenden in die Beratungssitzung kamen,
wurden dokumentiert und anschließend
mit denen einer Telefonseelsorge vergli-
chen. Bei folgenden Punkten waren die
Häufigkeiten nahezu identisch:

> Einsamkeit, Sucht, Sexualität, (Ehe-)
Partner(in), Geld und wirtschaftliche
Fragen, physische Krankheit.

Die folgenden Schwerpunkte wurden
doppelt so häufig genannt:

> Sinn und Orientierung, Arbeit, Schule,
Ausbildung, Wohnen, Freizeit, Ge-
sellschaft und Politik.

Das Thema Gewalt wurde sogar fünf-
mal häufiger angesprochen. Besonders
hervorzuheben ist hier, dass es neben
den o. g. Themen auch darum ging, sich
selbst als gewalttätig zu erleben und
hier eine Veränderung gewünscht wur-
de (vgl. STAHL 2012).

WÜLLENWEBER benennt in diesem
Zusammenhang als soziale Probleme
von Menschen mit geistiger Behinde-
rung (2004) noch zusätzlich die Berei-
che:

> Einsamkeit und Ablösung von den
Eltern,

> Stigmatisierung, Fremdbestimmung,
Ausgrenzung,

> psychiatrische Versorgung.

Es zeigt sich also, dass für Menschen
mit Lernschwierigkeiten spezifische The-
men von Interesse sein könnten, die in
Beratungssettings Berücksichtigung fin-
den müssen. Zusammengefasst lässt sich
sagen, dass für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten niedrigschwellige und
geeignete Beratungsangebote fehlen.
Sie benötigen barrierefreien Zugang zu
Informationen, an wen sie sich wenden
können und Beratungsangebote, die sie
ohne die Befürchtung, keine bedarfsge-
rechte und unabhängige Beratung zu
bekommen, aufsuchen können. 

In diesem Kontext kommt dem Kon-
zept der Peer-Beratung eine entschei-
dende Bedeutung zu. Peer-Beratungs-
konzepte können Niedrigschwelligkeit
herstellen und eine Beratung auf Augen-
höhe sichern. Zudem haben sie den ent-
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scheidenden Vorteil, dass die Lebens-
welt des/der Ratsuchenden durch das
Vorhandensein eigener Erfahrungen ver-
standen und wertgeschätzt werden kann.

Durch die „Evaluation von Peer Coun-
seling Anlaufstellen und Beratungsstel-
le im Rheinland“ wurde gezeigt, dass
durch das Vorliegen ähnlicher Erfah-
rungshorizonte, die Hemmschwellen,
Kontakt zu einer Beratung aufzuneh-
men, gesenkt werden konnten und Peer-
Berater(innen) eine Vorbildfunktion im
Kontext einer selbstbestimmten Lebens-
führung inne haben bzw. Empowerment-
prozesse auf Seiten der Ratsuchenden
anregen können (BRAUKMANN et al.
2017). Zudem konnten positive Effekte
auf das Selbstbewusstsein der beraten-
den Person festgestellt werden.

Gut evaluierte und sich in der Praxis
bewährende Peer-Beratungskonzepte
gibt es bereits. Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten sind jedoch auch hier stark
unterrepräsentiert. Peer-Berater(innen)
mit Lernschwierigkeiten auf dem ersten
Arbeitsmarkt sind bislang noch gar nicht
vorgesehen. 

‚So und So‘ – Beratung für 
Erwachsene mit sogenannter 
geistiger Behinderung

Durch das Beratungskonzept ‚So und
So‘, das zwischen 2007 und 2012 ent-
wickelt und evaluiert wurde (vgl. STAHL
2012), konnte bereits eine erste Ver-
sorgungslücke in der Beratung von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten geschlos-
sen werden. Zunächst konnte aufgezeigt
werden, dass Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten sehr wohl in der Lage sind,
Beratung zu verschiedenen Themen in
Anspruch zu nehmen. Sie besitzen die
Fähigkeit, eine Metaebene einzunehmen
und sich somit von ihrem Problem zu
distanzieren. Unterschiedlichste Lebens-
bereiche können mit den geeigneten
Hilfsmitteln reflektiert und so bespro-
chen werden, dass die Ratsuchenden
ihre eigene Lösung finden. Dies benö-
tigt in erster Linie mehr Zeit und ein
Bewusstsein dafür, dass dieser Prozess
von den meisten Menschen mit Lern-
schwierigkeiten noch nicht häufig geübt
werden konnte. Das Beratungskonzept
hat sich in den letzten Jahren mehr und
mehr auf dem Fort- und Weiterbildungs-
markt etabliert (derzeit ca. 200 Nutzer(in-
nen)) und zeigt bereits überzeugende
und nachhaltige Ergebnisse. Es beruht
u. a. auf dem Gedanken, dass das metho-
dische und inhaltliche Vorgehen der
Beratungsperson für Menschen mit so-
genannter geistiger Behinderung mit-

entscheidend für eine gelungene Kom-
munikation und Interaktion ist. Um
diese Erkenntnis umzusetzen, wurden
z. B. spezielle Bildkarten, die Inneren
Helfer (für Erwachsene) und seit 2015
die Tierischen Helfer (für Kinder und
Jugendliche) entwickelt. Bislang rich-
tet sich die Beratungsqualifizierung ‚So
und So‘ jedoch nur an Berater(innen)
ohne Behinderung. Die Zielgruppe hat
das Konzept bislang als hilfreich und
effektiv erlebt und bestätigt damit, dass
durch die Anwendung bedarfsorientier-
ter Methoden und Materialien sehr wohl
eine zielführende Beratung gewährleis-
tet werden kann. 

Menschen mit Lernschwierigkeiten
selbst zu Berater(inne)n zu qualifizieren,
wurde von Beginn an gewünscht und
ist der nächste logische Schritt nach den
Erfahrungen der letzten Jahre. Bevor
dies begonnen wird, ist aber zunächst
wichtig, die Menschen selbst nach ihren
Bedarfen und Vorstellungen zu befragen.

Vorstudie zur Ermittlung der Bedarfe
an ein Qualifizierungskonzept für
Peer-Berater(innen) mit 
Lernschwierigkeiten

Im Rahmen der Erstellung eines Quali-
fizierungskonzepts für Peer-Berater(in-
nen) wurde eine Vorstudie durchge-
führt, in der Expert(inn)en aus Wissen-
schaft und Praxis zu Erfahrungen mit
sowie Einstellungen zu Peer-Beratungs-
konzepten von und für Menschen mit
Lernschwierigkeiten befragt wurden.
Mittels eines halboffenen schriftlichen
Fragebogens in vereinfachter Sprache
(insgesamt zehn Fragen) wurden elf
Expert(inn)en mit Lernschwierigkeiten
sowie zusätzlich 18 Expert(inn)en ohne
Lernschwierigkeiten, die mit der The-
matik Peer-Beratung in den bestehen-
den Strukturen vertraut sind, befragt.
Die Expert(inn)en mit Lernschwierig-
keiten arbeiten entweder in der Peer-
Beratung oder sind als Multiplika-
tor(inn)en in der Erwachsenenbildung
tätig. Drei der Expert(inn)en mit Lern-
schwierigkeiten und ein Experte ohne
Lernschwierigkeiten kommen aus dem
deutschsprachigen Ausland. Benötigten
die Expert(inn)en mit Lernschwierig-
keiten Hilfe beim Ausfüllen des Frage-
bogens, griffen sie entweder auf ihnen
zur Verfügung stehende Unterstützung
(Arbeitsassistenz) zurück, oder der Fra-
gebogen wurde alternativ als mündli-
ches Interview geführt.

Einigkeit herrschte sowohl zur Fra-
ge, dass Menschen mit Lernschwierig-
keiten Interesse daran haben, Beratung

in Anspruch zu nehmen,3 als auch darin,
dass diese in der Lage sind, andere
Menschen zu beraten. Auch ein ent-
sprechendes Peer-Beratungsangebot wur-
de von allen Befragten gewünscht. 

Die mehrheitlich genannten Themen,
die für diesen Personenkreis in Bera-
tungskontexten relevant seien, waren 

> Arbeitsmöglichkeiten (u. a. auf 
dem ersten Arbeitsmarkt), 

> berufliche Orientierung,
> (eigenständiges) Wohnen, 
> Partnerschaft,
> Liebe,
> Sexualität sowie
> Freizeitgestaltung (jeweils mindes-
tens zehn Nennungen).

Ebenfalls häufig genannt wurden die
Themen 

> Kinderwunsch, 
> Sozialkontakte,
> Gewalt, 
> eigene Rechte,
> gesetzliche Grundlagen sowie 
> Schul- bzw. Bildungswege (jeweils
mindestens fünf Nennungen). 

Auffällig ist, dass das Thema Schule
und Bildung ausschließlich von den be-
fragten Expert(inn)en mit Lernschwie-
rigkeiten genannt wurde. Auch der The-
menbereich medizinische Versorgung
(einschließlich Versorgung durch Hilfs-
mittel oder Assistenzleistungen) wurde
nahezu ausschließlich von Befragten mit
Lernschwierigkeiten genannt. Hieraus
lässt sich erneut schließen (vgl. STAHL
2012), dass für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten Themen, die über die „be-
kannten Bereiche“ (Arbeiten, Wohnen)
hinausgehen, häufig nicht mitgedacht
werden. Bildung, Sinn und Orientie-
rung, Gesellschaft und Politik, Assis-
tenz hängen stark mit den Themen Teil-
habe und Selbstbestimmung zusammen
und werden immer noch häufig nicht
ausreichend von Menschen ohne Lern-
schwierigkeiten als zentrale Themen von
Menschen mit Lernschwierigkeiten be-
rücksichtigt. Abgesehen von Themen, die
die eigene Behinderung bzw. gesund-
heitliche Versorgung betreffen, scheinen
dennoch Inhalte, die in Beratungskon-
texten von Relevanz sein könnten, kaum
von denen nichtbehinderter Menschen
abzuweichen (vgl. ebd.). Zur Beratung
kommen in erster Linie Menschen, die
ähnliche Themen beschäftigen. Es geht
also eher darum, eine geeignete Metho-
de für Menschen mit Lernschwierig-
keiten zu identifizieren und diese zu
Berater(inne)n zu qualifizieren. 
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3 Zwei Expert(inn)en fügten dem jedoch hinzu, dass sie diese außerhalb der Behindertenhilfe nicht erreichten bzw. nicht wüssten, 
wo und zu welchen Themen sie diese in Anspruch nehmen könnten.



Auf die Frage, was Menschen mit
Lernschwierigkeiten brauchen, um ande-
re Menschen beraten zu können, wurde
eine bedarfsorientierte Ausbildung ge-
nannt, in der vor allem der Anwendung
von Leichter Sprache ein bedeutender
Stellenwert beigemessen wurde. In die-
sem Zusammenhang seien das Erlernen
von Methoden, aber auch inhaltliche
Beratungsthemen (wie beispielsweise
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen) wichtig, genauso wie die Aus-
einandersetzung mit der eigenen Be-
hinderung sowie das Erlernen und Ein-
üben einer Haltung, die das Einnehmen
einer anderen Perspektive ermöglicht.
Auch das Vorhandensein einer Assis-
tenz, der Austausch mit anderen Bera-
ter(inne)n und die Erfahrungen mit und
das Üben von Beratungsgesprächen
wurde genannt. Es wurde außerdem
angemerkt, dass das Vertrauen von ande-
ren, dass Peer-Beratung möglich ist und
funktioniert, sowie Anerkennung im
Allgemeinen wichtig sei. Weiterhin sei
der Charakter der Beratungsperson und
deren Interesse an Beratung als Voraus-
setzung für gelingende Beratungssitua-
tionen relevant. Vereinzelt wurden Soft
Skills wie Ruhe, Geduld, kommunikati-
ve Kompetenzen sowie die Fähigkeit,
in Beratungen strukturiert vorgehen zu
können, als Voraussetzungen genannt,
über die  Berater(innen) verfügen müssen.

In einer weiteren Frage wurden die
Vorteile sowie die möglichen Probleme
oder Herausforderungen abgefragt, die
bei Peer-Beratungskonzepten von und
für Menschen mit Lernschwierigkeiten
von Relevanz sein könnten. 

Vorteile wurden auf unterschiedli-
chen Ebenen genannt: für ratsuchende
Personen, für Berater(innen) selbst, für
die Beratungsstelle, aber auch hinsicht-
lich gesamtgesellschaftlicher Aspekte.
Für ratsuchende Personen wurde an
erster Stelle das Schaffen von Niedrig-
schwelligkeit durch eine Beratung auf
Augenhöhe sowie die Nutzung von Er-
fahrungs- bzw. Expert(inn)enwissen ge-
nannt. Durch eine Beratung auf Augen-
höhe können zum einen bestehende
Machtverhältnisse zwischen Berater(in)
und ratsuchender Person deutlich mini-
miert sowie Unsicherheiten bei dem
Vorhaben, eine Beratungsstelle aufzu-
suchen, reduziert werden. Dies könne
wiederum eine erhöhte Offenheit ge-
genüber der Beratungsstelle und den
dort behandelten Themen mit sich brin-
gen. Das Erfahrungswissen von Bera-
ter(inne)n ginge zudem mit verschiede-
nen Vorzügen einher: Vor allem liege

durch gemeinsam geteilte Lebenswirk-
lichkeiten ein besseres Verständnis für
die jeweils in der Beratung besproche-
nen Lebensbereiche und vorhandenen
Krankheitsbilder vor. Ein Vertrauens-
aufbau könne so erleichtert werden. Zu-
dem wurde eine bessere Empathiefähig-
keit der Berater(innen), das Ausfüllen
einer Vorbildfunktion sowie eine er-
höhte Glaubwürdigkeit und Akzeptanz
der Berater(innen) gegenüber der ratsu-
chenden Personen in diesem Zusam-
menhang genannt.

Für die ausgebildeten Berater(innen)
gingen derartige Konzepte zunächst
einmal mit Empowerment – also einer
Stärkung dieser Personengruppe – ein-
her. Die Berater(innen) können Akzep-
tanz, Anerkennung und Wertschätzung
in unabhängigen Kontexten erleben; es
gehe hierbei auch um „Teilgabe“ – also
die Möglichkeit, in einer Gesellschaft
etwas beizutragen. 

Für die befragten Expert(inn)en mit
Lernschwierigkeiten spiele hier außer-
dem eine Rolle, dass sie Neues dazuler-
nen können und in Beratungskontexten
auch eine Win-win-Situation entstehe:
Berater(in) und Ratsuchende können
sich gegenseitig bereichern, stärken und
voneinander lernen. Ein Experte be-
schrieb dieses wechselseitige Profitieren
folgendermaßen: „Das bereichernde Ge-
fühl, jemandem zu helfen, lässt auch
einen selbst zuversichtlich in die Zu-
kunft schauen“4.

Einrichtungen profitieren zudem von
diesem Konzept, da sie Entlastung er-
fahren und ihren Klient(inn)en ein be-
darfsorientierteres Angebot bereitstellen
können, was wiederum zu einem positi-
veren Ansehen der Beratungsstelle bei-
trage. 

Gesamtgesellschaftlich betrachtet
führe die Schaffung von Arbeitsplätzen
außerhalb der Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen zu mehr Begegnun-
gen im Alltag, was selbst wieder einen
positiven Einfluss auf vorherrschende
Bilder nehmen und zu einer erhöhten
Akzeptanz und Anerkennung von Men-

schen mit Lernschwierigkeiten führen
könne. Der Inklusionsgedanke werde
so konsequent umgesetzt. 

Als problematisch werden vor allem
mögliche (emotionale oder inhaltliche)
Überforderungssituationen sowie Hür-
den in der Kommunikation genannt.
Die Verwendung von einfacher Spra-
che sei wichtig. Zum Teil gebe es jedoch
auch die Notwendigkeit von Fachspra-
che, wie beispielsweise im Kontakt mit
Behörden. Zudem können fehlendes
Fachwissen, Abgrenzungen zur eigenen

Lebenssituation oder die Fähigkeit, eine
Beratungsbeziehung (in Abgrenzung zu
einer Freundschaft) herzustellen, eine
Herausforderung darstellen. Das Finden
von Personen, die sowohl interessiert
als auch geeignet sind, um entsprechen-
de Beratungen durchzuführen, wurde
ebenfalls als mögliche Schwierigkeit ein-
geschätzt. Es brauche Reflexionskom-
petenz, um einerseits die eigene Lebens-
situation abgrenzen und andererseits
erkennen zu können, wann eigene Gren-
zen erreicht seien und Unterstützung
zur Beratung hinzugezogen werden müs-
se. Alleine, dass diese Einwände auch
von Expert(inn)en mit Lernschwierig-
keiten gemacht wurden, zeigt das vor-
handene Reflexionspotenzial. 

Eine weitere Herausforderung wurde
in der Zusammenarbeit mit Assistenz-
personen oder Co-Berater(inne)n gese-
hen. Es brauche zuverlässige Assistenz-
kräfte – Urlaubs- und Krankheitszeiten
können problematisch sein. Aber auch
einem anerkennenden, gleichberechtig-
ten Umgang im Team („Keine Sonder-
stellung! Kein Ehrenamt!“5) wurde eine
hohe Bedeutung beigemessen. Eine enge
Begleitung, sowohl durch Co-Berater(in-
nen) als auch durch Supervision, sei
wichtig, ohne hierbei jedoch Berater(in-
nen) mit Lernschwierigkeiten zu verun-
sichern. Problematisch wurden generell
vorhandene Machtgefälle eingeschätzt:
Wer hat im Team bei Meinungsverschie-
denheiten die Entscheidungsmacht?
Wie kann ein Perspektivwechsel statt-
finden, vom Bild der Hilfeempfänger(in-
nen) hin zu beratenden, gleichberech-
tigten Kolleg(inn)en? Generell bestehe
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4 Interviewaussage einer Person mit Lernschwierigkeiten.

5 Interviewaussage einer Person mit Lernschwierigkeiten.

Die Gefahr besteht, dass Einrichtungen ein 
Peer-Beratungskonzept lediglich zum Zwecke 
der eigenen Reputation anbieten.



hier die Gefahr, dass Einrichtungen ein
Peer-Beratungskonzept lediglich zum
Zwecke der eigenen Reputation anbie-
ten – ohne auch geeignete Rahmenbe-
dingungen bereitzustellen. 

Es fehle außerdem an bedarfsgerech-
ten Ausbildungsangeboten für diese Per-
sonengruppe. Zeit sei hier ein wesentli-
cher Faktor, der sowohl für eine adä-
quate Qualifizierung selbst als auch für
neu entstehende Prozesse und Beglei-
tungen der künftigen Berater(innen)
innerhalb der Beratungsstellen benötigt
werde. Das Fehlen von geeigneten Finan-
zierungsmöglichkeiten sei hier von be-
sonderer Bedeutung. 

Es wurde schließlich eine Herausfor-
derung darin gesehen, Klient(inn)en für
ein solches Angebot zu erreichen. Hier
wurden Vernetzungen und die Notwen-
digkeit, genügend Zeit und Kraft in das
Bekanntmachen des Angebots zu inves-
tieren, als zentrale Voraussetzungen ge-
nannt.

Zu guter Letzt wurden die Expert(in-
n)en gefragt, inwiefern sie Ausbildungs-
konzepte, die in Tandem-Teams – also
ein(e) Berater(in) mit und eine(r) ohne
Lernschwierigkeiten – stattfinden, für
geeignet halten bzw. wo sie hier Proble-
me sehen. Der am häufigste genannte
Vorteil wurde in der gegenseitigen Un-
terstützung bzw. der gezielten Unterstüt-
zung der beratenden Person mit Lern-
schwierigkeiten und im gegenseitigen
voneinander Lernen gesehen. Vor allem
die Berater(innen) ohne Lernschwierig-
keiten können viel durch eine Arbeit im
Tandem lernen, was sich positiv auf die
eigene Haltung auswirke. Es sei teilwei-
se eine Betriebsblindheit anzutreffen,
die daran hindert, Klient(inn)en dort
abzuholen, wo sie stehen. Durch ein
Arbeiten im Tandem und den dort er-
folgenden Austausch könne dies beho-
ben werden. Jedoch gebe es hier Regeln
und Bedingungen, die wichtig seien,
einzuhalten: 

> Tandem-Partner(innen) ohne Lern-
schwierigkeiten agieren lediglich
dezent im Hintergrund;

> die Arbeit geschehe gleichberechtigt –
Machtgefälle müssen gemieden 
werden;

> das Team sei selbstbestimmt ge-
wählt und arbeite gern zusammen;

> es bedürfe Fortbildungen, um eine
gleichberechtigte Arbeit im Tandem-
Team gemeinsam zu erlernen.

Während eine Expertin Tandems nur
dann für sinnvoll hielt, wenn es sich auch
bei ergänzenden Tandem-Partner(inne)n
um Berater(innen) mit Behinderung
handele, verstand eine andere Expertin
eine Beratungstätigkeit im Tandem als
generelle Bereicherung für die Beratung:

„Wenn es keine Rolle mehr spielt, ob
man eine Behinderung hat oder nicht,
wo man herkommt, wie man lebt usw. –
dann siegen Teilhabe und Gleichbe-
rechtigung, sodass sich beim Lernen
jeder frei in seinen individuellen Kom-
petenzen und Potenzialen entfalten
kann. Gemeinsam geht dies besser als
alleine, indem man sich gegenseitig
ergänzt und hilft. Beide Seiten profi-
tieren davon, wenn sie sich gut verste-
hen. Dabei muss nur das richtige Maß
an Hilfe geboten sein!“6

    Es wurden jedoch auch Argumente
aufgeführt, die gegen eine Zusammen-
arbeit im Tandem sprachen. Bei diesen
ging es vor allem um das vorhandene
Wissens- und Machtgefälle zwischen den
Tandem-Partner(inne)n: Rollen sollten
sehr klar definiert sein und es müsse
vermieden werden, dass die Beratung
nur durch die Person ohne Lernschwie-
rigkeiten durchgeführt werde. Es wurde
außerdem in Frage gestellt, ob es sich
bei einem Tandem noch um Peer-Bera-
tung handele. Statt eines Tandem-Teams
wurden vielmehr verlässliche Ansprech-
partner(innen) als gewinnbringend ge-
sehen: 

„Tandems sind nicht gut, weil es dann
keine Peer-Beratung mehr ist. Durch
das Wissens- und Machtgefälle der Per-
sonen ohne Behinderung, wird der oder
die Ratsuchende sich eher an diese
wenden. Es stärkt nicht das Selbstbe-
wusstsein der Peer Counseloren, son-
dern schwächt es. Wichtig ist dagegen,
dass die Peer-Berater(innen) einen
verlässlichen Ansprechpartner haben,
mit dem sie die Beratung reflektieren
können.“7

    Ein weiteres Problem wurde in den
unterschiedlichen Ausgangsqualifikatio-
nen gesehen, die wiederum verschiede-
ne Fortbildungsformen, -inhalte und 
-materialien erfordern. Dies könne je-
doch durch eine entsprechende Kon-
zeption der einzelnen Einheiten inner-
halb der Fortbildung gelöst werden, in-

dem Unterrichtseinheiten im Tandem
mit Einheiten für ausschließlich die
Berater(innen) bzw. die Tandem-Part-
ner(innen) kombiniert werden. Eine be-
fragte Expertin nannte als zusätzliches
Problem die fehlenden Ressourcen in
Einrichtungen, um eine(n) Mitarbei-
ter(in) für die Arbeit in einem Tandem-
Team freizustellen. Unter den befragten
Expert(inn)en mit Lernschwierigkeiten
wurde zudem als Argument gegen Tan-
dem-Beratungen angebracht, dass sich
zum einen Menschen ohne Lernschwie-
rigkeiten nicht in Ratsuchende mit
Lernschwierigkeiten hinein versetzen
können und zum anderen, dass eine
Beratungstätigkeit im Tandem die Hemm-
schwelle, eine Beratungseinrichtung auf-
zusuchen, erneut erhöhen könne:

„Wenn ich da hingehe und da sitzen
zwei. Da stelle ich mir vor, dass ich
da weniger Vertrauen habe, als bei
einem Menschen mit Lernschwierig-
keiten. Dem geht es so wie mir.“8

    Insgesamt wurde die Arbeit in Tan-
dem-Teams jedoch positiv bewertet: 24
der befragten Expert(inn)en führten
Gründe auf, die für eine Tandem-Arbeit
sprachen; neun der Befragten legten Ge-
genargumente dar.

Die Aussagen der Vorstudie lassen
Rückschlüsse darauf zu, was in einer
Fortbildung von Tandem-Teams zu Peer-
Berater(inne)n entscheidend sein wird,
um eine erfolgversprechende Umsetzung
sicherzustellen. Die Qualifizierungen
nach dem Beratungskonzept ‚So und
So‘ können hier als Basis dienen und
müssen von, mit und für Menschen mit
Lernschwierigkeiten in geeignetes Lehr-
material umgewandelt werden. Auch
könnte die Qualifizierung selbst als Tan-
dem-Ausbildung angelegt sein, jedoch
gleichzeitig darauf abzielen, die Bera-
ter(innen) mit Lernschwierigkeiten so
umfassend zu qualifizieren, dass sie nach
Ausbildungsabschluss möglichst ohne
Tandempartner(in) in einer Beratungs-
stelle beraten können.

Perspektiven und offene Fragen – 
ein Ausblick für die Praxis 

Es ist zu betonen, dass die Tatsache,
Lernschwierigkeiten zu haben, allein
noch keine hinreichende Voraussetzung
für die Befähigung zu einer Beratungs-
tätigkeit ist. Der Slogan der Peer-Bera-
tungsbewegung „Gleiche beraten Glei-
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che“ sieht sich häufig in der Kritik, dass
der Sachverhalt „Desselben“ keineswegs
ausreichend sei, um automatisch ange-
messen zu beraten (dies gilt nicht nur
für diese Zielgruppe). Vielmehr stellen
die Notwendigkeit zur Distanzierung
vom Problem, Lösungsabstinenz und
die Fähigkeit, eine Metaebene einzuneh-
men, zentrale Voraussetzungen für eine
gelingende Beratung dar. Es gilt der
gleiche Grundsatz wie bei der Qualifi-
zierung von Menschen ohne Behinde-
rung: Nicht jede(r) ist für diese Tätig-
keit geeignet, und nicht jede(r) kann
jede(n) erfolgreich beraten. So gehört
die Auseinandersetzung mit der eigenen
Biografie und die daraus resultieren-
den Themen, die zu sehr emotional be-
rühren, um gut beraten zu können, zu
jeder guten Beratungsausbildung. Um
qualifiziert, gesund und dauerhaft als
Berater(in) tätig sein zu können, bedarf
es einer zeitlich ausreichenden und fach-
lich fundierten Qualifikation sowie einer
anschließenden Integration ins Bera-
tungsteam mit Zugang zu Supervision
und regelmäßigen Fortbildungen. 

Mit einer Qualifizierung innerhalb
weniger Wochenenden können diese
Voraussetzungen nicht geschaffen wer-
den. An den derzeitigen Qualifizierungen
für Menschen ohne Lernschwierigkeiten
‚So und So‘ nehmen viele Fachkräfte
mit vorhandenen Zusatzqualifikationen
im Beratungsbereich teil (z. B. systemi-
sche Familientherapie, klientenzen-
trierte Gesprächstherapie, Verhaltensthe-
rapie). Es zeigt sich hier also trotz
mehrjähriger Ausbildung ein Bedarf an
Wissen zum Umgang mit der Zielgruppe
im Beratungskontext. Wie nun ausge-
rechnet die Zielgruppe selbst, die in der
Regel keine Vorerfahrung hat, durch nur
wenige Ausbildungsstunden in die Lage
versetzt werden soll, erfolgreich zu be-
raten, erschließt sich nicht. 

Ziel einer Inklusion anstrebenden
Gesellschaft sollte es sein, Teilhabe
sowie die Möglichkeit der Teilgabe und
Selbstbestimmung aller Menschen zu
fördern. Die Bereitstellung niedrigschwel-
liger Beratungsangebote kann hier einen
wesentlichen Faktor darstellen, wobei
Peer-Beratungskonzepte einen beson-
deren Stellenwert einnehmen. Erste
positive Beispiele gibt es bereits. So ist
Weibernetz e.V. hier bereits einen ent-
scheidenden Schritt gegangen. Durch
das Modellprojekt „Frauenbeauftragte
in Einrichtungen“ wurden Frauen, die
in Werkstätten der Behindertenhilfe
arbeiten, selbst zu Frauenbeauftragten
ausgebildet. Der Erfolg, der mit einem
niedrigschwelligen Angebot auf Augen-
höhe einhergehen kann, konnte hier
eindeutig gezeigt werden:

„Viele sagen, dass sie sich jetzt erst
trauen, über ihre Erfahrungen zu spre-
chen. Zu einer Frauenbeauftragten
mit Lernschwierigkeiten haben selbst
betroffene Frauen mehr Vertrauen. Mit
ihr können sie auf Augenhöhe spre-
chen, sie versteht, worum es geht –
schließlich hat sie viele schwierige
Situationen selbst schon erlebt“ (Wei-
bernetz e. V. 2011, 11).

    Hier wird jedoch auch ein wesentli-
cher Schritt weiter gedacht: Auch die
Ausbildungen werden von Frauen, die
selbst Lernschwierigkeiten haben, in
Form von Tandem-Teams durchgeführt.
So bekommen Frauen die Möglichkeit,
aus der Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderungen in den ersten Arbeitsmarkt
zu wechseln.

Ein weiteres Ziel ist nun, ausgebilde-
te Peer-Berater(innen) mit Lernschwie-
rigkeiten in die allgemeine Beratungs-
landschaft zu integrieren und zu einem
festen Bestandteil (auch in der Qualifi-
zierung) werden zu lassen. Mit dieser
Umsetzung würde zudem ein wichtiges
gesamtgesellschaftliches Signal einher-
gehen: die Bereitschaft, Inklusion kon-
sequent und auf allen Ebenen mitzu-
denken.
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Einführung 

Es ist immer noch zu beobachten, dass
dem Beteiligungsgebot von Menschen
mit Behinderungen und dem interna-
tionalen Grundsatz ‚Nothing about us
without us‘ in der Praxis ungenügend
nachgekommen wird. Die Diskussion
um Partizipation wird nicht nur durch
die aktuellen Entwicklungen in der Be-
hindertenpolitik, sondern auch allgemein
durch die mangelnde Datenlage diesbe-
züglich überschattet und zugleich ent-
facht. Es ist ein äußerst „explosives“ an-
gespanntes politisches Klima festzustel-
len, seitens der Politik selbst als auch
seitens der Verbände. Der Bereich der
Politik für und mit Menschen mit Be-
hinderungen befindet sich augenschein-
lich im Umbruch. Die immer lauter wer-
dende Kritik am ungenügend realisierten
Beteiligungsgebot ist unverkennbar. Die
Vertragsstaaten garantieren mit Artikel
29 UN-BRK die politischen Rechte von
Betroffenen und verpflichten sich, die
gleichberechtigte Teilhabe am öffentli-
chen und politischen Leben sicherzu-

stellen. Zu mehr Partizipation fordert
auch das in NRW im Juli 2016 in Kraft
getretene Inklusionsstärkungsgesetz
(IGG NRW) auf (§ 1, § 9). 

Auf kommunaler Ebene, dem „Ort
der Partizipation“ (BEHRISCH, GRÜ-
BER 2014, 19), haben sich zunehmend
direkt-demokratische dialogische Betei-
ligungsformen (Arbeitskreise, Zukunfts-
werkstätte‚ Runde Tische usw.) etabliert.
Dennoch ist vor dem Hintergrund inklu-
siver Ansätze, mit deren Hilfe Teilhabe-
möglichkeiten aller in den Blick genom-
men werden, kritisch anzumerken, dass
sich oftmals nur bestimmte Gruppen
beteiligen. Menschen mit Behinderung
folgen neben anderen marginalisierten
Gruppen selten Einladungen zur Betei-
ligung. Es gibt unterschiedliche Erklä-
rungsansätze (vgl. IPG 2016): sozio-
strukturell gesehen (gekoppelt mit ge-
sellschaftlichen Bedingungen), wenn
Ressourcen fehlen, z. B. zu geringer Bil-
dungsgrad; individualistisch gesehen:
mangelndes Interesse; oder aber, wenn
Personen nicht gefragt werden. Bei Men-

schen mit Behinderungen ist v. a. ihre
geringe Ressourcenausstattung ausschlag-
gebend. Sie gelten als wenig durchset-
zungsstark, begründet durch eine Minder-
ausstattung an Artikulations-, Organi-
sations-, Mobilisierungs- und Durch-
setzungsfähigkeit (vgl. WINTER, WIL-
LEMS 2000, 14). Aufgrund dessen und
weil sie eine äußerst heterogene Gruppe
darstellen, sind sie eine politisch schwer
organisierbare Gruppe (vgl. CLEMENT
et al. 2010). Hinzu kommt die aufgrund
ihres Unterstützungsbedarfs bedingte
Organisation von Hilfen (Assistenz). Der
Mangel an Ressourcen ist zudem im
Zusammenhang mit den Sozialisations-
erfahrungen – der erlernten Hilflosigkeit
und Bedürfnislosigkeit (vgl. THEU-
NISSEN 2009, 74), zu sehen, die Einfluss
auf die politische Bildung und damit auf
das Beteiligungsverhalten haben. Kenn-
zeichnend für die Sozialisations- und
Lebensbedingungen sind unter anderem
die z. T. unabänderlichen und nicht
beeinflussbaren Abhängigkeitsverhält-
nisse in nahezu allen Lebensbereichen
und dem Angewiesen-Sein auf Unter-
stützung. Darüber hinaus spielen jedoch
auch die überbehüteten, fremdbestim-
menden Verhältnisse und expertokrati-
schen Ansichten eine wichtige Rolle.
Dies und die damit verbundene Ausgren-
zung am öffentlichen und politischen
Leben trifft im besonderen Maße auf
Menschen mit kognitiver Behinderung
zu, die bereits „qua Status als pädago-
gisch betreuungspflichtig konstruiert wer-
den“ (TRESCHER 2015, 98). 

Besonderheiten des Personenkreises
von Menschen mit kognitiver 
Behinderung

Eigenverantwortlich Entscheidungen zu
treffen wird besonders diesem Personen-
kreis aufgrund der Einschränkung im
Bereich der kognitiven und kommuni-
kativen Fähigkeiten nicht zugetraut und
abgesprochen. Dass die Fähigkeit zur
Partizipation meist abgesprochen wird,
zeigt sich nicht zuletzt am Wahlrechts-
ausschluss und der Kopplung der ‚geis-
tigen Fähigkeit‘ mit der Rechtsfähigkeit,
die bis vor kurzem nicht nur bei der
Bundestags-, sondern auch bei der Kom-
munalwahl (NRW) noch bestand. Im
Vergleich zu anderen Behinderungsfor-
men ist die Lebenssituation von Men-
schen mit kognitiver Behinderung immer
noch durch eine starke Institutionali-
sierung gekennzeichnet. Das heißt sie
sind dem ‚System‘; dem pädagogischen
Protektorat und den institutionellen
Leitbildern ‚ausgesetzt‘ – folglich dem
Spannungsverhältnis zwischen Schutz-
auftrag und Selbstbestimmung/Verant-
wortungsübertragung.1
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| KURZFASSUNG Bezogen auf Menschen mit Behinderungen und deren Partizipations-
erschwernisse sind Wege der politischen Bildung und des Empowerments durch Projekt-
ansätze bislang kaum diskutiert worden. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der
Frage, wie ihre Partizipation, insbesondere auch kognitiv beeinträchtigter Menschen, in
(Inklusions-)Projekten verwirklicht werden kann und zeigt dabei auf, wie Beteiligungspro-
jekte konkret umgesetzt werden: wie sie einerseits als Lernraum von Politik fungieren
und insgesamt einen Beitrag zur inklusiven Politik leisten können. Anderseits werden
Spannungsfelder aufgezeigt. Inklusiv-partizipativ ausgerichtete Projekte sind geeignete
Instrumente zur Vorbereitung und eine Art „Zwischenstufe“ im politischen Diskurs, in
dem notwendige Skills vermittelt werden können.

| ABSTRACT Prospects for the support of political participation for people with
disabilities. Referring to people with learning disabilities and their participation the ways
of political education and empowerment through project approaches have not yet been
discussed. The present article deals with the question of how participation of people with
disabilities can be realized in projects and shows how projects can be implemented in a
concrete way: how they act as a learning space for policy. Conflicts are also shown. Inclu-
sive participatory projects are a suitable tools for preparing to be an "intermediate stage"
of political discourse in which necessary skills can be taught.

Eva Konieczny 

Chancen der Förderung politischer
Partizipation von Menschen mit
Behinderungen



Menschen mit kognitiver Behinde-
rung sind bei ihrer Alltagsgestaltung in
den unterschiedlichsten Bereichen auf
Unterstützung angewiesen – bei Haus-
haltsführung, behördlichen, finanziellen
Angelegenheiten und Freizeitgestaltung
usw. Aufgrund der eingeschränkten Ver-
stehensfähigkeit benötigen sie Leichte
Sprache bzw. eine leicht verständliche
Sprache und Alternativen bei (Verfah-
rens-)Abläufen. Neben den Rahmenbe-
dingungen, d. h. Informationen in einer
einfachen Sprache, ist auch die unmit-
telbare Unterstützung/Assistenz in den
Blick zu nehmen. Deren Organisation
hängt von verschiedenen Faktoren ab
und ist mit einem höheren organisatori-
schen Aufwand verbunden, da sie über
den Rahmen der Teilnahme an der bür-
gerschaftlichen Aktivität hinausgedacht
werden muss (Anfahrt, Vor- und Nach-
bereitung). Wohnt die Person stationär,
obliegt die Unterstützung dem Aufgaben-
bereich der stationären Wohneinrichtung
und es kann eine Teilhabebarriere dar-
stellen, wenn die Assistenz für außer-
halb – hier politische Aktivitäten – nicht
organisiert/finanziert werden kann. Ein
ähnliches Problem zeigt sich beim ambu-
lant betreuten Wohnen, wenn die Fach-
leistungsstunden dies nicht beinhalten
oder bereits ausgeschöpft sind. Ein ande-
res strukturell bedingtes Problem, das
ein politisches Engagement erschwert,
ist der fehlende Politikunterricht in
Förderschulen (vgl. DÜBER, ROHR-
MANN & WINDISCH 2015), weswegen
ihnen kein fehlendes Interesse an Poli-
tik nachgesagt werden kann, wenn die
Anregung/Förderung und das Wissen
dazu gar nicht existent sind. 

Es ist dringend geboten, sich mit dem
geforderten Beteiligungsgebot und des-
sen Implementierung in der Praxis aus-
einanderzusetzen. Insbesondere die Fra-
ge, wie die Beteiligung von Menschen
mit kognitiver Behinderung gelingen
kann und v. a. ‚einfach‘, in einer unkon-
ventionellen Art und Weise vor Ort an-
gegangen werden kann, sollte betrach-
tet werden. Partizipation beschränkt sich
nicht nur auf die Beteiligung an Wahlen
oder Partei- oder Gremienarbeit, sie um-
fasst, wie vorangestellt, viele weitere Be-
teiligungsmöglichkeiten. Dafür bieten
Projekte, die im Mittelpunkt des Arti-
kels stehen sollen, viele geeignete An-
satzpunkte. Sie haben sich bereits in der
Kinder- und Jugendhilfe als ein bewähr-
tes Instrument erwiesen, wenn es darum

geht, Kinder und Jugendliche mehr zu
beteiligen und sie in der Ausübung ihrer
Beteiligungsrechte und in ihrem politi-
schen Selbstbewusstsein zu stärken (vgl.
KNAUER et al. 2004). Können sie auch
in Hinblick auf die zuvor genannten
Erklärungsansätze mangelnder Beteili-
gung und an den genannten Problem-
feldern von kognitiv beeinträchtigten
Personen in Richtung des Empower-
ments (political empowerment) und der
politischen Bildung ansetzen und des-
sen Partizipation fördern?2

Das Inklusionskataster NRW – 
Projekte zur Umsetzung von Inklusion

Den Referenzrahmen dieses Artikels bil-
det das Inklusionskataster NRW, eine
Internetplattform (www.inklusive-ge-
meinwesen.nrw.de), die inklusive Pro-
jekte und kommunale Planungsprozesse
in Hinblick auf die Umsetzung der UN-
BRK bündelt, transparent und übertrag-
bar macht. 

Das im Februar 2015 begonnene Pro-
jekt baut auf den Untersuchungsergeb-
nissen des Forschungsprojekts „Inklu-
sive Gemeinwesen planen“ auf, welches
sich mit der planerischen Umsetzung
der UN-BRK auf kommunaler Ebene
beschäftigte (vgl. ROHRMANN et al.
2014). Hier konnte festgestellt werden,
dass zwar Auseinandersetzungen mit
der UN-BRK in den Kommunen statt-
finden, in Bezug auf die Frage nach der
Umsetzung allerdings große Unsicher-
heiten vorherrschen. Aus diesem Grund
entwickelte das ZPE der Universität
Siegen eine Arbeitshilfe3, die den Kom-
munen konkrete Anregungen zum Um-
gang mit der Konvention bietet. Durch
die Internetplattform und Projektforen,
welche bereits realisierte Projekte in allen
Lebensbereichen und kommunale Pla-
nungsprozesse erfasst, sollen der Aus-
tausch zwischen den vorhandenen Hand-
lungsträger(inne)n und die Initiierung
inklusiver Prozesse im Gemeinwesen
angeregt werden. Darüber hinaus soll
die Weiterentwicklung von Aktivitäten
zur Entwicklung eines inklusiven Ge-
meinwesens durch die Aufarbeitung und
Aktualisierung der Praxisbeispiele unter-
stützt und begleitet werden. Inklusions-
projekte sollen so in einem planerischen
Prozess zur Entwicklung eines inklusi-
ven Gemeinwesens unter der Federfüh-
rung der Kommune eingebettet werden.
Wenn es wie hier um die politische Par-

tizipation geht, ist die Kommune die
Handlungsebene, auf der leicht selbst
initiierte Veränderungen in Gang ge-
bracht werden können. Diese wirken
dann als bottom-up Prozess in die Ge-
sellschaft hinein (vgl. ERHARDT, GRÜ-
BER 2011, 124). Projekte stellen insbe-
sondere eine Schnittstelle zwischen Ein-
richtungen und Infrastruktur dar (vgl.
ebd., 25). 

Inklusionsprojekte sind zeitlich be-
fristete Projekte, die in erster Linie das
Miteinander von Menschen mit und
ohne Behinderungen in den Mittelpunkt
stellen und damit Parallelstrukturen
aufbrechen. Es gibt noch weitere Krite-
rien, die Inklusionsprojekte zur Auf-
nahme im Kataster erfüllen müssen (s.
www.inklusive-gemeinwesen.nrw.de/
infothek/kriterien). Diese Mindestanfor-
derungen wurden aufgrund des viel-
schichtigen Inklusionsbegriffs, dessen
diffuser Verwendung, der unterschied-
lichen vorherrschenden Inklusionsver-
ständnisse und einer sich damit immer
stärker abzeichnenden Unschärfe hin-
sichtlich der Bestimmung, Anwendung
und Umgang mit dem Begriff aufgestellt.
Inklusionsprojekte werden hiernach be-
wertet und analysiert. Sie orientieren
sich an den Inhalten der UN-BRK und
der Leitperspektive eines inklusiven Ge-
meinwesens. Hierzu zählt der inhaltli-
che (nicht zeitliche) Bezug zur UN-BRK,
die inklusive und partizipative Ausrich-
tung, der Gemeinwesenbezug, keine
exklusive Aktivität der professionellen
Behindertenhilfe und die Nachhaltig-
keit (vgl. ebd.).

Folgende Leitfragen, die innerhalb des
vorangestellten Projekts erarbeitet wor-
den und die o. g. Kriterien im Detail er-
fassen, können zur Bewertung von In-
klusionsprojekten herangezogen werden.
Wer ist am Projekt beteiligt und wer
kann sich alles beteiligen? Auf welche
Weise wird die selbstverständliche Ein-
beziehung von verschiedenen Menschen
realisiert (Öffnung sozialer Räume)? Wo
finden die Projektaktivitäten statt? Für
wen sind sie zugänglich? Und in welche
Netzwerke ist das Projekt eingebunden
(über-/regional)? Knüpft es an bestehen-
de Strukturen im Gemeinwesen an? 

Eine offen und barrierefrei gestaltete
Projektausrichtung schafft demnach die
Voraussetzung für Partizipation und eine
gleiche Beteiligungsbasis.
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1 Einschätzung der tatsächlichen und vermeintlichen eingeschränkten Handlungsfähigkeit und der diametralen Gegenüberstellung der fürsorgegeprägten meist
paternalistischen Haltung gegenüber der gegenwärtigen professionellen Haltung, die die Selbstbestimmung des Einzelnen und die Befähigung dazu forciert.

2 Die folgenden Ausführungen zu Beteiligungsmöglichkeiten beziehen sich z. T. auf das Forschungsprojekt „Inklusionskataster NRW“, das vom Zentrum
für Planung und Evaluation sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen im Auftrag des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Integration
und Soziales (MAIS) durchgeführt wurde.

3 Die Arbeitshilfe ist unter folgendem Link zu finden: www.uni-siegen.de/zpe/projekte/inklusivegemeinwesen/materialien.html?lang=de.

http://www.inklusive-ge-meinwesen.nrw.de
http://www.inklusive-ge-meinwesen.nrw.de
http://www.inklusive-ge-meinwesen.nrw.de
http://www.inklusive-gemeinwesen.nrw.de/
http://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/inklusivegemeinwesen/materialien.html?lang=de


Im Folgenden geht es verstärkt um
die inklusive und partizipative Ausrich-
tung. Wie wird Partizipation in der Praxis
verstanden und was macht sie tatsäch-
lich aus? Wie kann sie in Projekten um-
gesetzt werden? 

‚Dabei sein ist doch nicht alles?‘

Anforderungen an inklusive 
Beteiligungsprojekte – Kriterien zur
Bewertbarkeit von Partizipation

In der Praxis ist meist das zu enge Parti-
zipationsverständnis vorzufinden, das
sich ausschließlich auf Teilhabe be-
schränkt. Partizipation umfasst aller-
dings die gesellschaftliche und politi-
sche Dimension. Die gesellschaftliche
Partizipation umfasst das bürgerschaft-
liche Engagement. Teilweise sind Pro-
jektaktivitäten zu beobachten, bei denen
in einem additiven Muster Räume zur
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen geschaffen werden und sie nur
in diesen partizipieren können. Partizi-
pation wird hier eher als eine ‚Einzel-
maßnahme‘ für Menschen mit Behinde-
rung gefasst. Sie umschließt allerdings
die Teilhabe an allen Lebensbereichen –
nicht in zusätzlich geschaffenen isolier-
ten Räumen. Dies verwehrt ihnen, dass
sie gleichberechtigt mit anderen am
politischen und öffentlichen Leben mit-
wirken. Keine offenen Strukturen stellen
somit eine Grenze der Partizipation im
Sinne der UN-BRK dar. Der Partizipati-
on ist demnach eine Öffnung herkömm-
licher Räume vorausgesetzt, wodurch
gleichzeitig eine konstante Annäherung/
Verschränkung der Lebenswelten von
Menschen mit und ohne Behinderung
ermöglicht werden kann.

Andere zu beobachtende Projektak-
tivitäten zeigen sich im Bereich von
außerschulischen Freizeit-, Bildungs-
und Beratungsangeboten, die explizit
auf das Miteinander von Menschen mit
und ohne Behinderungen abzielen und
von vorneherein so ausgerichtet sind.
Partizipation wird hier hauptsächlich
mit der gesellschaftlichen Partizipation
und als Teilhabe gesehen. Geht es aber
einen Schritt weiter, dahingehend, dass
Aktionen, Konzepte o. ä. von den Pro-
jektbeteiligten konkret mitgestaltet wer-
den und letztlich konkrete Mitbestim-
mungs-/Entscheidungsrechte und Ein-
flussmöglichkeiten gegeben sind, dann
tangiert dies die weitere Dimension von
Partizipation. Die Teilgabe rückt oftmals
eher in den Hintergrund. Bei dieser poli-
tischen Dimension geht es um politische
Mitbestimmung von Angelegenheiten,
die sowohl das eigene Leben als auch das
Leben aller Bürger(innen) betreffen. Zu
beobachten sind politiknahe Projekte,
z. T. eingebettet in politische Strukturen

wie Projektarbeitskreise zu Barrierefrei-
heit, die meist von der Verwaltung aus-
gehen. Oder aber sogenannte ‚Politik-
projekte‘.

Es gibt zudem Projekte, die die Stär-
kung der Partizipationsmöglichkeiten
von Menschen mit Behinderungen expli-
zit zum Thema haben (z. B. Teilhabe-
kreise). Allerdings ist an dieser Stelle zu
vermerken, dass die Maxime der Parti-
zipation insgesamt für alle Projekte und
Planungsprozesse gilt. 

Vor diesem Hintergrund sind erneut
gewisse Anforderungen an inklusiv aus-
gerichtete Partizipationsprojekte fest-
zumachen. Diese ermöglichen letztlich
eine inhaltliche und kritische Auseinan-
dersetzung mit und eine Beurteilung von
vermeintlichen Partizipationsprojekten.
ERHARDT und GRÜBER (2011) ent-
wickelten im Bereich der Förderung zur
Teilhabe von Menschen mit geistiger Be-
hinderung am Leben in der Kommune
bereits eine Art Bewertungsschema für
Teilhabeprojekte, welches konkrete Ziel-
dimensionen beinhaltet. Anhand von
Beurteilungskriterien und bestimmter
Zielvariablen (vgl. STANGE 2008, 287 f.)
können Aussagen gemacht werden, ob
Projekte sich der UN-BRK und dem
Ziel – Menschen mit Behinderungen
mehr zu beteiligen – annähern. 

Wie es folgende Abbildung (Abb. 1)
verdeutlicht, liegen inklusiv-partizipativ
orientierten Projekten zwei Dimensionen
zugrunde, die sich gegenseitig bedin-

gen. Inklusion und Partizipation bilden
den Rahmen. Da es sich um inklusions-
orientierte Projektansätze handelt, be-
zieht sich Partizipation in ihrer Reich-
weite auf alle. Partizipation kann näm-
lich auch, wie Projekte im Allgemeinen,
nur auf einen ganz bestimmten Kreis
von Beteiligten abzielen, d. h. zielgrup-
penspezifisch/-orientiert sein oder nur
direkt Betroffene beteiligen. STANGE
(2008) spricht von einer reinen Be-
troffenenpartizipation (vgl. ebd., 288).
Hier geht es aber um ein weites Inklusi-
onsverständnis; darum, möglichst alle an-
zusprechen. Dies umschließt eine Öffent-
lichkeitspartizipation (vgl. ebd.). Un-
abhängig davon gilt es, sowohl bei der
Umsetzung von Inklusion im Allgemeinen
als auch bei der Projektgestaltung, einer-
seits die spezifischen Belange der Ziel-
gruppe bei der Projektplanung und 
-gestaltung in den Blick zu nehmen (z. B.
die Belange der Menschen mit kogniti-
ver Behinderung, die einen Assistenz-
bedarf aufweisen) und andererseits alle
anderen mitzubedenken. Ein zielgrup-
penspezifischer und zugleich -übergrei-
fender Ansatz inklusiv-partizipativer
Projekte sollte somit vorangestellt wer-
den, was gleichzeitig eine planerische
und didaktische Überforderung dar-
stellen kann. Im Sinne des Diversity-
Mainstreamings ist es vielversprechen-
der, von einer differenz-sensiblen Pro-
jektplanung auszugehen. 

Partizipation im engeren Sinne, das
Ausmaß von Partizipation, d. h. Partizi-
pationsgrad und -intensität in Projekten,
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Inklusiv-partizipativ
orientierte Projekte

Inklusion
(Ausgangspunkt)

Partizipation
(Ausgangspunkt)

Öffentlichkeits-
partizipation

Betroffenen-
partizipation

Zielgruppenspezifi sch/
-orientiert

Differenz-sensible Projektplanung

Abb. 1: Dimensionen inklusiv-partizipativ orientierter Projekte (eigene Darstellung).



lässt sich in Anlehnung an die Partizi-
pations-Stufenleiter von ARNSTEIN
(1969) weiter bestimmen (s. Abb. 2).

Dieses Schema kann zum einen für
die Gestaltung von Partizipationsmög-
lichkeiten von Menschen mit Behinde-
rungen auf kommunaler Ebene, im All-
gemeinen auf der Makroebene, eine Ori-
entierung bieten. Zum anderen kann es
gleichfalls für Projekte auf der Meso-
ebene, für die Außenstruktur des Pro-
jekts (vordergründig ist hier dessen Ein-
bindung) sowie auch auf die Innenstruk-
tur angewendet werden. Letztlich geht
es darum, in Beteiligungsprojekten das
Höchstmaß an Partizipation zu erreichen
bzw. darum, die Partizipationsrechte auf
beiden Strukturebenen zu verankern und
zu stärken. Die untersten Stufen zeigen,
dass es sich um keine Partizipation han-
delt, z. B. wenn die Projektgruppe zu
Zwecken der Durchsetzung von Inte-
ressen eines bestimmten Trägers ledig-
lich instrumentalisiert wird. Charakte-
ristisch hierfür ist die Arbeit nach An-
weisungen, die kaum Raum für eigene
Ideen und Handlungsspielräume zu-
lässt. Die Vorstufen von Partizipation
zeigen dagegen eine zunehmend starke
Einbindung der Projektmitglieder in Ent-
scheidungsprozesse, auch wenn (noch)
kein direkter Einfluss auf die Prozesse
möglich ist (vgl. Partizipative Qualitäts-
entwicklung 2008). Hier werden sowohl
in der Projektvorbereitung als auch im
-verlauf Beratungsgespräche geführt;
diese haben jedoch keinen verbindlichen

Einfluss auf den Entscheidungsprozess.
Die Vorstufen umfassen das Informati-
ons-, Anhörungs- und Initiativrecht. In-
formationen und damit verbundene Wis-
sensbestände sind Voraussetzung. Aus-
gehend von der Projektaußenstruktur
stellen sich die Fragen, wie Projektbe-
teiligte informiert werden: Erhalten sie
die Informationen in leichter/einfacher
Sprache? Wird die Projektgruppe der
Verwaltung zur Anhörung gebeten, wenn
es keine anderweitigen Vertretungsstruk-
turen gibt? Werden auch hier die Ge-
spräche in einer verständlichen Sprache
gehalten? Werden Verfahrensabläufe,
Formalien verständlich und hinreichend
erklärt? Sind unterschiedliche Wissens-
stände, Lerntempi und die o. g. ‚unter-
drückte oder zu entwickelnde‘ Entschei-
dungsfähigkeit von Menschen mit kogni-
tiver Behinderung berücksichtigt? Wird
die Gruppe mit in die weiteren Planungs-
schritte einbezogen und werden diese
gemeinsam beraten? Echte Partizipati-
on zeichnet sich dahingehend aus, das
Mitbestimmungsrechte, eine teilweise
bis gar eine eigene Entscheidungskom-
petenz, eine Entscheidungsmacht und
ein Vetorecht bestehen. Dies kann v. a.
in Hinblick auf den Formalisierungs-
grad betrachtet werden: In welche Struk-
turen ist das Projekt eingebunden und
auf welche Weise wird auf dieses zurück-
gegriffen? Ist es fest in die Verwaltungs-
strukturen eingebunden und findet es
verwaltungsintern auch Anklang? So
sind unabhängig von den rechtlichen
Rahmenbedingungen (Satzung – recht-

licher Formalisierungsgrad usw.) Hand-
lungsspielräume gegeben und zu er-
warten.

Partizipation in der inneren 
Projektstruktur – Projektbeispiel

Aus der Innenstruktur heraus betrachtet
sollte folgenden Qualitätsdimensionen
(vgl. STANGE 2008, 340) nachgegan-
gen werden, um die individuellen Be-
teiligungsrechte innerhalb des Projekts
und durch das Projekt zu ermöglichen
und zu stärken.

Ebene der internen Struktur

Sind Informationen für alle zugänglich
(klar/transparent, öffentlich einsehbar)?
Wie werden Projektbeteiligte innerhalb
des Projekts über Projektschritte o. ä.
informiert (Informationsbündelung)?
Gibt es alternative Kommunikations-
wege? Werden partizipative Methoden/
Verfahren angewendet: z. B. Stadtteil-
begehungen, Sozialraumerkundungen
o. ä.? Werden bei einem Unterstützungs-
bedarf Assistenzleistungen zur Verfü-
gung gestellt? Wie wird die Assistenz
organisiert und finanziert? 

Ebene des Prozesses

Ausgehend von der Ausgestaltung der
Partizipationsrechte und im Sinne einer
unterstützten Partizipation: Wie werden
Projektbeteiligte zum Mitreden und 
-diskutieren eingeladen und ermutigt?
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Projekt arbeitet nach Anweisungen eines Trägers o.ä.Instrumentalisierung 

Projektmitglieder können gegen Entscheidungen stimmen.Vetorecht

Projekt wird immer wiederholt; unter einem bestimmten Ablauf 
und ohne Perspektive der Weiterentwicklung. Ritual

Projekt lädt zu öffentlichen Veranstaltungen ein und 
informiert über Projektaktivitäten (Mesoebene).Information 

Projekt wird ebenfalls eingeladen von Verwaltung o. ä. Es gibt allerdings keine 
Kontrolle darüber, ob die eingebrachte Perspektive Berücksichtigung fi ndet.Anhörung

Beispielsweise wird das Projekt extern zur Beratung bzgl. 
städtebezogener Maßnahmen eingeladen (Makroebene). Die Beratung 
hat jedoch keinen verbindlichen Einfl uss auf den Entscheidungsprozess.

Einladung zu 
Beratung

Gleichberechtigte Mitarbeit für alle im Projekt; 
Beratung & Rücksprache: Projekt hat formale, 

verbindliche Rolle in der Entscheidungsfi ndung
Mitbestimmung

Projektentscheidungen obliegen der Projektgruppe.
Mitgestaltung: Projektbeteiligte bestimmen 

die jeweiligen Themen und Maßnahmen selbst.

Eigener 
Entscheidungsbereich

Inklusiv-partizipativ orientierte Projekte

Keine
Partizipation

Vorstufen der 
Partizipation

Echte
 Partizipation

Abb. 2: Stufen der Partizipation in Anlehnung an ARNSTEIN 1969.



Welche Formen und Möglichkeiten des
Austauschs und der Beteiligung beste-
hen? Welche Kommunikationsprozesse
finden statt? Wie werden Themen bera-
ten? Wie werden in dem Projekt Empo-
werment-Prozesse ermöglicht? Wie folgt
das Projekt dem Leitbild der Selbstbe-
stimmung? Inwieweit lässt die Projekt-
struktur Mitbestimmungs-, gar Entschei-
dungsmöglichkeiten zu? Können Pro-
jektbeteiligte ihre Ideen einbringen und
die Maßnahmen (das Konzept o. ä.) mit-
gestalten? (Initiativrecht). Können neben
Ideen Stellungnahmen und Empfehlun-
gen abgegeben werden, bevor Themen
z. B. in den Fachausschüssen o. ä. bera-
ten bzw. beschlossen werden?

Ebene des Ergebnisses

Wird eine Verstetigung der Projektakti-
vitäten angestrebt? Auf welche Weise?
Projekte müssen auch über die Projekt-
zeit hinaus etwas bewirken; es ist wich-
tig, dass sich daraus Anschlussperspek-
tiven ergeben. Sind Veränderungen/
Verbesserungen im Umfeld oder bei Be-
teiligten durch das Projekt festzustellen?

Diese Leitfragen können in den Kon-
text der politischen Bildung gesetzt wer-
den. Hier geht es u. a. darum, die Parti-
zipation zu verbessern und gleichzeitig
zur Partizipation zu befähigen. 

Projekte sollten daher immer eine
emanzipatorische Dimension aufweisen,
die Raum für Mitbestimmung und Selbst-
bestimmung zulässt. Hervorzuheben sind
der Assistenzaspekt und die damit ver-
bundenen o. g. Organisations-/Finan-
zierungsprobleme. Die Assistenz ist

neben den barrierefreien Rahmenbe-
dingungen ebenfalls eine Teilnahmevo-
raussetzung. Auch Aufwandsentschädi-
gungen/Nachteilsausgleiche ermöglichen
erst die Teilhabe. 

Beim folgenden Projekt4 zum Be-
reich ‚inklusiver Politik‘ sind Partizipa-
tionsgrad und -intensität als hoch ein-
zustufen. Bei der Arbeitsgruppe Jugend-
liche Inklusiv Politisch Aktiv (kurz: JIPA)
in Münster machen Jugendliche mit und
ohne Behinderung gemeinsam Politik
(SeHT Münster e. V. 2017). Das Ge-
samtprojekt zeichnet sich v. a. durch

die starke Anbindung (Austausch) mit
der Politik und die interaktive, koope-
rative Ausrichtung aus. Verschiedene
Maßnahmen werden gemeinsam mit
Politikern durchgeführt und besprochen.
JIPA ist in hohem Maße an bestehende
Strukturen angebunden (Jugendrat,
Kommission zur Förderung der Inklusi-
on von Menschen mit Behinderungen,
KiB) und setzt auch hinsichtlich ihrer
Maßnahmen an diese an (Schulen).
Das Projekt fördert die politische Bil-
dung und bietet einen Lern- und Erfah-
rungsraum für Jugendliche, in dem die-
se ihre Interessen vorbereiten und darü-
ber hinaus vertreten können. Der eigen
entworfene Clip zu Politik in Leichter
Sprache oder der Projekttag zum Motto
„Politik einfach erklärt“ verbessert die
Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten
insbesondere für Menschen mit kogni-
tiver Behinderung am politischen Dis-
kurs.

Chancen und Spannungsfelder von
Beteiligungsprojekten

Wichtig ist es, Beteiligungsprojekte da-
hingehend zu betrachten, wo politische
Partizipation vorgesehen ist – im Pro-
zess, in der Konzeption, in Programmen,
Verfahrensschritten oder sonstigen Teil-
bereichen des Projekts. Die wirkungs-
vollste Partizipation ist dann gegeben,
wenn Gestaltungsräume zur Beteiligung
selbst entwickelt werden (vgl. STANGE,
MEINHOLD-HENSCHEL & SCHACK
2009, 85). Zentral sind folglich der Pro-
jektrahmen und die dort auszugestal-
tenden Partizipationsrechte. Das bedeu-
tet, dass echte Entscheidungskompeten-
zen eingeräumt werden; sowohl nach

außen als auch nach innen hin. Es geht
mehr als nur um das Abfragen von Wün-
schen (vgl. ebd.). Neben der Stärkung
der Handlungskompetenz geht es darum,
das praktische partizipative Handeln
wirklich zu ermöglichen (vgl. GEISER,
GILLE 2015, 111). Das vorgestellte
Projekt ‚lädt‘ durch seine offene Projekt-
struktur und damit geringen Verpflich-
tung zur Mitwirkung ein (wenngleich es
zwar ein zielgruppenspezifisches Projekt
ist, kann es durchaus auf Projekte im
Bereich der Erwachsenenbildung über-
tragen werden). Themen können einge-
bracht und vorbereitet werden, so auch

Entscheidungen. Projektbeteiligte erhal-
ten hierzu einen Raum, der fernab von
machtbasierten, programmatischen In-
teressen (z. B. politische Streitkultur)
und hierarchischen Strukturen ist, bzw.
einen Handlungsraum, in dem Entschei-
dungen noch nicht feststehen. Partizi-
pation lebt von einer Zieloffenheit. Im
Projekt findet eine gemeinsame Ent-
scheidungsfindung und Prozessgestal-
tung statt. Die Beteiligten bestimmen
nicht nur die jeweiligen Themen tat-
sächlich selbst, sondern haben auch
echte Entscheidungskompetenzen und
die Möglichkeit zu verbindlichen Ent-
scheidungen. Zudem fördern die im Pro-
jekt entstehenden Netzwerke/Freund-
schaften die Beteiligungskultur und die
nötige Konfrontationsbereitschaft. GEI-
SER und GILLE (2015, 100) betonen,
dass soziales Eingebundensein Partizi-
pation verstärkt. Beide o. g. Partizipati-
onsdimensionen greifen im Projekt und
verstärken sich gegenseitig (vgl. ebd.).
Unabhängig von Jugendlichen können
alle lernen, Meinungsbilder zu formen
und zu kräftigen, sich zu positionieren
und mitzureden. Wie angeführt, muss Be-
teiligung erst gelernt, praktiziert und er-
fahren werden (vgl. ebd., 97). Umso
wichtiger ist es, bildungspolitisch und
im Sinne des Empowerments hieran an-
zusetzen. Projekte können also gut an
die o. g. Sozialisationserfahrungen von
Menschen mit kognitiver Behinderung
anknüpfen. Die Erfahrungen aus der
Praxis zeigen, dass v. a. bei JIPA die
Hemmschwelle, sich einer komplexen
Thematik wie der Politik anzunähern,
durch solch eine projektorientierte Form
genommen werden kann. Barrierefreie
Maßnahmen oder der auf Augenhöhe
stattfindende Austausch mit Politik und
Entscheidungsträgern können erzielt
werden und zur Nachhaltigkeit beitragen.
Diese Erfahrungen stärken die Projekt-
beteiligten und zeigen, dass ihr Engage-
ment sich lohnt und ernst genommen
wird. Sie werden in ihrer Handlungsfä-
higkeit, in ihrer partizipierenden Rolle
und Funktion und in ihrer Wirksamkeit
(Kompetenzrolle und Selbstvertretungs-
fähigkeiten) gestärkt, nicht zuletzt in
ihrer Politik- und Demokratiekompe-
tenz (mehr in SCHIEFER, SCHÜTTE
& SCHLUMMER 2015).

Partizipation muss ermöglicht (Struk-
turen), gewollt (Kultur) und gemacht
(Aktivität) werden (LAG Selbsthilfe NRW
2016, 27). Alles bedingt sich. Nur wenn
alle drei Ebenen beachtet und bearbei-
tet werden, kann die politische Partizi-
pation von Menschen mit Behinderun-
gen und die aller, umfassend, effektiv und
nachhaltig gestärkt werden (vgl. ebd.). 

Mit Projekten sind allerdings auch
verschiedene Probleme verbunden. 
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4 Umfassende Darstellungen sind im Inklusionskataster NRW zu finden. 

Die wirkungsvollste Partizipation ist dann gegeben,
wenn Gestaltungsräume zur Beteiligung selbst 
entwickelt werden.



Finanzierung 

Ausgehend von den Projekterfahrungen
ist die größte Schwierigkeit bei der nicht
gegebenen oder zumindest nicht gesi-
cherten Finanzierung zu sehen, wie es
auch STANGE, MEINHOLD-HEN-
SCHEL & SCHACK (2009, 98) konsta-
tieren. Es gibt durchaus aber verschiede-
ne Möglichkeiten der Projekt(weiter)
finanzierung – über allgemeine Anbieter,
oft spezifisch nach Lebensbereichen oder
über Anschubfinanzierungen, Aktio-
nen, Stiftungen (vgl. Inklusionskataster
NRW o. J.). 

Ressourcen

Bei Projekten, die keine professions-
übergreifende Zusammenarbeit vorsehen,
kann es an verschiedenen Blickwinkeln,
Diskursen und Ressourcen fehlen. Pro-
jekte sind arbeitsaufwändig; sie bedür-
fen einer hinreichenden Koordination,
Kooperation, Zeit und einer operativen
Projektleitung – Federführung, die zudem
zu einem der Erfolgsfaktoren zählt (s. a.
STANGE MEINHOLD-HENSCHEL &
SCHACK 2009, 130). Die Projektleitung
tätigt dies neben ihren eigentlichen be-
ruflichen Verpflichtungen, wodurch die
Gefahr besteht, dass das Projekt letzt-
lich als eines unter vielen gesehen wird.
Dies ist auch der Fall, wenn es ungenü-
gend seitens der Verwaltung oder Poli-
tik wahrgenommen wird und es an An-
schlussfähigkeit fehlt. Umso geringer ist
dann die Chance, etwas bewirken zu
können. Projekte müssen daher seitens
der Entscheidungsträger gewollt sein,
was sich meist über Direktgespräche
und Aufklärungsarbeit angehen lässt.
Ansonsten sind sie von vornherein zum
Scheitern verurteilt (vgl. ebd., 135). 

Offene Projektausrichtung

Bei der inklusiven Projektausrichtung
zeigt sich, genauso wie bei anderen Pro-
zessen, einerseits das Problem der Akqui-
se sowie des schweren Zugangs zu be-
stimmten Personengruppen. Umso wich-
tiger sind Netzwerkstrukturen, um nicht
nur personelle, sondern auch weitere
finanzielle, sachliche Ressourcen er-
schließen zu können. Anderseits birgt
die geringe Verpflichtung durch die
offene Struktur die Gefahr, dass das
bürgerschaftliche Engagement erschlafft
oder zum Erliegen kommt. Ein Inklusi-
onsprojekt lebt von einem vielfältigen
Projektteam, verschiedenen Methoden
und Techniken. Gerade bei Beteiligungs-
projekten und unter der Prämisse, damit
sich alle beteiligen können, kommt es,
wie genannt, auf eine barrierefrei gestal-
tete Ausrichtung an. Beteiligungs-/Dis-
kussionsrunden, die nicht in einer mög-
lichst einfachen Sprache gehalten wer-

den, bergen die Gefahr einer Pseudobe-
teiligung. Bei dieser sind v. a. Menschen
mit einer kognitiven Behinderung zwar
körperlich anwesend, haben aber keine
Möglichkeit zur Mitwirkung (vgl. BEH-
RISCH, GRÜBER 2014, 22). 

Veränderungen

Projekte finden meist parallel zum All-
tagsgeschehen statt, sie können zwar
Routinen aufbrechen, Neues hineinbrin-
gen; gleichzeitig stören sie aber auch
routinierte Abläufe (vgl. STANGE, MEIN-
HOLD-HENSCHEL & SCHACK 2009,
136). Die damit einhergehenden Verän-
derungen setzen daher ein Adaptions-
vermögen und eine kreative Problemlö-
sung voraus. Projekte sind Prozesse (vgl.
ebd., 138) und Prozesse können kon-
fliktreich sein.

Vor diesem Hintergrund können Pro-
jekte aber ihr Potenzial dahingehend
zeigen, dass sie durch die mit sich brin-
genden Veränderungen Neues anstoßen
und insbesondere festgefahrene Alltags-
routinen aufbrechen können. Bei der
JIPA sind neue Kooperationsformen
zwischen Jugendlichen und Politikern
entstanden; gar eine Haltungsänderung
bei Politikern. Routinen bringen zwar
Sicherheit, die Praxis allerdings kann
sich Veränderungen, wie gesellschaftli-
chen Problemlagen und Umbrüchen,
nicht verschließen. Sie lebt davon. Den
damit verbundenen Unsicherheiten gilt
es zu begegnen, da sie den weiteren Pro-
zess und Verlauf wesentlich beeinflus-
sen. In Projekten kann sich letztlich
gewissen Themen in einem absehbaren
Zeitrahmen und in einer Art ‚Testphase‘
angenähert werden. 

Resümee und Ausblick

In Hinblick auf die zu Beginn dargestell-
te fehlende Beteiligung bestimmter Per-
sonengruppen können projektorientier-
te Formen im Vergleich zu anderen Be-
teiligungsformen einen einfacheren,
unverbindlicheren Zugang und damit
einen Anreiz zur Mitarbeit darstellen.
Im Kontext politischer Bildung wird
hier eine niedrigschwellige Möglichkeit
denen gegeben, die sich vielleicht vor-
her nicht trauten, ihre Meinung in der
Öffentlichkeit kundzutun. Sie erhalten
einen Raum (mehr oder weniger einen
‚politischen Vorraum‘), ihre Meinung zu
erkennen, zu formen und frei zu äußern
und insbesondere ihr politisches Enga-
gement und Fertigkeiten dazu zu erpro-
ben. Zugleich lernen sie dies im Um-
gang mit anderen. Als Gewinn und Er-
leichterung des politischen Engagements
wurde ebenso der Projektrahmen, der
Rückhalt durch die Projektbeteiligten
hervorgehoben. Im Vergleich zur reinen

Parteiarbeit steht hier die gemeinsame
Erarbeitung eines bestimmten Themas
im Vordergrund. Dies fördert insgesamt
die Konfrontationsbereitschaft, die all-
zu oft nicht hinreichend gegeben ist
und erst entwickelt werden muss.

Projektorientierte Formen stellen eine
notwendige Ergänzung bisheriger Be-
teiligungsformen dar, die auf eine inklu-
sive Politik hinwirken können. Es han-
delt sich um keine Inklusion „von oben“,
Wissen und Erfahrungen von Betroffe-
nen werden gezielt genutzt. Daher die-
nen sie insbesondere auch als Schnitt-
stelle zwischen Selbsthilfe, Kommune
und Politik oder als Anfang, sofern es
noch keine entsprechenden Strukturen
gibt. Projekte sind ‚einfach‘ zu initiieren,
d. h. sie können überall aufgegriffen wer-
den (in Einrichtungen, Schulen usw.).

    Wichtig ist und bleibt aber die Nach-
haltigkeit und Anschlussfähigkeit von
solchen Projekten, damit es zu keiner
punktuellen, symbolischen oder ein-
maligen Ad-hoc-Beteiligung kommt. Es
geht darum, diese Erfahrungen zu nut-
zen und sie in permanente und kon-
stante Beteiligungsformen münden zu
lassen. Projekte müssen sich mit dem
jeweiligen Gemeinwesen verzahnen, 
d. h. sich mit dem ‚eigentlichen‘ Inklu-
sionsprozess und den Regelangeboten
vor Ort verknüpfen.  
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In Deutschland finden derzeit rund
300.000 Menschen mit Behinderung Be-
schäftigung im Rahmen von Teilhabe
am Arbeitsleben in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung (vgl. BAG
WfbM 2017). Diese Einrichtungen wer-
den als Sondereinrichtungen außerhalb
des allgemeinen Arbeitsmarkts zuneh-
mend als exklusiv und wenig durchläs-
sig kritisiert und es wird eine stärkere
Orientierung in Richtung der Förderung
der Beschäftigung in regulären Arbeits-
verhältnissen gefordert (vgl. SCHREI-
NER 2016, 2; FERRAINA 2012, 15).
Beispielsweise äußerte sich der Aus-
schuss über die Rechte von Menschen
mit Behinderung der Vereinten Nationen
besorgt über „den Umstand, dass segre-

gierte Behindertenwerkstätten weder auf
den Übergang zum allgemeinen Arbeits-
markt vorbereiten noch diesen Übergang
fördern“ (Vereinte Nationen 2015, 2).

Eine großangelegte Studie über die
Übergangsquoten von deutschen WfbM
aus dem Jahr 2008 stellte heraus, dass
die Quote im Durchschnitt bei 0,16%
lag und bestätigte somit diese Kritik
(vgl. DETMAR et al. 2008, 11). Aktuel-
lere Studien deuten darauf hin, dass
sich diese Zahlen nicht bedeutsam ver-
ändert haben (vgl. SOMMER et al. 2015,
43). Die Ursachen für die geringe An-
zahl an Menschen, denen ein Übergang
aus der Werkstatt in reguläre Arbeits-
verhältnisse gelingt, werden hauptsäch-

lich auf Seiten des allgemeinen Arbeits-
markts und bei den Menschen mit Be-
hinderungen selbst gesehen. Die ange-
spannte Beschäftigungssituation, hohe
Arbeitslosigkeit in vielen Regionen, der
zunehmende Wegfall von sogenannten
‚Einfach-Arbeitsplätzen‘, eine mangeln-
de Qualifizierung der Werkstattbeschäf-
tigten oder das Nicht-gewachsen-sein
von psychischen und arbeitsspezifischen
Anforderungen sind einige der Stich-
worte, die in diesem Zusammenhang
thematisiert werden (vgl. FRIEDRICH
2006, 51; DETMAR et al. 2008, 15;
SOMMER et al. 2015, 27).

In diesem Artikel wird aus organisa-
tionssoziologischer Sicht der Frage nach-
gegangen, inwieweit auch organisatio-
nale Strukturen innerhalb der WfbM zu
den geringen Übergangsquoten beitra-
gen können. Ähnlich dem von BECKER
beschriebenen Tripelmandat der Werk-
statt – bestehend aus den Widersprüch-
lichkeiten zwischen dem Auftrag der
Persönlichkeitsförderung, der Übergangs-
förderung und der Erwirtschaftung von
angemessenen Arbeitsentgelten (vgl.
BECKER 2017, 57) – können auch aus
organisationssoziologischer Perspektive
verschiedene Organisationstypen mit je-
weils differierenden Zielen beziehungs-
weise Mandaten innerhalb der Struktur
der WfbM festgestellt werden. 

Für die Analyse wird die Organisati-
onstypologie, die der US-amerikanische
Soziologe Yeheskel HASENFELD zur
Differenzierung verschiedener Typen von
sozialen Dienstleistungseinrichtungen
aufgestellt hat, zugrunde gelegt und auf
einzelne Bereiche innerhalb der WfbM
bezogen. Ziel dieses Artikels ist es, mög-
liche Zielkonflikte und widersprüchli-
che Strukturen aufzuzeigen und in Re-
lation zur Aufgabe der Übergangsförde-
rung zu setzen.

Organisationstypologie nach 
Yeheskel HASENFELD

Yeheskel HASENFELD hat seine Orga-
nisationstheorie bereits in den 1970er
Jahren aufgestellt und seitdem weiter-
entwickelt. Seine Klassifikation bezieht
sich nicht auf die Gesamtheit aller Orga-
nisationen, sondern nur auf Organisa-
tionen, die von ihm als ‚human service
organizations‘ (wörtlich etwa: mensch-
liche Dienstleistungsorganisationen) be-
zeichnet werden. Es handelt sich dabei
um soziale Dienstleistungsorganisatio-
nen, deren Ziel es ist, das Wohlergehen
ihrer Empfänger(innen), (Klient(inn)en)
und der Gesellschaft sicherzustellen
oder wiederherzustellen. Das Ziel der
Gewinnmaximierung, welches bei er-
werbswirtschaftichen Unternehmen
oberste Priorität hat, tritt bei diesen Orga-

Klara Lammers Malte Teismann

Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung aus organisations-
soziologischer Perspektive 

| Teilhabe 1/2018, Jg. 57, S. 37 – 42

| KURZFASSUNG Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Deutschland stehen
vermehrt in der Kritik, nur eine sehr geringe Anzahl ihrer Beschäftigten in Arbeitsverhält-
nisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Studien zu diesem Thema bestä-
tigen, dass die Übergangsquote im Durchschnitt deutlich unter einem Prozent liegt. Ursa-
chen werden hauptsächlich auf Seiten des allgemeinen Arbeitsmarkts und bei den Men-
schen mit Behinderungen selbst gesehen. Dieser Artikel widmet sich anhand der
organisationssoziologischen Theorie von Yeheskel HASENFELD den Organisationsstruktu-
ren innerhalb von WfbM und bringt diese in Zusammenhang mit den niedrigen Über-
gangsquoten. Es wird herausgearbeitet, dass Werkstätten mehrere verschiedene Organi-
sationstypen in ihrer Struktur vereinen, die mit jeweils unterschiedlichen, sich teilweise
widersprechenden Zielvorstellungen einhergehen. Dies wirkt sich auf die praktische Arbeit,
auf die Mitarbeitenden und auch auf den Auftrag der Übergangsförderung aus.

| ABSTRACT Sheltered workshops from the perspective of organizational socio-
logy. Sheltered workshops in Germany are subject to increasing criticism, since only a
small number of their employees with disabilities manages the transition to the general
labour market. As scientific studies confirm, the transitional quota is in average signifi-
cantly below one percent. The current labour-market situation and the professional qua-
lification of people with disabilities primarily serve as an explanation of this phenomenon.
This article analyses the organizational structures of German sheltered workshops and
relates to the low transitional quota, using the organizational-sociological theory of
Yeheskel HASENFELD. The authors identify that sheltered workshops unite several types
of organizations in their structure, which come along with different and partly conflicting
aims. This has an impact on the practical work, the employees and on the legal mandate
of sheltered workshops to encourage and support the transition of their employees with
disabilities to the general labour market. 



nisationen zugunsten des gesellschaft-
lich sinnvollen Leistungsauftrags in den
Hintergrund. Sie werden somit volks-
wirtschaftlich gesehen dem Nonprofit-
Sektor zugerechnet (vgl. HELMIG, BOE-
NIGK 2012, 5). Klassische Beispiele sind
Schulen, Krankenhäuser und Arbeits-
vermittlungen oder allgemein formu-
liert: Bildungs-, Therapie-, Rehabilitati-
ons- oder Sozialisationseinrichtungen.
HASENFELD (1972) unterscheidet inner-
halb dieser Organisationsgruppe zwei
grundsätzliche Typen.

People-changing Organisationen

Den ersten bezeichnet er als people-
changing organizations (übersetzt etwa:
Personen-verändernde Organisationen)
und beschreibt sie als Organisationen,
deren Ziel es ist, durch eine direkte Ver-
änderung des Verhaltens oder der Eigen-
schaften von Klient(inn)en ihr Wohler-
gehen zu erhöhen (vgl. KLATETZKI
2010, 10). Als Beispiele können Schulen
genannt werden, die durch Bildungsan-
gebote und pädagogische Interventio-
nen versuchen, die persönlichen Eigen-
schaften ihrer Schüler(innen) zu verän-
dern; oder therapeutische Settings, in
denen Klient(inn)en oder Patient(inn)en
im direkten Kontakt mit den Thera-
peut(inn)en dazu befähigt werden sol-
len, ihr Verhalten zu verändern.

Um das Ziel der Veränderung bei Kli-
ent(inn)en zu erreichen, wenden people-
changing Organisationen verschiedenste
Technologien an (vgl. HASENFELD,
ENGLISH 1974, 5). Diese sind in der
Regel unbestimmt und können nicht
routinemäßig von einem auf den ande-
ren Fall übertragen werden, da es immer
um individuelle Veränderung bei ein-
zelnen Menschen geht. Als Beispiele für
Technologien dieser Organisationsform
können Beratung, Einzel- oder Grup-
pentherapie oder auch pädagogische
Methoden genannt werden (vgl. NEU-
GEBOREN 1991, 257). Folglich spielen
Klient(in)-Mitarbeiter(in) Beziehungen
in diesen Organisationen eine zentrale
Rolle, denn ohne eine Vertrauensbasis
und Kontinuität sei es nicht möglich, Ver-
änderungen in den persönlichen Merk-
malen oder im Verhalten von Klient(in-
n)en hervorzurufen (vgl. MAGUIRE
2003, 89). Diese Beziehungen sind in
der Regel von Verlässlichkeit und Dau-
erhaftigkeit geprägt (vgl. HASENFELD
1972, 258).

Grundsätzlich gilt, dass die ange-
strebten Veränderungen – zum Beispiel
das Aufarbeiten von Defiziten oder der
Ausbau von vorhandenen Kompeten-
zen – innerhalb der Organisationsgren-
zen der people-changing Organisation
stattfinden und dass nur wenig Abhän-

gigkeit von anderen Umweltakteuren
besteht (vgl. DRESSEL 2012, 46). Der
Erfolg einer people-changing Organisa-
tion richtet sich danach, ob eine Verän-
derung bei Klient(inn)en in die gewünsch-
te Richtung eingetreten ist oder nicht.
Das hohe Maß an Subjektivität und die
enge Verbindung mit bestimmten Wert-
vorstellungen in dieser Frage machen
es schwierig, eine Art Erfolgsquote zu
ermitteln (vgl. MAGUIRE 2003, 87).

People-processing Organisationen

Als people-processing organizations
(übersetzt etwa: Personen-abwickelnde
Organisationen) beschreibt HASEN-
FELD Organisationen, die es nicht zum
Ziel haben, die Merkmale ihrer Klient(in-
n)en direkt zu verändern, sondern ihnen
in einem (Weiter-) Vermittlungsprozess
zu einem neuen sozialen Status zu ver-
helfen (vgl. KLATETZKI 2010, 10). Als
typisches Beispiel für eine solche Orga-
nisationsform seien Arbeitsvermittlun-
gen genannt. Ihr vordergründiges Ziel
ist es, als Vermittlungsstelle zwischen
den Klient(inn)en und dem aufnehmen-
den Arbeitsmarkt zu agieren und ihnen
vom Status ‚arbeitssuchend‘ zum Ar-
beitnehmer(innen)status zu verhelfen.

Die Technologien, die people-proces-
sing Organisationen benutzen, beschreibt
HASENFELD mit dem Oberbegriff
„classification/disposition“ (HASEN-
FELD 1972, 257) (übersetzt: Klassifika-
tion/Einteilung). Damit ist gemeint, dass
die Organisation im Zuge einer Art Diag-
nostik oder Anamnese eine Erfassung
der Eigenschaften, Kompetenzen und
der persönlichen Merkmale der Kli-
ent(inn)en vornimmt (vgl. HASENFELD,
ENGLISH 1974, 5) und sie daran an-
schließend mit einem bestimmten „Eti-
kett“ (DRESSEL 2012, 46) versieht. Je
nach Art und Qualität dieser Einteilung
kann dann die Vermittlung in neue so-
ziale Umgebungen oder Settings ange-
boten werden (vgl. NEUGEBOREN
1991, 257).

Anders als bei people-changing Or-
ganisationen vollzieht sich bei dieser
Art von Organisation die Veränderung
bei Klient(inn)en erst außerhalb der
Organisationsgrenzen, weshalb sie auf
Organisationen in der Umwelt, die diese
aufnehmen, angewiesen sind. Als Bei-
spiel sei der allgemeine Arbeitsmarkt
genannt, der Klient(inn)en der Agentur
für Arbeit nach erfolgreicher Vermitt-
lung aufnimmt und somit die Reaktion
auf die geleistete Arbeit der people-pro-
cessing Organisation liefert. Während
people-changing Organisationen also
eher isoliert arbeiten, da sie selbst das
‚Produkt‘ – also die Veränderung bei Kli-
ent(inn)en – erzeugen, sind people-pro-

cessing Organisationen auf eine enge
Vernetzung mit externen Einheiten an-
gewiesen, weil erst dort die Verände-
rung bei Klient(inn)en stattfindet (vgl.
HASENFELD 1972, 258).

Da ein Hauptaugenmerk auf der Wei-
tervermittlung liegt, sind die Klient(in-
n)enkontakte bei diesen Organisatio-
nen in der Regel deutlich kürzer als bei
people-changing Organisationen und
die Klient(in)-Mitarbeiter(in)-Beziehung
ist nicht in dem Maße entscheidend,
wie es dort der Fall ist, da viele Klassifi-
kations- und Anamneseaufgaben eher
formaler Art sind und relativ routine-
mäßig durchgeführt werden können (vgl.
MAGUIRE 2003, 86). Der Erfolg dieser
Art von Organisationen hängt maßgeb-
lich davon ab, ob es gelingt, Klient(in-
n)en an externe Organisationen zu ver-
mitteln. Als einfaches Messinstrument
kann daher die Vermittlungsquote die-
nen (vgl. HASENFELD 1972, 261).

HASENFELD weist darauf hin, dass
es in der Praxis meist nicht gelingt, eine
scharfe Trennlinie zwischen ‚reinen‘
people-changing beziehungsweise peop-
le-processing Organisationen zu ziehen
(vgl. HASENFELD, ENGLISH 1974, 5).
People-changing Organisationen wären
auch auf eine gewisse Klassifikation
ihrer Klient(inn)en angewiesen, um die
richtigen Technologien anzuwenden und
auch Organisationen, die primär people-
processing Strategien anwendeten, könn-
ten Elemente enthalten, bei denen es
um eine direkte Veränderung der per-
sönlichen Attribute von Klient(inn)en
gehe (vgl. DRESSEL 2012, 48). Es bie-
tet sich deshalb in diesem Kontext –
auch im Hinblick auf den Bezug zur
WfbM – an, von people-processing oder
people-changing Aktivitäten oder Stra-
tegien innerhalb von Organisationen zu
sprechen.

Organisationsform der WfbM

Im Folgenden wird aufgezeigt, dass Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung
aufgrund ihrer besonderen Organisati-
onsstruktur keinem der nach HASEN-
FELD benannten Typen eindeutig zu-
geordnet werden können, sondern dass
sie Elemente beider Typen in ihrer Struk-
tur vereinen und an manchen Stellen
über die allgemeine Definition von
‚human service organizations‘ hinaus-
gehen. 

People-changing Strategien der WfbM

Elemente einer people-changing Orga-
nisation finden sich vor allem im er-
wachsenenpädagogischen Auftrag der
WfbM, die Leistungs- und Persönlich-
keitsentwicklung von Menschen mit Be-
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hinderung zu fördern und ihnen Maß-
nahmen der beruflichen Bildung anzu-
bieten, denn hier sollen persönliche
Merkmale der Beschäftigten direkt durch
entsprechende Technologien verändert
werden. In einer WfbM können zwei
grundsätzliche Arten von people-changing
Technologien unterschieden werden.
Auf der einen Seite wird die Arbeit in
einem bestimmten Beschäftigungsfeld
selbst als Förderinstrument eingesetzt
(vgl. SPIESS 2004, 66) und auf der
anderen Seite wird den Beschäftigten
im Rahmen der Arbeitszeit die Mög-
lichkeit gegeben, an arbeitsbegleitenden
Angeboten zur Persönlichkeitsförderung
teilzunehmen (vgl. BIEKER 2005, 318).
Auch die Beziehung zwischen den Kli-
ent(inn)en und den Mitarbeitenden der
Werkstatt hat im Hinblick auf den Bil-
dungsauftrag einen hohen Stellenwert,
so wie es in people-changing Organisa-
tionen üblich ist. Bei der gemeinsamen
Ermittlung von Neigungen und Fähig-
keiten, bei der konkreten Arbeitsanlei-
tung und in Lernprozessen, die über die
Arbeitsinhalte hinausgehen, sei eine Ver-
trauensbasis und Beziehungsgestaltung
unerlässlich (vgl. TRUNK 2006, 84).
Durch die individuelle Planung und sub-
jektive Bewertung von Erfolgen ist es
schwierig, die Zielverwirklichung einer
Werkstatt in Bezug auf das Ziel der Leis-
tungs- und Persönlichkeitsentwicklung
der Beschäftigten messbar zu machen.
Dies ist, wie oben beschrieben, typisch
für people-changing Organisationen
(vgl. MAGUIRE 2003, 87).

People-processing Strategien der WfbM

Das Ziel von people-processing Orga-
nisationen, ihren Klient(inn)en durch
einen Klassifizierungs- und (Weiter-)
Vermittlungsprozess zu einem neuen
sozialen Status zu verhelfen (vgl. HASEN-
FELD 1972, 257), findet sich in der Kon-
zeption von Werkstätten an zwei Stellen.

Das ist zum einen zu Beginn, wenn
ein Mensch neu in die Werkstatt aufge-
nommen wird. Ziel des dreimonatigen
Eingangsverfahrens ist laut § 3 Abs. 1
der Werkstättenverordnung (WVO) fest-
zustellen, ob die Werkstatt die geeignete
Einrichtung der beruflichen Rehabilita-
tion ist, und wenn ja, welche Arbeitsfel-
der und Gruppen den Kompetenzen,
Neigungen, Wünschen und Interessen
am ehesten entsprechen (vgl. BIEKER
2005, 315 f.). Das Ergebnis dieser Er-
probungszeit – die Entscheidung für
eine bestimmte Maßnahme, Einrichtung
oder Arbeitsgruppe – legt den Status
fest, den der Mensch mit Behinderung
nach dem Eingangsverfahren innehaben
wird. Beispielhaft seien die Status von
Teilnehmer(inne)n einer Berufsbildungs-

maßnahme in der WfbM, von Beschäf-
tigten im Arbeitsbereich einer WfbModer
von Auszubildenden in einem Berufs-
bildungswerk genannt. Ziel des Ein-
gangsverfahrens ist es folglich, durch die
Erhebung von Kompetenzen, Bedarfen,
Neigungen und Merkmalen (‚classifica-
tion‘) herauszufinden, in welche Ein-
richtung beziehungsweise Abteilung Teil-
nehmer(innen) vermittelt werden kön-
nen. 

Zum anderen stellt die in § 5 Abs. 4
der WVO beschriebene Förderung des
Übergangs von Beschäftigten aus der
Werkstatt in Arbeitsverhältnisse des all-
gemeinen Arbeitsmarkts ein Element
einer people-processing Organisation
dar. Es ist die Aufgabe der Mitarbeiten-
den der Werkstatt, Beschäftigte, die den
Wunsch nach einem Übergang äußern,
zu begleiten und zu unterstützen, ihre
Kompetenzen und Unterstützungsbe-
darfe zu erheben und einen geeigneten
Arbeitsplatz zu akquirieren (vgl. FRIED-
RICH 2006, 52). Durch den Wechsel
aus der Werkstatt auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt erlangen die Beschäftigten
einen neuen Status: sowohl auf rechtli-
cher Ebene, da mit dem Arbeitnehmer-
status andere Rechte und Pflichten ein-
hergehen als mit dem arbeitnehmer-
ähnlichen Rechtsverhältnis, in dem Be-
schäftigte zur Werkstatt stehen (vgl.
GREVING, SCHEIBNER 2014, 120),
als auch auf sozialer und gesellschaftli-
cher Ebene, da Arbeitnehmer(innen) von
ihrem Umfeld anders wahrgenommen
werden als Werkstattbeschäftigte (vgl.
DETMAR et al. 2008, 15).

Als people-processing Technologien
im Sinne der von HASENFELD beschrie-
benen Klassifikation und Erhebung von
Kompetenzen und Neigungen können
in der WfbM beispielsweise Eingliede-
rungspläne, die Anwendung von ver-
schiedenen Förderdiagnostikinstrumen-
ten oder individuelle Förderpläne im
Hinblick auf einen Übergang aus der
Werkstatt genannt werden (vgl. BAGüS,
2013, 71).

Sobald es um die Vermittlung von
Klient(inn)en in neue Settings geht, stellt
sich die Frage nach der aufnehmenden
Umwelt, also nach den Organisationen,
die die Klient(inn)en nach der Vermitt-
lung aufnehmen. Die WfbM ist – sobald
es um externe people-processing Akti-
vitäten geht – auf verschiedene aufneh-
mende Umwelten angewiesen. In Bezug
auf die Förderung des Übergangs auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt kann die-
ser generell als aufnehmende Einheit im
Sinne von HASENFELD verstanden
werden. Dabei kann differenziert wer-
den in Organisationen, die ehemalige

Werkstattbeschäftigte regulär beschäfti-
gen, in solche, die ihnen eine Berufs-
ausbildung anbieten, und Träger, die
berufliche Bildungsmaßnahmen außer-
halb der WfbM durchführen (vgl. DET-
MAR et al. 2008, 11).

Neben der Vermittlung an reguläre
Unternehmen können auch Inklusions-
betriebe gemäß §§ 215 ff. SGB IX zu
den aufnehmenden Organisationen ge-
zählt werden. Eine Besonderheit der
WfbM ist, dass sie, wenn es um interne
people-processing Strategien geht, selbst
eine aufnehmende Einheit darstellt. Dies
wird vor allem an den Vermittlungsakti-
vitäten nach dem Eingangsverfahren und
der beruflichen Bildung sichtbar. Ein
Großteil der Teilnehmenden findet eine
Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz
im eigenen Arbeitsbereich der Werk-
statt. Im Gegensatz zu beispielsweise
Arbeitsvermittlungen, die keinen eige-
nen Maßnahmenbereich betreiben und
somit zwingend auf eine Vermittlung an
externe Anbieter und Unternehmen an-
gewiesen sind, ist es aus der Sicht von
Werkstätten nicht unbedingt notwendig,
in Bezug auf die Vermittlung von Be-
schäftigten mit externen Einheiten zu-
sammenzuarbeiten. Die Auswirkungen
dieses Aspekts der Organisationsstruk-
tur von Werkstätten auf den Auftrag der
beruflichen Integration werden weiter
unten beschrieben.

Die WfbM – eine reine human service
organization?

Neben dem Bildungsauftrag und dem
Auftrag der Übergangsförderung wird
in § 12 Abs. 3 der WVO mit dem An-
streben von wirtschaftlichen Arbeitser-
gebnissen ein weiteres Ziel von Werk-
stätten beschrieben, welches über das
hinausgeht, was HASENFELD als human
service organization beschreibt. Die Ge-
winnmaximierung, die bei diesen Or-
ganisationen in der Regel eine nach-
rangige Rolle spielt, ist im gesetzlichen
Auftrag von Werkstätten inbegriffen. Sie
sind verpflichtet, durch die Bearbeitung
von Aufträgen aus der Industrie, durch
den Vertrieb von Produkten aus Eigen-
herstellung oder durch die Erbringung
von Dienstleistungen möglichst hohe
Gewinne zu erzielen, um ihren Beschäf-
tigten ein angemessenes Arbeitsentgelt
im Sinne des Gesetzes auszahlen zu
können (vgl. CRAMER 2009, 283). Da-
durch wird deutlich, dass Werkstätten
neben people-changing und people-
processing Aktivitäten einen Organisa-
tionstypus integrieren, der dem eines
erwerbswirtschaftlichen Unternehmens
ähnelt, welches das Hauptziel der Ge-
winnmaximierung verfolgt.



Welche Auswirkungen hat diese
besondere Organisationsform auf die
Arbeit der Werkstätten und auf die
Aufgabe der Übergangsförderung?

Die unterschiedlichen Ziele, die die ver-
schiedenen Organisationstypen mit sich
bringen, wirken sich auf die Arbeit von
Werkstätten aus.  Das Verhältnis des Zie-
les der Förderung der Kompetenzen und
Entwicklung der Beschäftigten (people-
changing) und des Zieles der Wirtschaft-
lichkeit wird in der Fachliteratur häufig
unter Stichworten wie ‚Produktion ver-
sus Pädagogik‘, ‚Markt oder Mensch‘
oder dem ‚dualen Auftrag‘ diskutiert
(vgl. BIEKER 2005, 323). Diese Begriffe
implizieren, dass der pädagogische Auf-
trag der WfbM in einem Spannungsver-
hältnis zum Gebot der Wirtschaftlich-
keit stehen kann. Beispielsweise kann
es – entgegen wirtschaftlicher Interessen –
im Rahmen der Förderung der Kompe-
tenzen der Beschäftigten sinnvoll sein,
Arbeitsvorgänge zu entschleunigen, zu
wiederholen, um bestimmte Aspekte zu
verdeutlichen, oder Angebote außerhalb
der eigentlichen Arbeit durchzuführen.
Andersherum können sich Werkstätten –
gerade in Zeiten sinkender Auftragslage
(vgl. BIERMANN 2008, 66) – dazu ge-
zwungen sehen, Aufträge anzunehmen,
die dem Grundsatz von Arbeit als För-
derinstrument nicht entsprechen (vgl.
SPIESS 2004, 66). Organisationssozio-
logisch betrachtet kann dieses Span-
nungsverhältnis durch das gleichzeitige
Bestehen von erwerbswirtschaftlichen
Strukturen und denen einer people-
changing Organisation erklärt werden. 

Weniger Konfliktpotenzial scheint die
Beziehung zwischen dem people-changing
Ziel der Kompetenzförderung und dem
people-processing Ziel der Übergangs-
förderung zu enthalten. Es kann eine
Strategie der WfbM sein, Beschäftigte
zunächst durch people-changing Akti-
vitäten auf einen Übergang vorzuberei-
ten und sie erst dann zu vermitteln, wenn
die erforderlichen Kompetenzen erwor-
ben worden sind. Beispiele für ein sol-
ches Vorgehen sind die Angebote einer
Übergangsgruppe oder einer beruflichen
Trainingsmaßnahme (vgl. BAGüS 2013,
70 f.). Bei genauerer Betrachtung lassen
sich hingegen auch Konflikte zwischen
diesen beiden Zielen feststellen. Vor allem
der sogenannte „Klebeeffekt“ beziehungs-
weise die „Sozialisation in die Werkstatt
hinein“ (DETMAR et al. 2008, 14) kön-
nen Auswirkungen eines Spannungsver-
hältnisses zwischen people-processing
und people-changing Zielen sein. Wie
alle Organisationen übt die Werkstatt
einen Sozialisationseffekt auf ihre Mit-
glieder aus. Dieser bewirkt, dass Men-
schen, die neu in die Werkstatt kommen
und der Einrichtung unter Umständen

ablehnend gegenüber stehen, Erfahrungs-
berichten von WfbM zufolge, häufig
schon nach kurzer Zeit deren Vorzüge
zu schätzen lernen und die Werkstatt
als Teil ihrer Lebenswelt erleben (vgl.
DETMAR et al. 2008, 307). 

Dementsprechend schildern die be-
fragten WfbM im Rahmen der ISB-Stu-
die, dass je länger die Menschen in der
Werkstatt seien, desto schwieriger wür-
de die Vermittlung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt, da die Motivation, die eige-
ne Situation zu verändern, in der Regel
durch den beschriebenen ‚Gewöhnungs-
effekt‘ abnehme (vgl. DETMAR et al.
2008, 308). Verstärkt werde dieses Phä-
nomen durch die engen Beziehungen,
die in der Arbeitsgruppe der Werkstatt
sowohl zu Kolleg(inn)en, als auch zu den
Fachkräften für Arbeits- und Berufs-
förderung eingegangen würden und so-
mit häufig ein familiärer Charakter ent-
stehe, der in regulären Beschäftigungs-
verhältnissen so in der Regel nicht be-
stehe (vgl. DETMAR et al. 2008, 308). Es
wird deutlich, dass die Strategie von
people-changing Organisationen, Men-
schen durch dauerhafte Begleitung und
persönliche Beziehung dazu zu befähi-
gen, persönliche Merkmale zu verändern,
im Kontext von Werkstätten kontrapro-
duktiv im Hinblick auf das Ziel der be-
ruflichen Integration sein kann. Gerade
die Dauerhaftigkeit der Maßnahme und
die engen Beziehungen zu den Fach-
kräften, die im Sinne von people-changing
Strategien als förderlich gelten (vgl.
HASENFELD 1972, 258), können hier
als Hemmnisse angesehen werden.

Abschließend soll das Verhältnis vom
Ziel der Übergangsförderung und dem
Ziel der Wirtschaftlichkeit beleuchtet
werden. Auch hier kann ein Zielkon-
flikt festgestellt werden. Die Menschen,
die für einen Übergang infrage kommen
und motiviert sind, sich diesen Heraus-
forderungen zu stellen, sind in der Regel
die Leistungsfähigeren in den Werkstät-
ten, die in den Arbeitsgruppen maßgeb-
lich an der Produktion mitwirken (vgl.
BIERMANN 2008, 64). Für die Werk-
statt ist es deshalb wirtschaftlich gese-
hen kontraproduktiv, diese Leistungs-
träger(innen) auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu vermitteln, weil die Angst
besteht, ohne die leistungsfähigen Be-
schäftigten, die eigene Produktion nicht
mehr aufrecht erhalten und dement-
sprechend den gesetzlichen Anforde-
rungen an Wirtschaftlichkeit nicht mehr
nachkommen zu können (vgl. FRIED-
RICH 2006, 51). SPIESS beschreibt, dass
einige Beschäftigte, die im Rahmen ihrer
Studie befragt wurden, berichteten, dass
sie mit Aussagen wie: „Wir brauchen
dich hier, du kannst nicht gehen, dann
schaffen wir die Leistung nicht mehr“

(SPIESS 2004, 199) emotional unter
Druck gesetzt und somit von Mitarbei-
tenden der Werkstatt an Entwicklungs-
schritten in Richtung eines Übergangs
gehindert worden sind (vgl. SPIESS
2004, 199). Es wird deutlich, dass das
Ziel der beruflichen Integration von Be-
schäftigten in reguläre Arbeitsverhält-
nisse in einem deutlichen Spannungs-
verhältnis zu wirtschaftlichen Interessen
der WfbM steht. Vor allem durch die für
people-processing Organisationen typi-
sche Zusammenarbeit mit den Organi-
sationen, die die Person aufnehmen und
der Tatsache, dass die eigentlichen Ver-
änderungen erst außerhalb der Organi-
sationsgrenzen stattfinden, hat die Werk-
statt wirtschaftlich gesehen keinen Nut-
zen durch eine erfolgreiche Vermittlung.
Diese strukturelle Gegebenheit wird
auch von einzelnen WfbM im Rahmen
der ISB-Studie kritisiert. So wird die
Aussage zitiert, es fehle ein finanzielles
Belohnungssystem, welches der WfbM
wirtschaftliche und nicht nur inhaltli-
che Anreize zur erfolgreichen Vermitt-
lung von Werkstattbeschäftigten biete
(vgl. DETMAR et al. 2008, 305).

Zielhierarchien

Um den Herausforderungen, die mit
schwer zu vereinbarenden Organisati-
onszielen einhergehen, begegnen zu kön-
nen, legen Organisationen häufig Ziel-
hierarchien oder Prioritäten fest. Damit
ist gemeint, dass die verschiedenen Ziele
nicht gleichrangig nebeneinander stehen,
sondern bestimmt wird, welches Ziel
vorrangig und welches nachrangig zu
verfolgen ist (vgl. ENDRUWEIT 2004,
104). In den konzeptionellen und ge-
setzlichen Grundlagen von Werkstätten
findet sich keine konkrete Gewichtung
der drei Ziele. Die Tatsache, dass das
Ziel der Wirtschaftlichkeit nicht im SGB,
sondern nur in der Werkstättenverord-
nung aufgeführt ist, kann aber implizie-
ren, dass wirtschaftliche Gewinne dem
Rehabilitations- und Förderungsauftrag
der Werkstatt nachgeordnet sind (vgl.
CRAMER 2006, 238). Betrachtet man
die eingangs beschriebene durchschnitt-
liche Übergangsquote (0,16 %) der WfbM,
so lässt sich jedoch die Hypothese auf-
stellen, dass der dauerhaften Beschäfti-
gung im Arbeitsbereich Vorrang vor
einer Vermittlung eingeräumt wird.

Für diese Vermutung spricht, dass es
einige Gründe dafür gibt, dass der Über-
gang von Beschäftigten in reguläre Ar-
beitsverhältnisse für die WfbM eher un-
attraktiv ist. Zum einen ist es wie oben
beschrieben für die Werkstätten im
Hinblick auf die Produktion einfacher,
die Leistungsträger(innen) in den Arbeits-
gruppen zu halten, als sie auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu vermitteln (vgl.
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BIERMANN 2008, 65). Zum anderen
hängt die Finanzierung der Werkstatt
und ihrer Mitarbeitenden maßgeblich
davon ab, dass Tagessätze für die im
Rahmen der Maßnahme begleiteten Men-
schen von den Kostenträgern gezahlt
werden. Sobald Beschäftigte die Werk-
statt in Richtung allgemeiner Arbeits-
markt verlassen, endet die Zuständig-
keit dieser Kostenträger (vgl. Allianz
Arbeit + Behinderung 2013, 30 f.). Die
Festsetzung von Betreuungsschlüsseln

führt dazu, dass die Anzahl der Be-
schäftigten, die im Rahmen der WfbM
betreut werden, direkte Auswirkungen
auf die Stellenanteile von Mitarbeiten-
den hat (vgl. BAGüS 2013, 56). Diese
handeln im Falle einer Vermittlung „den
eigenen individuellen Interessen [Siche-
rung des eigenen Arbeitsplatzes, Anm.
d. Verf.] entgegen“ (WEBER 2009, 17).
Im Sinne der Selbsterhaltung ist es für
Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung notwendig, genügend Beschäftigte
zu betreuen, um die Finanzierung sicher-
zustellen und die Arbeitsplätze der Mit-
arbeitenden zu garantieren. Die people-
processing Aktivitäten der Vermittlung
von Beschäftigten auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt gehen in diesem Sinne
gegen das Selbsterhaltungsziel der WfbM
(vgl. ebd., 16). Dieser Zielkonflikt kann
organisationssoziologisch betrachtet mit
dem gleichzeitigen Bestehen des Vermitt-
lungsauftrags einer people-processing
Organisation und dem Vorhalten eines
eigenen Bildungs- und Arbeitsbereiches
im Sinne einer people-changing Orga-
nisation, dass das interne Vermitteln in
eigene Arbeitsgruppen möglich macht,
erklärt werden. 

Ausblick

Zusammenfassend lässt sich die Hypo-
these aufstellen, dass Widersprüchlich-
keiten und Zielkonflikte, die in der Or-
ganisationsstruktur von Werkstätten
begründet liegen, dazu beitragen, dass
diese Einrichtungen ein geringes Enga-
gement in Bezug auf die Übergangsför-
derung ihrer Beschäftigten aufweisen.
Dies eröffnet eine weitere Perspektive
auf die Ursachen der geringen Über-
gangsquoten in deutschen Werkstätten
und kann dazu beitragen, neue Hand-
lungsstrategien – abseits von arbeits-
markpolitischen Maßnahmen oder Qua-

lifizierungsstrategien von Menschen mit
Behinderung – zu finden. Forschungs-
ergebnisse der ISB-Studie deuten bei-
spielsweise darauf hin, dass die Über-
gangsquote nicht direkt in Verbindung
mit der Arbeitsmarktsituation steht, da
auch in Regionen mit hoher Arbeitslo-
sigkeit Vermittlungen ‚gegen den Trend‘
erfolgreich waren (vgl. DETMAR 2008,
115). Außerdem wurde festgestellt, dass
es eine enge Verbindung von hohem
Engagement der WfbM für die Vermitt-

lung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
(zum Beispiel durch besonderes Perso-
nal zur Übergangsförderung) und höhe-
ren Übergangsquoten gab (vgl. DETMAR
2008, 138). Dies zeigt, dass die interne
Struktur der Werkstatt und wie die Mit-
arbeitenden dort mit dem Thema Über-
gänge umgehen, eine große Auswirkung
auf die Anzahl der Übergänge hat. Daraus
lässt sich schließen, dass der Herausfor-
derung der Inklusion von Menschen
mit Behinderungen in den allgemeinen
Arbeitsmarkt nicht allein durch arbeits-
marktpolitische Maßnahmen begegnet
werden kann, sondern dass auch struk-
turelle Veränderungen der WfbM eine
Voraussetzung dafür sind.

Handlungsempfehlungen, die sich aus
der vorangestellten Hypothese ableiten,
sind Maßnahmen, die zu einer klareren
Trennung der verschiedenen Organisa-
tionstypen und damit einhergehend zu
einer Minimierung der bestehenden Ziel-
konflikte innerhalb der WfbM beitra-
gen. Konkret könnte beispielsweise der
Einsatz von besonderem Personal zur
Übergangsförderung und die Stärkung
und der Ausbau von speziellen Über-
gangsangeboten, wie der gesetzlich ge-
forderten Übergangsgruppen bewirken,
dass die people-processing Strategien
der WfbM einen stärkeren eigenen Stellen-
wert bekommen und weniger im Gegen-
satz zu den anderen Organisationszielen
stehen und wahrgenommen werden.

Es fehlt derzeit noch an Studien zu
diesem Thema. Ziel von empirischer For-
schung wäre es an dieser Stelle, zu unter-
suchen, inwieweit die vorgestellte Hypo-
these in der Praxis zutrifft und welchen
Stellenwert die interne Struktur der WfbM
bezogen auf die Anzahl der Übergänge
von Beschäftigten aus der Werkstatt in
reguläre Arbeitsverhältnisse hat. Es darf

nicht außer Acht gelassen werden, dass
das Phänomen, dass in Deutschland nur
wenigen Menschen der Übergang aus
einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung auf den allgemeinen Arbeits-
markt gelingt, nicht monokausal erklärt
werden kann, sondern dass eine Viel-
zahl an ineinandergreifenden Ursachen
existiert. Dazu zählen die eingangs ge-
nannten Barrieren auf Seiten des Ar-
beitsmarkts und der Menschen mit Be-
hinderung selbst (vgl. FRIEDRICH 2006,
51; DETMAR et al. 2008, 15; SOMMER
et al. 2015, 28). Die Analyse der Orga-
nisationsstruktur der WfbM und der
damit verbundenen Widersprüchlich-
keiten und Hemmnissen kann in diesem
Zusammenhang eine weitere Perspekti-
ve eröffnen und neue Handlungsmög-
lichkeiten schaffen.
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Marburger Thesen zum Verhältnis von
Pflege und Pädagogik/Andragogik  
Ergebnisse des Workshops „Was ist Teilhabe? Ein Workshop
zur Profilierung von Teilhabeleistungen in Abgrenzung 
zur Pflege“ vom 21. bis 22. September 2017 in Marburg

(1) Teilhabe ist das Gegenteil von
behindert-werden.

Teilhabe bedeutet aktive Teilnahme an
Entscheidungen zu den eigenen Le-
bensverhältnissen. Sie meint auch Teil-
Sein, also diskriminierungsfreie Aner-
kennung, Zugehörigkeit zum „Ganzen“
der Gesellschaft und respektiert sein.
Teilhabe heißt ebenso Einbeziehung in
zentrale Bereiche der Gesellschaft: Bil-
dung, Arbeit und soziale Sicherung,
sowie Teilhabe an gesellschaftlichen
Gütern. Und Teilhabe ist auch aktive
Selbstverantwortung, also Teil-Gabe. 

(2) Das Menschenrecht auf Teilhabe
ist voraussetzungslos und unteilbar.

Alle Menschen mit Behinderung haben
ein Recht auf die Förderung ihrer Selbst-
bestimmung und ihrer vollen, wirksa-
men und gleichberechtigten Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft (§ 1 SGB
IX). Das Recht auf Teilhabe ist nicht an
ein Mindestmaß von ‚Teilhabefähigkei-
ten‘ geknüpft. Teilhabeunterstützung
umfasst auch pflegerische Leistungen. 

(3) Der Behinderungsbegriff 
ist umfassender als der 
Pflegebedürftigkeitsbegriff.

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff im Recht
der sozialen Pflegeversicherung hat die
individuelle, gesundheitlich bedingte
Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
oder Fähigkeiten im Fokus. 

Der aktuelle Behinderungsbegriff im
Recht der Rehabilitation und Teilhabe
knüpft hingegen an der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und der ICF (In-
ternational Classification of Functioning,
Disability and Health; deutsch: „Inter-
nationale Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit“)
an. Er berücksichtigt die Wechselwirkung
von Beeinträchtigungen mit einstellungs-
und umweltbedingten Barrieren, die an
der gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern können. 

Der offene Leistungskatalog der Ein-
gliederungshilfe im BTHG ist auf indi-
viduelle Förderung und Ermöglichung
von Teilhabe ausgerichtet. Er bezieht

sich auf alle Lebensbereiche und ist
damit umfassender als die Leistungen
der Pflegeversicherung. Teilhabeunter-
stützung ist deshalb gekennzeichnet
durch Personenzentrierung und Sozial-
raumorientierung.

(4) Pflegeleistungen im Rahmen der
Eingliederungshilfe orientieren sich
am Ziel der Teilhabe.

Teilhabeorientierte Pflege ist nicht nur
verrichtungsbezogen, und die notwen-
dige Assistenz orientiert sich am Ziel
der gleichberechtigten und selbstbe-
stimmten Teilhabe. Nutzt der Mensch
mit Behinderung Unterstützung durch
Dienste der Pflege und der Eingliede-
rungshilfe, so muss das nach einem
schlüssigen Konzept entsprechend des-
sen Wunsch- und Wahlrecht erfolgen.
In der intimen Unterstützung beim Woh-
nen ist die Privatheit zu achten und die
Unterstützung nach den Wünschen und
Bedürfnissen des Menschen mit Behin-
derung auszugestalten.

(5) Menschen mit Behinderung 
haben unabhängig von ihrem 
Unterstützungsbedarf ein Recht, 
ihr Leben lang die Wohnform und
den Wohnort frei zu wählen.

Der Unterstützungsbedarf der Men-
schen mit Beeinträchtigung wird indivi-
duell festgestellt. Die Hilfen erfolgen
personenzentriert und nach Maß. Wenn
sich der Unterstützungsbedarf verän-
dert, müssen sich Intensität und Form
der Unterstützung anpassen. Bei nicht
ausreichenden Ressourcen droht immer
wieder bei hohem Unterstützungs- und
Pflegebedarf ein Umzug in Pflegeein-
richtungen gegen den Willen. Dies hat
fiskalische Gründe, ist aber diskriminie-
rend und fachlich nicht nachvollziehbar! 

(6) Wirksame Eingliederungshilfe
basiert auf hochqualifizierter, 
teilhabeorientierter Fachlichkeit.

Teilhabewissenschaft und partizipative
Forschung sind Grundlagen der Praxis
in der Eingliederungshilfe. Mit der Grün-
dung des „Aktionsbündnisses Teilhabe-
forschung“ wurde eine Plattform geschaf-
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fen, auf der sich die Fachlichkeit der
Eingliederungshilfe präsentieren kann. 

An einer selbstbestimmten Lebens-
gestaltung eines Menschen orientierte
und auf Teilhabe ausgerichtete Assistenz
setzt fachliche Qualifikation voraus.

Mit den bei der Veranstaltung disku-
tierten Programmatiken, Konzepten

und Instrumenten zu Teilhabe und Em-
powerment (z. B. Persönliche Zukunfts-
planung, Nutzerbefragungen, dialogische
Begleitung, Indices und Ideen- und Be-
schwerdemanagement, Unterstützte Kom-
munikation, Selbstbestimmungsunter-
stützung/decision support) wird die teil-
habeorientierte, pädagogische/andra-
gogische Fachlichkeit in den Fokus ge-
rückt. 

Kontakt und weitere Informationen:

Ulrich Niehoff

Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., 
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin, 
Tel: 030/ 20 64 11-124

ulrich.niehoff@lebenshilfe.de

www.inform-lebenshilfe.de/
inform/dokumentationen/inhalte/2017-
Was-ist-Teilhabe.php?type=
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Der Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e. V. (BeB) schreibt

zum fünften Mal den mitMenschPreis
aus. Wieder werden Projekte und Initia-
tiven in der Behindertenhilfe oder Sozial-
psychiatrie gesucht, die Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf mehr selbst-
bestimmte Teilhabe ermöglichen.

Die Projekte und Initiativen sollen
sich in ihrer Ausrichtung an der UN-Be-
hindertenrechtskonvention orientieren.
Diese gibt zu einer Vielzahl von Themen
des Zusammenlebens von Menschen mit
und ohne Behinderung Impulse, die in
den Aktivitäten aufgegriffen oder sicht-
bar werden sollen. Entscheidend ist das

Ziel, dass Menschen mit und ohne Be-
hinderung selbstverständlich zusammen-
leben – eben als mitMenschen.

Eine unabhängige Jury entscheidet über
die Preisträger(innen). Der erste Preis ist
mit 10.000 Euro dotiert. Über die fünf
besten Projekte werden Videoclips pro-
duziert. Diese werden im Rahmen der
Preisverleihung im Herbst 2018 in Berlin
gezeigt und danach im Internet publi-
ziert. Außerdem bekommen die preis-
gekrönten Projekte die Filme für eigene
Zwecke zur Verfügung gestellt.

Eingereichten Bewerbungen, die alle
Kriterien erfüllen, erhalten zur Aner-

mitMenschPreis   
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe 
prämiert erneut Projekte und Initiativen in der 
Behindertenhilfe oder Sozialpsychiatrie

kennung eine Urkunde und werden
veröffentlicht. Sie stehen so anderen als
Inspirationsquelle zur Verfügung und
tragen dazu bei, das gemeinsame Ziel
voranzubringen: Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf mehr selbstbe-
stimmte Teilhabe zu ermöglichen und
einen Beitrag zu einer inklusionsorien-
tierten Gesellschaft zu leisten. Nach-
machen ist ausdrücklich erwünscht!

Bewerbungsschluss ist der 31. März
2018 (Ausschlussfrist).

Kontakt und weitere Informationen:

Dr. Thomas Schneider

Politische Kommunikation/PR,
Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe e.V. (BeB),
Invalidenstraße 29, 10115 Berlin,
Tel.: 030-83001-274

schneider@beb-ev.de 

www.mitmenschpreis.de
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Friedrichshainer Kolloquium 
„Teilhabeforschung meets Praxis“

Das Kolloquium ist eine Fachveran-
staltung für Wissenschaft und die

interessierte Öffentlichkeit, welche von
der Fürst Donnersmarck-Stiftung und
dem Institut Mensch, Ethik und Wis-
senschaft gemeinsam ausgerichtetet
wird.

Im Jahr 2018 widmet sich das Kollo-
quium dem Motto „Teilhabeforschung
meets Praxis“ und findet in Kooperati-
on mit dem Aktionsbündnis Teilhabe-
forschung statt. An vier Terminen wird
ein Thema in zwei Vorträgen beleuchtet
und gemeinsam diskutiert.

Ziel von Teilhabeforschung ist es,
Bedingungen für selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe in der Ge-
sellschaft zu analysieren. Wie das Bünd-
nis für Teilhabeforschung betont, muss
dieses inter- und transdisziplinär verfolgt
werden und die Heterogenität der Men-
schen mit Behinderungen mitdenken.

    Folgende Schwerpunkte werden im
Kolloquium thematisiert:

1. Konzeptionelles zu Teilhabe und
Partizipation

2. Teilhabe/Partizipation von Menschen
mit hohem Unterstützungsbedarf

3. Politische Dimension der Teilhabe-
forschung: Teilhabeforschung zwi-
schen Politisierung und Unabhän-
gigkeit

4. Partizipative Forschung

Folgende Termine sind für das Kollo-
quium geplant: 17. April 2018, 12. Juni
2018, 18. September 2018 und 13. No-
vember 2018.

Kontakt und weitere Informationen:

Dr. Katrin Grüber

Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft,
Warschauer Straße 58 A, 10243 Berlin, 
Tel.: 030-293817-70

teilhabeforschung@imew.de 
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Vom Volksmund wissen wir von den
Schwierigkeiten, Äpfel mit Birnen

vergleichen zu wollen. Dieser Hinweis
mag zwar etwas verwirren, dennoch
soll er auf eine mögliche Problematik
hinweisen, die in der hier vorliegenden
Besprechung liegen könnte. Geht es
doch darum, zwei Bücher in einer Rezen-
sion zu verknüpfen, die zwar durch das
Thema Inklusion miteinander verbun-
den sind, allerdings den Weg dorthin
ganz unterschiedlich gestalten.

Um diese Gefahr zu umgehen, soll
die Rezension klassisch beginnen: Buch
für Buch.

ELLGER-RÜTTGARDT (E.-R.)
durchleuchtet in zehn inhaltlichen Kapi-
teln auf rund 200 Seiten die Thematik
„Inklusion“, indem sie den von ihr for-
mulierten Anspruch an die Umsetzung
der Inklusion in gesellschaftlicher Pra-
xis verfolgt. Auf diesem Weg blickt sie
zu Beginn auf historische Entwicklun-
gen sowie rechtliche Rahmenbedingun-
gen im Kontext der UN-BRK. Dieser
Einstieg – ohne dabei „rückwärtsge-
wandt“ sein zu wollen – ist aus Sicht
der Autorin unumgänglich, denn „nur
ein kritischer Blick auf die Geschichte
lässt die Gegenwart verstehen und be-
gründete Handlungsperspektiven für 
die Zukunft entwerfen“ (13). Deutlich
macht sie gleich zu Beginn auch, dass
die Beschäftigung mit Inklusion weit
über den Blick auf Menschen mit
Behinderung hinausgehen muss. Viel-
mehr ist die inklusive Gesellschaft ge-
fordert, „kurzum all jene (zu beachten,
Erg. W. S.), die der solidarischen Unter-
stützung durch die Gesellschaft bedür-
fen“ (9).

Somit spannt E.-R. einen großen
Bogen, mit dem sie – dem Untertitel
„Vision und Wirklichkeit“ entsprechend
– die gesellschaftspolitische Aufgabe
beleuchtet, Anforderungen an eine ge-
rechte Bildung zu skizzieren versucht,
positive Beispiele aus Berlin und Ham-
burg darstellt sowie auf Erfahrungen
im europäischen Ausland (Frankreich,
Luxemburg, Schweden) verweist – wohl-
wissend, dass solche transnationalen
Vergleiche an sich nicht greifen können.
Dennoch sind solche „Blicke über den
Zaun“ aus ihrer Sicht unumgänglich.
Denn Globalisierung und auch die zu-
nehmende Einflussnahme internationa-
ler Organisationen erfordern eine Öff-
nung der internationalen Betrachtung.
Und umgekehrt sind laut E.-R. natio-
nale Organisationen aufgefordert, sich
ihrerseits „in den internationalen Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungspro-
zess einzumischen und ihn aktiv mit-
zugestalten“ (125).

Es sind dann vor allem pädagogische
Aspekte im schulischen Kontext, aber
auch schulisch-nachschulische Heraus-
forderungen; wie etwa die der Vorberei-
tung auf das Arbeitsleben von Men-
schen mit Lernbeeinträchtigungen in
Berufsbildungswerken, die die Autorin
fokussiert.

Die Konzentration auf den schuli-
schen Kontext von Inklusion wird im
Buch deutlich, wenn die Autorin die
pädagogische Professionalität und deren
inklusionsbezogenen Herausforderun-
gen kritisch beleuchtet. Hier unter-
streicht E.-R. das Erfordernis einer Ein-
bettung der schulischen Akteure und
Aktivitäten „in einem vernetzten Sozi-

alraum“ (121). Hinsichtlich erforderli-
cher Strukturveränderungen greift die
Autorin eine Namensänderung der
Sekundarstufe I heraus. Hier schlägt sie
vor, diese Schulstufe bzw. den Schultyp
grundsätzlich in Gymnasium umzube-
nennen. Diese Namensgebung „käme
dem Aufstiegs- und Prestigebedürfnis
vieler Eltern entgegen und nähme ein
wenig den Druck aus der gegenwärti-
gen Entscheidungsschlacht zwischen
Gymnasium auf der einen und Gemein-
schafts-, Stadtteil- oder Sekundarschu-
le auf der anderen Seite“ (176). Dass
dabei bestehende Sondereinrichtungen
auch aufgrund ihrer innovativen An-
strengungen in Richtung Inklusion ihre
Bedeutung haben, ist für die Autorin
selbstverständlich und im Sinne eines
auf individuelle Förderung ausgerichte-
ten Bildungsanspruchs unumgänglich.

Der Herausgeber-Band von FISCHER
und RATZ (F. u. R.) behandelt – im Ge-
gensatz zum zuvor besprochenen Band
– das Thema „Inklusion“ mit Blick auf
den Personenkreis Menschen mit geis-
tiger Behinderung. Systematisiert ist das
ca. 330 Seiten umfassende Werk durch
eine Dreiteilung: vorschulischer, schuli-
scher und nachschulischer Bereich. Für
diese drei Schwerpunkte haben die bei-
den Würzburger Professoren insgesamt
21 weitere Autor(inn)en gewonnen, die
entsprechend der Kapitelstruktur He-
rausforderungen von und Erfahrungen
mit Inklusion thematisieren. Ihren An-
spruch als Herausgeber formulieren sie
folgendermaßen: „Mit dem Band möch-
ten wir die Diskussion versachlichen
und verstehen uns dabei als Anwälte
für Menschen mit geistiger Behinderung
und versuchen, in ihrem Interesse zu
sprechen“ (8). Zwei Vorhaben, die be-
reits jeweils für sich betrachtet die Mess-
latte sehr hoch legen.

Der vorschulische Bereich ist mit
zwei Beiträgen vertreten. Diese rücken
besonders den bayerischen Einrichtungs-
typ Schulvorbereitende Einrichtung
(SVE) in den Mittelpunkt. Für diese
sonderpädagogisch angelegte Einrich-
tung sehen die jeweiligen Autor(inn)en
auch im Kontext von Inklusion deutli-
che Bestands- und Entwicklungsmög-
lichkeiten. Vor allem dadurch, dass sie
ihre spezifischen Fachlichkeiten und
pädagogischen Konzepte in eine Fülle
von Vernetzungsmöglichkeiten mit ande-
ren Einrichtungen einbringen können.

Von den neun Beiträgen, die sich mit
dem schulischen Bereich befassen, sei-
en nur einzelne Sichtweisen und Dar-
stellungen berücksichtigt. Hier fällt zum
Beispiel die provokante Überschrift „In-
klusion als Totale Institution?“ auf.
Hinter diesem (fast) Wortspiel verdeut-
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Herausforderungen für Menschen 
mit geistiger Behinderung 
2017. Weinheim: Beltz Juventa. 326 Seiten, 34,95 €. ISBN 978-3-7799-3352-6.

Erhard Fischer, Christoph Ratz (Hg.)

Inklusion. Vision und Wirklichkeit 
2016. Stuttgart: Kohlhammer. 204 Seiten, 29,00 €. ISBN 978-3-17-029386-1.

Sieglind Luise Ellger-Rüttgardt
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licht die Autorin GREGOR in zwei
Schritten zentrale Gedanken rund um
Inklusion als moralische Haltung. Die-
se müsse sich gegen eine unreflektierte
neoliberale Sozialisation wenden und,
ergänzend zur Inklusion als Rechtsan-
spruch, eine Wertschätzungsethik ver-
breiten.

Auch der nächste Beitrag befasst sich
mit Haltungsfragen. HÄUßLER rückt
Skepsis als berufsethische Notwendig-
keit in den Mittelpunkt. Ihm gelingt
dabei eine Ermutigung, Zweifel als sol-
che zu erkennen, ggf. zu vertreten und
im Kontext von Inklusion als professi-
onsspezifische Werthaltung zu sehen.
Dabei geht es ihm nicht um einen un-
kritischen radikalen Skeptizismus, son-
dern um ein kontinuierliches Fragen und
Prüfen. Für einen Pädagogen bedeutet
dies: „...die beste, die geeignetste Metho-
de, die neuesten fachwissenschaftlichen
Erkenntnisse anwenden können“ (94).

Als letzter Impuls im Kapitel „Schu-
lischer Bereich“ sei der Beitrag von
HEINRICH aufgegriffen. Auch hier ist
es im ersten Zugang bereits der Titel,
wenn der Autor beinahe verballhornend
nach dem Weg der Schule mit dem För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung
fragt: quo vaditis? Dabei geht es ihm
allerdings ernsthaft um ein Aufzeigen
von Entwicklungssträngen und Rah-
menbedingungen. Vor allem Letztere

erfordern ein kritisches Abwägen von
Für und Wider, bei dem für ihn besonders
curriculare Inhalte im Zentrum stehen
müssen und eine „unsinnige Dichoto-
mie Inklusion vs. Förderschule“ (151)
überwunden werden muss.

Im nachschulischen Kapitel haben
die Herausgeber sechs Beiträge berück-
sichtigt. Auf lediglich zwei will ich kurz
eingehen.

Nur selten wird das Thema Gesund-
heitsvorsorge von Menschen mit geisti-
ger Behinderung aufgegriffen. SPAETT
tut dies, indem er einen „kritischen
Blick“ darauf wirft. Zwar relativiert er
den Begriff Barriere für diesen Zusam-
menhang, vielmehr zeigt er Einflussfak-
toren auf, die eines verdeutlichen: Das
Gesundheitswesen ist strukturell für die
Thematik nicht gut gerüstet. Eine seiner
Empfehlungen: Um ein inklusives Ge-
sundheitswesen zu erreichen, ist eine
Interdisziplinarität deutlich zu intensi-
vieren – in Forschung und Praxis.

Im abschließenden Beitrag dieses
Buches skizziert GROß „neue Aufga-
benfelder einer Andragogik im Sozial-
raum“. Er untersucht dabei, ob es zu
Vernachlässigungen aufgrund inklusi-
ver Ansprüche kommt. Seine Antwort –
verkürzt, aber sinngemäß – besagt: „Eine
fehlende Professionalisierung sozial-
raumandragogischer Handlungsweisen“

wird die Unzufriedenheit von Men-
schen im ambulant unterstützten Woh-
nen verstärken. Symptome individuel-
ler Vernachlässigung und Verwahrlo-
sung oder gar soziale Isolation wird die
Folge sein. Hier gilt es nach GROß,
dem Inklusionsanspruch durch passge-
naue Hilfsangebote gerecht zu werden.
Und das geht nicht, ohne den „situativen
Handlungsdruck“ (320) der Professio-
nellen zu reduzieren.

Beim Blick auf die Herkunft der
Autor(inn)en des F. u. R.-Bandes könn-
te der Verdacht aufkommen, dass hier
lediglich eine bayerische Sicht zum Tra-
gen kommt. Deutlich wird allerdings
durch die Lektüre, dass beschriebene
Erfolge, Grenzen und auch Rückschlä-
ge für die gesamtdeutsche Entwicklung
relevant sind.

Auch die – vor allem im zweiten Buch
– nicht besprochenen Aspekte verdeut-
lichen den Nutzen beider Bücher: Für
eine eigene Standortentwicklung ist
Professionalität an den Tag zu legen.
Und ein eigener Abgleich zwischen bei-
den Büchern trägt wesentlich dazu bei,
Werte und Haltungen zu etablieren –
basierend auf einer Versachlichung der
Diskussionen und Erkenntnisse rund
um Inklusion.

Dr. Werner Schlummer, 
Schwäbisch Gmünd

Methodenkompendium für den Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung –
Band 3: Lernen in der Sekundarstufe II
2017. Oberhausen: Athena. 296 Seiten. 27,50 €. ISBN 978-3-89896-633-7.

Hans-Jürgen Pitsch, Ingeborg Thümmel

Mit dem unlängst veröffentlichten „Band
3: Lernen in der Sekundarstufe II“ schlie-
ßen Hans-Jürgen PITSCH und Ingeborg
THÜMMEL ihr Methodenkompendi-
um für den Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung ab. Während „Band 1: Basa-
le, perzeptive, manipulative und spiele-
rische Tätigkeit“ Verfahren vom basalen
Bereich bis zur gegenständlichen Tätig-
keit darstellt und „Band 2: Lernen in der
Schule“ neben dem Prinzip der Hand-
lungsorientierung die schulisch vermittel-
ten Kulturtechniken des Lesens, Schrei-
bens und der mathematischen Grund-
bildung fokussiert, beschäftigt sich nun
Band 3 mit dem berufsschulischen Ab-
schnitt der Bildungsbiografie von Schü-

ler(inne)n mit kognitiver Beeinträchti-
gung.

Dass beide Autor(inn)en nicht nur
über eine ausgewiesene wissenschaftli-
che Expertise, sondern auch über lang-
jährige Erfahrung im sonderpädagogi-
schen Unterricht und in der Erwachse-
nenbildung verfügen, zeigt sich sowohl
an ihrer Sprache als auch an der Praxis-
bezogenheit der aufgearbeiteten Inhalte.

Der informationsreiche und mit vie-
len Quellen belegte Text ist adressaten-
bezogen und liest sich trotz des wissen-
schaftlichen Niveaus flüssig. Hierzu trägt
auch bei, dass Fachbegriffe in gesonder-

ten Kästchen definiert werden und nur
dort Anwendung finden, wo ein Sach-
verhalt nicht mit Begriffen der Alltags-
sprache beschrieben werden kann.

Die Autor(inn)en geben in der Ein-
leitung als Leitthema Autonomie in ge-
sellschaftlicher Teilhabe von Menschen
mit kognitiver Beeinträchtigung vor und
definieren sie in Kap. 2 als Bildungsauf-
trag der Sekundarstufe II. Die Konkre-
tisierungen in den nachfolgenden Kapi-
teln: Persönlichkeit und Persönlichkeits-
entwicklung, sinnstiftende soziale Be-
ziehungen, Lebensaufgabe Alltagsbewäl-
tigung, Vorbereitung auf Arbeit und
Beruf – Grundlagen und Praxis, Woh-
nen und Wohntraining, Freizeit und
Freizeitpädagogik und Mobilität decken
das ganze Spektrum eines Unterrichts
ab, der Schüler(innen) mit kognitiver
Beeinträchtigung an der Schwelle zwi-
schen Jugend und Erwachsensein auf
das nachschulische Leben vorbereitet.
Die vorgestellten Konzepte und Metho-
den intendieren hierbei den Erwerb von
weiteren Kulturtechniken, die Basiskom-
petenzen einer erfolgreichen gesellschaft-
lichen Teilhabe sind. Stellvertretend seien
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Früchtel, Frank; Roth, Erzsébet

Familienrat und inklusive, 
versammelte Methoden des Helfens
2017. Heidelberg: Auer. 255 Seiten. 29,95 €

Greving, Heinrich; Scheibner, Ulrich

BildungsArbeit. Schlüssel zur 
Inklusion 
Ein neues Verständnis von Arbeit und Bildung
in „Werkstätten für behinderte Menschen“
2017. Berlin: bhp. 256 Seiten. 18,00 €

Laubner, Marian; Lindmeier, Bettina; 
Lübeck, Anika (Hg.)

Schulbegleitung in der 
inklusiven Schule
Grundlagen und Praxishilfen. 
Mit Online-Materialien
2017. Weinheim: Beltz Juventa. 192 Seiten. 19,95 €

Lütje-Klose, Birgit; Boger, Mai-Anh; 
Hopmann, Benedikt; Neumann, Phillip (Hg.)

Leistung inklusive? Inklusion in der
Leistungsgesellschaft
Band I: Menschenrechtliche, sozialtheoretische
und professionsbezogene Perspektiven
2017. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 279 Seiten.
21,90 €

Mantey, Dominik

Sexualerziehung in der Wohngruppe
der stationären Erziehungshilfe aus
Sicht der Jugendlichen
2017. Weinheim: Beltz Juventa. 392 Seiten. 39,95 €

Maykus, Stephan; Beck, Anneka; Eikötter, Mirko;
Sanabria, Antonia Martin

Inklusive Bildung in der Kommune
Empirische Befunde zu Planungs- und 
Beteiligungsmodellen zwischen Schule und 
Kinder- und Jugendhilfe
2017. Weinheim: Beltz Juventa. 356 Seiten. 34,95 €

Blomaard, Pim

Beziehungsgestaltung in der 
Begleitung von Menschen mit 
Behinderungen
Aspekte der Berufsethik der Heilpädagogik 
und Sozialtherapie
2017. Oberhausen: Athena. 348 Seiten. 34,00 €

Buschner, Michael; Hennicke, Klaus

Psychische Störungen bei Kindern
und Jugendlichen mit 
Intelligenzminderung
2017. Heidelberg: Auer. 265 Seiten. 29,95 €

Deheselles, Thomas; Katzer, Andreas; 
Zayoz, Michael

Aufwandsentschädigung des 
ehrenamtlichen Vereinsvorstands
Eine 360-Grad-Betrachtung: Arbeitsrecht, 
Sozialversicherung, Steuer- und Vereinsrecht
2017. Baden Baden: Nomos. 102 Seiten. 26,00 €

Flott-Tönjes, Ulrike; Albers, Stefanie; Ludwig,
Mechthild; Schumacher, Helga; Storcks-
Kemming, Birgit; Thamm, Jürgen; Witt, Helma

Fördern planen
Ein sonderpädagogisches Planungs- und 
Beratungskonzept für Förderschulen und 
Schulen des Gemeinsamen Lernens
2017. Oberhausen: Athena. 156 Seiten. 24,00 €

BIBLIOGRAFIE

Rösner, Manuela; Küsgen, Barbara

Fuß-Abenteuer
Psychomotorische Ideen für bewegte Kinderfüße
2017. Dortmund: modernes lernen. 160 Seiten.
21,95 €

Schäuble, Barbara; Wagner, Leonie (Hg.)

Partizipative Hilfeplanung  
2017. Weinheim: Beltz Juventa. 262 Seiten. 29,95 €

Siegemund, Steffen

Kognitive Lernvoraussetzungen und
mathematische Grundbildung von
Schülerinnen und Schülern mit 
dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung
2017. Oberhausen: Athena. 330 Seiten. 34,50 €

Standop, Jutta; Röhring, Ernst Daniel; 
Winkels, Raimund

Menschenbilder in Schule und 
Unterricht
2017. Weinheim: Beltz Juventa. 318 Seiten. 34,95 €

de Vries, Carin

Übungen mit dem SOMA-Würfel
Spielerischer Aufbau von Raum-Lage-
Beziehungen. Vom Würfel zum Bauwerk –
Übungsvorschläge für den Einsatz im inklusiven
Unterricht zur Förderung aller SchülerInnen
2017. Dortmund: modernes lernen. 124 Seiten.
CD-Rom. 21,95 €

Wansing, Gudrun; Windisch, Matthias (Hg.)

Selbstbestimmte Lebensführung 
und Teilhabe
Behinderung und Unterstützung 
im Gemeinwesen
2017. Stuttgart: Kohlhammer. 183 Seiten. 
34,00 €

hier die Mediennutzung zur Information
und Kommunikation (Kap. 5 – Lebens-
aufgabe Alltagsbewältigung), die Erledi-
gung von Geldangelegenheiten (Kap. 8 –
Wohnen und Wohntraining) oder die
Grundtechniken des Fahrradfahrens
(Kap. 10 – Mobilität) genannt.

Die Autor(inn)en formulieren im Vor-
wort das Ziel, die Tätigkeitsbereiche der
„lebensvorbereitenden, sozial- und ar-
beitspädagogischen Aufgaben, Aufgaben
der Begleitung und Fortbildung während
der Arbeitstätigkeit, der Gestaltung des
Lebens in Wohneinrichtungen und ande-
renWohnmöglichkeiten, in der Freizeit,
in zwischenmenschlichen Beziehungen
und Partnerschaften und in der Er-

wachsenenbildung“ (7) darzustellen. Die-
ser umfassende Anspruch bedingt, dass
nicht jedes Thema so vertieft aufgear-
beitet werden kann, wie sich das ein(e)
Leser(in) in dem einen oder anderen
Fall wünschen würde, z. B. bei der
Darstellung der verschiedenen Entwick-
lungen in den Bundesländern zur Vor-
bereitung von Menschen mit kognitiver
Beeinträchtigung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Ausgesprochen positiv
fällt dagegen auf, dass auch die schuli-
schen Bedürfnisse der Personengruppe
der Schüler(innen) mit komplexer Be-
hinderung thematisiert werden, so z. B.
in den Kapiteln Vorbereitung auf Arbeit
und Beruf – Praxis oder Freizeit und
Freizeitpädagogik.

Mit dem „Methodenkompendium für
den Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung Band 3: Lernen in der Sekun-
darstufe II“ legen PITSCH und THÜM-
MEL ein Werk vor, das nicht nur für
Wissenschaftler(innen), sondern insbe-
sondere auch für Studierende der Son-
der- und Heilpädagogik und für die in
der sonderpädagogischen Praxis Be-
schäftigten von hohem Wert ist. Die
Lektüre ist sehr zu empfehlen, da För-
der- und Unterstützungsmaßnahmen
unmittelbar und theoriebegründet da-
raus abgeleitet werden können.

Dr. Rudolf Schick,
Lörrach
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schaftliche-jahrestagung-der-deutschen-
gesellschaft-fuer-arbeitsmedizin-und-
umweltmedizin-e

9. – 10. März 2018, München

Münchner Symposion 
Frühförderung 2018
Herausforderungen annehmen, 
neue Wege wagen

www.fruehfoerderung-bayern.de/
anmeldeunterlagen-msf-2018/

14. – 16. März 2018, Berlin

Sozialverfahrensrecht für
Praktiker/innen der Leistungsträger
SGB VIII, IX und XII
www.deutscher-verein.de/de/veranstaltungen-
2018-sozialverfahrensrecht-fuer-praktikerinnen-
der-leistungstraeger-sgb-viii-ix-und-xii-
2910,1226,1000.html

16. – 18. März 2018, Duisburg

Mädchenkonferenz 2018 für 
Mädchen und junge Frauen mit
Behinderung
http://bvkm.de/unsere-themen/kindheit-familie

22. – 24. März 2018, Leipzig

Exklusive Teilhabe am Arbeitsmarkt?
Unterstützung durch Leichte Sprache?
www.teilhabetagung.de

23. – 24. März 2018, Hamburg

Tagung Leben pur 2018: Teilhabe und
Teilgabe. Menschen mit Komplexer
Behinderung bereichern unsere
Gesellschaft
www.stiftung-leben-pur.de/termine/
tagungen-leben-pur.html

26. – 29. März 2018, Wien/Österreich

Vibe 2018 – Wettbewerb für Tänzer
mit und ohne Behinderung
www.vibe.international/vienna

6. – 7. April 2018, Essen 

Wechselwirkungen – Kunst im 
Kontext der Inklusionsdebatte 
www.inform-lebenshilfe.de/inform/
veranstaltungen/termine/bv/180661-
bv-wechselwirkungen-kunst.php

9. – 10. April 2018, Berlin

Aktuelle Fragen zum Vergaberecht
nach der Reform der EU-Vorschriften
zum öffentlichen Beschaffungswesen –
Fokus soziale Dienste
www.deutscher-verein.de/de/veranstaltungen-
2018-aktuelle-fragen-zum-vergaberecht-nach-
der-reform-der-eu-vorschriften-zum-oeffentli-
chen-beschaffungswesen-fokus-soziale-dienste-
2910,1239,1000.html

21. – 24. Februar 2018, Gießen

32. Internationalen Jahrestagung der
Inklusionsforscher*innen
www.uni-giessen.de/fbz/fb03/institute/hsp/ifo

27. Februar 2018, Bielefeld-Bethel

Autismus – Individuelle Unterstützung
für individuelle Menschen
https://beb-ev.de/veranstaltung/autismus-
individuelle-unterstuetzung-fuer-individuelle-
menschen-2

28. Februar – 1. März 2018, Köln

Fachtagung der Aktion Mensch: 
Herausforderungen und Chancen 
von Inklusion im kommunalen 
Sozialraum 
www.aktion-mensch.de/
fachtagung-sozialraum

2. – 3. März 2018, München

Tagung Leben pur 2018: Teilhabe und
Teilgabe. Menschen mit Komplexer
Behinderung bereichern unsere
Gesellschaft
www.stiftung-leben-pur.de/termine/
tagungen-leben-pur.html

7. März 2018, Weimar

Bedarfsermittlung und Leistungs-
planung auf Grundlage der ICF
www.deutscher-verein.de/de/veranstaltungen-
2018-bedarfsermittlung-und-leistungsplanung-
auf-grundlage-der-icf-2910,1275,1000.html

7. – 8. März 2018, Fulda

Fachtagung: Von der 
Wiederentdeckung der Seelsorge
https://beb-ev.de/veranstaltung/von-der-
wiederentdeckung-der-seelsorge

7. – 9. März 2018, München

Tagung: 58. Wissenschaftliche Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für
Arbeitsmedizin und Umweltmedizin 
e. V. mit einem Symposium der DVfR
www.dvfr.de/arbeitsschwerpunkte/kongresse-
und-tagungen-der-dvfr/detail/event/58-wissen-

VERANSTALTUNGEN

9. – 11. April 2018, Erkner

Forum Fachberatung: 
aktuelle Entwicklungen 
in der Kindertagesbetreuung
www.deutscher-verein.de/de/veranstaltungen-
2018-forum-fachberatung-aktuelle-
entwicklungen-in-der-kindertagesbetreuung-
2910,1255,1000.html

16. – 17. April 2018, Rüsselsheim

Mittendrin: Kreative Zugänge
zum Museum für Menschen mit
kognitiver Beeinträchtigung – 
StadtMuseum inklusive: 
beteiligen – nicht behindern! 
http://museum-ruesselsheim.de/137-0-Tagung-
im-Stadt--und-Industriemuseum-
Ruesselsheim.html

17. April 2018, Frankfurt a. M.

2. BTHG-Fachtag: Schnittstelle
Pflege, Eingliederungshilfe und
gesundheitsbezogene Leistungen
sowie deren Auswirkungen auf die
Leistungserbringer
www.cbp.caritas.de/55625.asp?detailID=31492
&detailSubID=34305&page=1&area=efvkelg

18. – 20. April 2018, Hannover

Netzwerktagung für Controller/innen
und Führungskräfte aus den 
Bereichen SGB VIII und XII
www.deutscher-verein.de/de/veranstaltungen-
2018-netzwerktagung-fuer-controllerinnen-
und-fuehrungskraefte-aus-den-bereichen-
sgb-viii-und-xii-2910,1248,1000.html

19. – 20. April 2018, Augsburg

Aktuelle Fragen der Hilfen zur 
Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten (§§ 67 FF. SGB XII)
www.deutscher-verein.de/de/veranstaltungen-
2018-aktuelle-fragen-der-hilfen-zur-ueberwin-
dung-besonderer-sozialer-schwierigkeiten-67-
ff-sgb-xii--2910,1240,1000.html

21. April 2018, Fulda

Tagung (BAB im Beb): „Gewalt – 
Ein gewaltiges Thema im Alltag?!“
https://beb-ev.de/veranstaltungen-2

15. – 17. Mai 2018, Stuttgart

81. Deutscher Fürsorgetag vom
15. bis 17. Mai 2018
www.deutscher-verein.de/de/
veranstaltungen-2018-81-deutscher-
fuersorgetag-vom-15-bis-17-mai-2018-
2910,1232,1000.html
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Tagung zu Kunst und Inklusion – Das Museum Folkwang 
und die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. laden Sie ein.

Künstler und Künstler-Gruppen stellen ihre Kunst vor.

Es sind Künstler mit einer Assistenz.

Sie erzählen von ihrer Arbeit 
und wie sie sich mit anderen Künstlern austauschen.

Es gibt Vorträge und Arbeitsgruppen.

Dabei geht es um verschiedene Fragen:
• Wie entsteht ein Kunstwerk?
• Was soll das Kunstwerk zeigen?
• Wie wird es präsentiert?
• Was denkt der Betrachter?
• Wie soll eine Kunst-Ausstellung sein?
• Wie sieht eine inklusive Ausstellung aus?
• Was ist für die Zusammenarbeit wichtig?

Es gibt Mitmach-Workshops zu inklusiven Ausstellungen.

Dort wird gezeigt, was heute schon möglich ist. 

Es wird getestet und überlegt, was besser werden kann.

Tagung

Das Museum Folkwang und die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 
veranstalten gemeinsam eine Tagung zum Th ema Kunst und Inklusion. 
In Vorträgen und verschiedenen Workshop-Formaten werden Fragen 
im Spannungsfeld von künstlerischen Produktionsprozessen sowie in der 
Wechselwirkung von Präsentation, Vermittlung und Rezeption disku-
tiert. Künstlerkollektive und Ateliers stellen anhand von Projektbeispielen 
Arbeitsweisen und Netzwerke von Künstler*innen mit Assistenzbedarf 
vor. Ausgehend vom Konzept der Kollaborativen Kreativität werden Fra-
gen der kuratorischen Praxis, der inklusiven Ausstellungskonzeption 
und der Rolle der Institutionen thematisiert. In praxisbezogenen Work-
shops werden Konzepte und Methoden inklusionsorientierter Kunstver-
mittlung vorgestellt, erprobt und weiterentwickelt.

Teilnahme und Anmeldung
Die Teilnahmegebühr beträgt € 90 (erm. € 60)
Anmeldung und Tagungsprogramm unter: www.inform-lebenshilfe.de/inform/
veranstaltungen/termine/bv/180661-bv-wechselwirkungen-kunst.php

Die Tagung ist eine Veranstaltung im Rahmen 
der Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum der Lebenshilfe e.V.
Gefördert durch die Aktion Mensch Ju
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Wechselwirkungen
Kunst im Kontext der 
Inklusionsdebatte
Museum Folkwang 
6. und 7. April 2018
Mit Vorträgen und Workshops von:
Amanda Cachia, Stefanie Wiens, Viola Luz, Frederik Poppe, 
Rachel Mader, La ‘S’ Grand Atelier, Atelier Goldstein, Eucrea e. V. 
und weiteren.

Museum Folkwang
Museumsplatz 1
45128 Essen
www.museum-folkwang.de

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Leipziger Platz 15
10117 Berlin

Tel.: (0 30) 20 64 11-0 
Fax: (0 30) 20 64 11-204

Bundesvereinigung@Lebenshilfe.de
www.lebenshilfe.de

Postvertriebsstück zkz 79986
Entgelt bezahlt

ISSN 1867-3031 Postvertriebsstück zkz 79986 

Werden Sie Fan!
www.facebook.com/lebenshilfe
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